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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer
MafRnahme
Auftragsbezeichnung
Auftragsbeschreibung

VERFAHREN
Auftraggeber
Auftraggebertyp
Liefer-/Ausfuhrungsort
Leistungsart

Vergabeart

|
VerkehrsGesellschalt V G I
Frankfurt am Main

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

VGF 235/25
Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper
Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

In Frankfurt am Main werden bereits seit einigen Jahren von der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (nachstehend "VGF" genannt) Erneuerungen und Sanierungen der
unterirdischen Verkehrsanlagen durchgefiihrt. Im Zuge dieser MalRnahme(n) wird auch das
vorhandene, marode Wegeleitsystem (friiher Infotransparente) gegen ein neues, energetisch besseres
getauscht. Die neuen Infotransparente werden mit LED-Modulen und elektronischen Netzteilen
(Treibern) bestlickt. Die vorhandene Ausschreibung beinhaltet die Demontage und Neumontage der
Infotransparente mit allem Zubehor einschlief3lich Entsorgung im gesamten Verkehrsbauwerk
Zugangsbauwerke, Verteilebene(n) sowie Bahnsteigebene. Samtliche, hier beschriebenen Leistungen
erfolgen wahrend des laufenden Betriebes. Die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Leistungen
umfassen Planung und Neubau samtlicher Liefer- und Montageleistungen einschlie3lich interne
Verkabelung, LED-Leuchten, Anschlussdosen und Montageschienen, einschlielich Riuckbau und
Entsorgung der Bestandsanlagen. Eine Zustandsfeststellung ist durch den AN vor Beginn und erneut
nach Abschluss der BaumaflRnahme mit Beteiligung der Bauiiberwachung der VGF durchzufithren und
mit Fotos und erforderlichen Beschreibungen zu dokumentieren. Die Dokumentation ist entsprechend
vor Beginn und nach Abschluss der BaumaRnahme an die VGF zu Uibergeben. - Demontage und
fachgerechte Entsorgung der bestehenden Hinweistransparente (ca. 65 m) - Lieferung, Montage und
Inbetriebnahme der neuen Hinweistransparente gemaf LV - Lieferung und Montage von
Montagekonstruktionen (Stababhangungen, Sonderkonstruktionen, etc.)

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Offentlicher Auftraggeber

60323Frankfurt am Main

Lieferleistung

Offentliche Ausschreibung(UVgO)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe
Art der losweisen Vergabe
Zuschlagskriterium

Klassifizierungen

ANGEBOTE
Nebenangebote
Nachlass zugelassen
Skonto zugelassen
Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote
Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN
Vertragsart

Auf-/Abgebotsverfahren

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

BEKANNTMACHUNG

Nein

Niedrigster Preis

Code Bezeichnung
48813000-0 Passagierinformationssyst em

Nebenangebote sind nicht zugelassen

Ja

Ja

14Tag(e)

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Textform nach §126b BGB

Werkvertrag
Standard

Nein

Nein


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Bekanntmachung

Vorinformation

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen 25.11.2025 10:00
Ero6ffnungstermin

(nur VOB)

Angebotsfrist 02.12.2025 10:00:00
Bindefrist 09.01.2026

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 12.01.2026
Ende 31.03.2027
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit lhrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der Vergabestelle (hierzu zahlt auch das
Bewerbungsverfahren im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) erfolgt tiber das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
evtl. Bieterfragen stellen bzw. Uiber evtl. Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumféanglich informiert werden kann.

Bieterfragen missen bis spatestens 25.11.2025 10:00 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift
werden.

Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie mussen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN

Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefiigt sind, zu sichten.

Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung

etc.)_ alle geforderten Formulare auszufiillen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhangen.

Grundsatzlich sind alle dem Angebot angehéangte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.

ﬁoll}‘e dlieds nicht moglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufillen und mit dem Angebot
ochzuladen.

Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit

Tastatur in den dafirr vorgesehenen Formularfeldern). Kénnen Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese

auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschlieRend mit dem Angebot hochzuladen.

Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgefiihrt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik

"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgefuihrten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende

Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es mdoglich

ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die

Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)

sorgfaltig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfur

ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu driicken. Ansonsten werden lhre Eintragungen nicht

gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltene
Verweise auf die VOB/A-EU und die VgV sind sinngemaf auf die SektVO zu
beziehen.

Bietergemeinschaften (BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsféhigkeit (Fachkunde) miissen von dem Partner
der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spéater ausfiihrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur
Zuverlassigkeit sind von jedem Mitglied der BIGE individuell vorzulegen.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung geméaR AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfiigung gestellt.

Es gelten ausschlieRlich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder Geschéftsbedingungen des Bieters werden
nicht Vertragsbestandteil und finden ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder erganzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdrticklich durch die VGF widersprochen worden ist. Abweichende oder erganzende Bedingungen des
Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn VGF ihnen ausdriicklich schriftlich zugestimmt hat.

Fehlende Erklarungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich méglich, nachgefordert.


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Die fehlenden Nachweise sind spatestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklarungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschlie3en. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begriindet keine
Verantwortung der Auftraggeberin fir die Vollstandigkeit der Angebote. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig versaumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben fur den Nachweis ihrer Eignung und die Vollstandigkeit ihnres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollsténdigkeit der ihnen Giberlassenen Unterlagen zu Uiberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverziglich dartiber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverziglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriche in den Verdingungsunterlagen unverzuglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstof3en.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote missen das
vollstandig ausgefiilite Angebotsschreiben enthalten.



.
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

fir die Vergabe von Leistungen im Stral3en- und Brickenbau
Ausgabe: April 2017

Bewerbungsbedingungen

Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Verfahrensordnung fiir die Vergabe 6ffentlicher Liefer- und Dienstleistungsauftrage
unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung — UVgO)*.

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat er unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzuladssige Wettbewerbsbeschréankungen

Angebote von Bietern, die sichim Zusammenhang mitdiesem Vergabeverfahren an einerunzuléssigen
Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hatder Bieter auf Verlangen Auskinfte dariiber zu geben, ob und
aufwelche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mitUnternehmen verbunden ist.

3 Angebot
3.1 Das Angebotistin deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebotist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablaufder Angebotsfristeinzureichen. Ein nicht form - und fristgerecht
eingereichtes Angebotwird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurztassung des Leistungsverzeichnisses istzulassig. Das von der Vergabestelle
vorgegebene Leistungsverzeichnisistallein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkteinzureichen.

35 Entsprichtder Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nichtdem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz
und Einheitspreis, soistder Einheitspreis maf3gebend.
Muster und Proben miissen als zum Angebotgehorig gekennzeichnetsein.

3.6  Alle Preise sindin Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag istunter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
- ohne Bedingung als Vomhundertsatzaufdie Abrechnungssumme gewéahrtwerden und
- an derim Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrtsind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhaltdes Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung
Vertragsinhalt.

4 Unterlagen zum Angebot
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittiung zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunktvorzulegen. Dies giltauch fir Unterauftragnehmerleistungen.

5 Nebenangebote
5.1 Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen; dies istmit Angebotsabgabe nachzuweisen..

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die
Gliederung des Leistungsverzeichnissesist, soweitmoglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Leistung erforderlich
sind.
Soweitder Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nichtin den Ergdnzenden Vertragsbedingungen oderin
den Vergabeunterlagen geregeltist, hater im Angebot entsprechende Angaben liber Ausfiihrung und Beschaffenheit
dieserLeistung zu machen.

53 Nebenangebote sind, soweitsie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansétzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergltung durch Pauschalsumme).

54 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nichtentsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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6.2

Bietergemeinschaften
Bietergemeinschaften haben mitihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- inderdie Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklartist,

- inderalle Mitglieder aufgefiihrtsind und der fur die Durchfihrung des Vertrages bevollmé&chtigte Vertreter
bezeichnetist,

- dass derbewollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw.

fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.

Sofern nicht6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erstnach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildethaben, nichtzugelassen.

Unterauftragnehmer

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausfiihren zu lassen oder sich bei der Erfiillung
eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzelle, technische und beruflichen
Leistungsfahigkeit Unterauftragnehmern zu bedienen (Eignungsleihe), so muss er die dafiir vorgesehenen
Teilleistungen/Kapazitaten in seinem Angebotbenennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
zu einem von ihrbestimmten Zeitpunktnachzuweisen, dassihm im Falle der Eignungsleihe die erforderlichen Mittel der
benannten Unterauftragnehmer zur Verfligung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den
gesetzlichen \Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende
Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmtder Bieterin Hinblick aufdie Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeitim Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese entsprechend dem Umfang der
Eignungsleihe haften; die Haftungserklarung ist mit der ,Verpflichtungserklarung wirtschaftliche Eignungsleihe®
abzugeben.

Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgrinde vorliegen oder die das entsprechende
Eignungskriterium nicht erfillen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

Eignung (Offentliche Ausschreibung, Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb)

Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung mit dem Angebot
- entweder die ausgefillte ,Eigenerklarung zur Eignung®,

- oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)

ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen.

Bei Einsatz von Unterauftragnehmern im Rahmen einer Eignungsleihe sind auf gesondertes Verlangen die
Eignungsnachweise auch fir diese abzugeben ggf. ergdnzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangtdas Angebotin die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Unterauftragnehmer) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten
Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Bevorzugte Bewerber

Bieter, die als ,Bevorzugte Bewerber*berticksichtigtwerden wollen, miissen dies im Angeboterklaren und auf
Verlangen den Nachweis fiir das Vorliegen der Voraussetzungen rechtzeitig vor Auftragserteilung fihren. Wird der
Nachweis nichtgefuhrt,so wird das Angebot wie die Angebote nichtbevorzugter Bieter behandelt.

Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehdren, haben zusatzlich den Anteil
nachzuweisen,den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebothaben.
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VGIF

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Frankfurt am Main mbH
Vergabestelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, 60276 Frankfurt am Main

Postanschrift:

60276 Frankfurt am Main

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am ort:  Frankfurt am Main Hausanschif
Einkauf & Materialwirtschaft Datum: 11.11.2025 Kurt-Schumache--Strafte 8
Kurt-Schumacher-Str. 8 Tel:  +49 6921323300 0031 Franidurt am Main
. Telefon: 069 213-03
60311 Frankfurt am Main Fax:
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Offentliche Ausschreibung
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Beschrankte Ausschreibung o. Teilnahmewettbewerb

Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb
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Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 10:00:00

Bindefrist endet am: 09.01.2026

Aufforderung zur Angebotsabgabe

Bezeichnung der Leistung:

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

VGF 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper
Anlagen:
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
HVA L-StB Bewerbungsbedingungen
[x] HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage
Information Datenschutz
O
g
g
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VGIF

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Leistungsbeschreibung

HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Zusatzliche Vertragsbedingungen

AVA-Richtlinie

Individualvertrag

CAD_Richtlinie

ELVOR_NT3_4.3 und ELVOR_NT3 4.4

AAW Kabel-und-Leitungen
HVA_Baubeschreibung_Wegeleitsystem AO_21-007-2021.pdf in der Anlage
Brandschutzordnung unterirdische Verkehrsanlagen

Merkblatt Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen

GVT_Teil-4_Brandschutztechnische_Anforderungen_an_uPva

die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA L-StB Angebotsschreiben

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Einheitliche Européische Eigenerklarung (EEE)

HVA L-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
HVA L-StB Erklarung Bietergemeinschaft

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
Eigenerklarung zur Tariftreue nach HVTG

Eigenerklarung Sanktionen gegen Russland

Eigenerklarung zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG
Vertraulichkeitserklarung
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D) die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

x] HVA L-StB Verpflichtungserklarung

O Unterschriebener Vertrag liber die Leistungen in Original - Zusendung per Post in zweifacher
Ausfertigung

x]  Urkalkulation

x] Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan

x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, soweit der Betrieb beitragspflichtig
ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige
Bescheinigungen ausstellt

[xX]  Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG

[x] Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden

[x] Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit
vorhanden

X1  Angabe der Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal

[x] Je eine Referenzbescheinigung fiir angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die
Leistung und die Zeit und den Ort ihrer Ausflihrung genau bezeichnen, den Aussteller eindeutig
erkennen lassen und eine Telefonnummer und E-Mail der Person enthalten, die die
Bescheinigung ausgestellt hat.

O

O

g

(|

O

O

O

O

O

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Zu vergeben.
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2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

Elektronisch Uber die Vergabeplattform

O In Textform unter nachstehender Anschrift:
Stelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaf Telefon: +49 6921303
Strae: Kurt-Schumacher-StralRe 8 Fax: +49 6921323336
PLZ/Ort: 60311 Frankfurt am Main E-Mail: \ergabestelle@vgt-fim.de

Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen:

3.1 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zuséatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — mit dem Angebot einzureichen:
siehe Bekanntmachung

Siehe oben unter C)

3.2 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
Siehe Bekanntmachung
siehe unter D)

O
I

3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in
beigefigtem Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw.
angekreuzten Zuschlagskriterien:

4 Losweise Vergabe:

[x] Nein
O Ja, Angebote sind méglich
O nur fir ein Los
| fir ein oder mehrere Lose
[l nur fir alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)
| Bei zugelassener Angebotsabgabe flr mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose,

die an einen Bieter vergeben werden kénnen:

Zugehdrige Regelung zur Auswahl der Lose:
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Nebenangebote
51 [ Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht
52 [ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen)

fur die gesamte Leistung

O
O nurfor nachfolgend genannte Leistungsbereiche

O

[ mit Ausnahme nachfolgend genannter Leistungsbereiche

O

O unter folgenden weiteren Bedingungen:

] Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

O

Nebenangebote, die Nachlasse mit Bedingungen beinhalten, sind nicht zugelassen.

O Zusatzlich zu Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt:

Nebenangebote mussen die Mindestanforderungen der Ausfihrungsbeschreibung Abschnitt 1.3
erfullen.

6 Angebotswertung:
Kriterien flr die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote gemaf § 43 UvVgO
[x] Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten

Angebotssumme unter Beruicksichtigung preislich glinstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines
eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
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Weiterhin werden berucksichtigt:

[ Preis und weitere Zuschlagskriterien gemiB Anlage Vordruck HVA L-StB Gewichtung
der Zuschlagskriterien

7 Angebote konnen abgegeben werden:
schriftlich,
elektronisch in Textform,

elektronisch mit fortgeschrittener Signatur,

OO&®d

elektronisch mit qualifizierter Signatur.

8 Angebotsabgabe
Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die
Vergabestelle davon

umgehend zu unterrichten (entfallt bei 6ffentlicher Ausschreibung).

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefligte Angebotsschreiben zu unterschreiben und
mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum vorgenannten Ablauf der Angebotsfrist an
die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
OJ siehe Briefkopf
d Stelle:

Stralle:

PLZ/Ort:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,,Angebot
far ...

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).
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Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform sind der Bieter und die naturliche Person,
die die Erklarung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten

Signatur zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber

die Vergabeplattform der Vergabestelle zu tGbermitteln.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprufung behaupteter VerstolRe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann)

Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspréasidium Darmstadt
Strare: Dienstgebaude: Wilhelminenstral3e 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

PLZ/Ort: 64283 Darmstadt

10

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift glltig
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Bezeichnung der Leistung:

Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main

VGIF

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

VGF 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)
Gewichtung der Zuschlagskriterien
Anlage zum Vordruck Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe
1 Die Angebotswertung erfolgt entsprechend nachfolgend benannter Zuschlagskriterien und

deren Gewichtung:

Preis
O

(]

Summe:

Wichtung in %

100

100 %

Die Angebotswertung erfolgt Gber eine Punktwertematrix geméald nachfolgenden Regelungen:

1.1 [l Kriterium Preis:

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter Berlicksichtigung

preislich gunstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen Nachlasses ohne

Bedingungen.

Weiterhin werden berucksichtigt:

O

Fur die Angebotswertung wird der Preis (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten

normiert:

- 10 Punkte erhalt das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Preis.

- 0 Punkte erhalt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote mit

daruber liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte.

Die Punktermittlung fur die dazwischen liegenden Preise erfolgt Uber eine lineare Interpolation mit drei

Stellen nach dem Komma.

1.2 [ Kriterium

Im Kriterium
berucksichtigt:

OOoO0dno

(Wichtung

(Wichtung

(Wichtung
(Wichtung
(Wichtung

%)
%)
%)
%)
%)

werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten Wichtung

HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien 04-17

Seite 1
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1.3

[0 Kriterium

Im Kriterium werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten Wichtung
berlcksichtigt:

O (Wichtung__ %)

O (Wichtung__ %)

O (Wichtung__ %)

O (Wichtung__ %)

O (Wichtung___ %)

Die Bewertung der von den Bietern zu den jeweiligen Unterkriterien in den Ziffern 1.2 und 1.3 mit dem
Angebot vorzulegenden Unterlagen geman Nr. 3.3 der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur
Angebotsabgabe erfolgt tiber eine Punktebewertung mit 5, 7,5 bzw. 10 Punkten:

- 10 Punkte erhélt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine optimale Erfullung
erwarten lassen.

- 7,5 Punkte erhélt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine Uberdurchschnittliche
Erflllung erwarten lassen.

- 5 Punkte erhdlt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine normale Erfillung
(Einhaltung der Mindestanforderungen bzw. der Vorgaben der Ausflihrungsbeschreibung) erwarten
lassen.

In der Anlage zu diesem Vordruck ,Gewichtung der Zuschlagskriterien® werden die Anforderungen fir
die Kriterien 1.2 und ggf. 1.3 beschrieben, welche in jedem Unterkriterium erfillt sein missen um mit
der zugehorigen Punktzahl bewertet zu werden.

Zuschlagserteilung

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Beriicksichtigung vorstehend genannter Kriterien
und Wichtungen insgesamt den héchsten Punktwert erreicht. Bei Punktgleichheit erfolgt der Zuschlag
auf das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme.

HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien 04-17 Seite 2
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.
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

VGF 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vergutung

Besondere Bedingungen:

2 Ausfuhrungsfristen

2.1

2.2

2.3

Beginn der Ausfihrung

[ Spatestens Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am (Datum)
[0 Frihestens , [0 Spatestens Werktage nach Zuschlagserteilung
O Frihestens am . [x] Spatestens am 12012026 (Datum)

Hinweis:

Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

O Spatestens __ Werktage nach

O Einzelfristen fir

2.2.1 =spatestens ___ Werktage nach
2.2.2 =gpatestens ____ Werktage nach
2.2.3 = spatestens ___ Werktage nach
2.2.4 = spatestens __ Werktage nach
2.2.5 =spatestens __ Werktage nach

Vollendung der Leistung nach Datum
[x] Spatestens am 31.03.2027 (Datum)
I:l Einzelfristen fir

2.3.1 = spatestens (Datum)
2.3.2 = spatestens (Datum)
2.3.3 = spatestens (Datum)
2.3.4 = spatestens (Datum)
2.3.5 = spatestens (Datum)
HVA L-StB-Besondere Vertragsbedingungen 04-17 Seite 1
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3 Abnahme
Die Leistung ist formlich abzunehmen Ja [J Nein

4 Vertragsstrafen

4.1 Bei Uberschreitung der Ausfiihrungsfristen
fir (] Beginn [0 Vollendung [0 Einzelfrist
der Leistung hat der Auftragnehmer fir jeden Werktag, um den eine Frist Uberschritten wird, eine
Vertragsstrafe in Hohe von % vom Wert desjenigen Teils der Leistung, der

nicht genutzt werden kann, zu zahlen.

4.2 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbetrdge wird auf insgesamt 5. % der

Abrechnungssumme begrenzt.

5 Mangelanspriuche

Fir folgende Leistungen gelten die Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche der Ergdnzenden

Vertragsbedingungen bzw. des § 14 Nr. 3 VOL/B nicht, sondern

far = Jahre

fir = Jahre

6 Rechnungen

Alle Rechnungen und beizufligenden Unterlagen (Wiege- und Lieferscheine etc.) sind zweifach

einzureichen; dawon abweichend:

—  Abschlagsrechnungen fach,
—  Teilschlussrechnungen fach,
—  Schlussrechnung fach,
—  Unterlagen fach.

Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

7 Sicherheitsleistungen
Zur Vertragserfillung werden Sicherheitsleistungen in Héhe von 5 % der Auftragssumme verlangt:
Ja [ Nein

HVA L-StB-Besondere Vertragsbedingungen 04-17 Seite 2
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Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGIF

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

VGF 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestatigung)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

I. Pflicht zur Vorlage der Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fur die vertragliche Leistung
(Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu Gibergeben.

Il. Mindestlohnklausel

1. Soweit der Gegenstand dieses Auftrages in den sachlichen Anwendungsbereich der in
das Arbeitnehmerentsendegesetz einbezogenen Branchen (§ 4 AEntG) fallt und fir die
betreffenden Branche ein Mindestlohn festgelegt wurde, verpflichte ich mich / verpflichten wir
uns, den/ die in meinem / unserem Unternehmen Beschaftigte(n) bei der Ausfiihrung der auf
Grund dieser Ausschreibung beauftragten Leistungen ein Entgelt zu zahlen, das in Hohe und
Modalitaten den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages bzw. derjenigen Rechtsverordnung
entspricht, an den / die ich / wir aufgrund der Bestimmungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes gebunden bin / sind.

2. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, fur die bei der Ausfiihrung der auf Grund dieser
Ausschreibung -durch den / die in meinem / unserem Unternehmen Beschéftigte(n) — zu
erbringenden Leistungen, die in den Geltungsbereich des Gesetzes zur Regelung eines
allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) fallen, mindestens den gesetzlich vorgegebenen
Mindestlohn nach § 1 MiLoG fristgerecht zu zahlen und die weiteren Pflichten aus dem
MiLoG einzuhalten.

3. Fur den Fall der Auftragserteilung weise(n) ich / wir dem Auftraggeber, nach dessen
Aufforderung nach, die ordnungsgemaRe Lohnzahlung an den / die mit der Ausfiihrung der
vertraglichen Leistung befasste(n) Beschaftigte(n) nach. Soweit vom Auftraggeber
gewlnscht, werden wir aktuelle und priffahige Unterlagen dem Auftraggeber vorlegen, um

die Kontrolle zu ermdglichen. Dartiber hinaus ist der Auftraggeber befugt, meine(n) /
unsere(n) Beschaftigten, die mit der Ausfuhrung der beauftragten Leistungen befasst ist /
sind, nach ihrer / seiner Entlohnung zu befragen. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns,
meine(n) / unsere Beschéftigte(n) auf die Moglichkeit einer solchen Kontrolle hinzuweisen.

4. Soweit ich mich / wir uns zur Ausflihrung der Leistung eines Nachunternehmers
bediene/n, verpflichtet ich mich / verpflichten wir uns, den Nachunternehmer nur unter der
Voraussetzung zu beauftragen, dass dieser den Verpflichtungen aus Ziffer 1, 2 und 3

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 04-17

Seite 1

17


LC01
VGFLogo


ebenfalls nachkommt.

Ich / wir werde/n mit dem Nachunternehmer vereinbaren, dass mir / uns das Recht
eingeraumt wird, die ordnungsgemafe Lohnzahlung an den / die mit der Ausfuihrung der
beauftragten Leistungen befasst(n) Beschaftigte(n) tberwachen. Ich werde mir / wir werden
uns von den Nachunternehmern zusichern lassen, dass weitere Unterauftrage wiederum nur
unter den in den Ziffern 1, 2 und 3 genannten Voraussetzungen vergeben werden.

5. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, fur jede schuldhafte Verletzung der
Bestimmungen nach den Ziffern 1 bis 4 eine Vertragsstrafe von einem Prozent der
Nettoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen. Die Zahlungsverpflichtung besteht
auch dann, wenn der Versto3 von einem meiner / unserer Nachunternehmer zu
verantworten ist, soweit ich mich / wir uns zur Ausfiihrung der Leistung dieser
Nachunternehmer bediene(n). Ist die Vertragsstrafe unverhaltnismafig hoch, so habe ich /
haben wir einen Anspruch darauf, dass die Vertragsstrafe auf einen angemessenen Betrag
herabsetzt wird. Die Summe der gesamten Vertragsstrafen bei diesem Auftrag darf eine
Grenze von 5 % der Nettoauftragssumme nicht Gberschreiten.

6. Diese Verpflichtungserklarung zur Zahlung des Mindestlohns geméaR Mindestlohngesetz
bzw. des Tariflohnes nach dem Arbeithehmerentsendegesetz bezieht sich nicht auf
Beschéftigte, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind
und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

I1l. Abwehrklausel

Es gelten ausschlieflich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags-
und/oder Geschaftsbedingungen des Bieters werden nicht Vertragsbestandteil und finden
ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder ergédnzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdriicklich durch die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH widersprochen worden sind. Abweichende oder erganzende Bedin-
gungen des Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH ihnen ausdricklich schriftlich zugestimmt hat.

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 04-17
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[
Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGF 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EVU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz lhrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlief3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden
Informationen mdéchten wir lThnen einen Uberblick tiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und lhre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

E-Mail-Adresse: datenschutz.einkauf@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-fim.de/de/datenschutz/

E-Mail-Adresse: datenschutz@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-ffim.de/de/datenschutz/

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich — personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen (Handels- und
Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet)
zulassigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder
von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt (bermittelt werden. Relevante
personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im
Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftragen, Angeboten, Ihren Fragen welche
Sie z.B. Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfullung unserer
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. Uber Fragen und
Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

3. Wofiur verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 11it. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt:
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a) Zur Erfullung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
fiskalischen Bedarfsdeckung fir Behdrden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B.
Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behordenkunden kinftig auch u. U. mittels des
Bedarfserhebungstools;  Durchfihrung von Vergabeverfahren zur Durchfihrung von
vorvertraglichen und vertraglichen Mal3nahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen
im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken
konnen Sie den mal3geblichen Geschéfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erfilllung des Vertrages hinaus
zur Erfullung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im offentlichen Interesse liegender
Aufgaben, insbesondere zur:

- Prufung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, fUr Zutrittskontrollen,

- Geschéftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters tiber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zuklnftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t
gesetzlichen  Anforderungen (z. B. Gesetz gegen  Wetthewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehoren unter anderem die ldentitatspriifung, Betrugs- und Geldwaschepravention,
die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. AuRerdem erfolgt eine
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fur die Bearbeitung zustdndigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kdnnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrdger und der Vergabestelle Angebote zur
Kenntnis. AuBerdem kénnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitdtsmanager,
Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprifer sowie
Angehdrige der Rechnungshdfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kdnnen zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht
z.B. um Daten fir die Durchfiihrung der Risikoanalyse nach LKSG zu erheben. Soweit Ihre Daten
im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhaltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.
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5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation Gbermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auf3erhalb der Union) durch uns findet nicht statt.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fir die Erflllung

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige

unsere Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten

fur die Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie

regelmafig geloscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu

folgenden Zwecken:

o Erflllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In
Fallen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geforderten Programmen betragt die
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Nach den
88 195 ff. des Blurgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmafiige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft
Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht
(mehr) zutreffend sind. Unvollstandige Daten kdnnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundsatzlich ein Recht auf Loschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch
hangt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfullung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a.
Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung

Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen.

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.
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f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet
wurden, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt
wurde.

g) Recht auf Datentbertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag
beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widerrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustéandigen Datenschutzaufsichtsbehérde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfihrung einer
Geschéftsbeziehung und der Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlieBen oder diese auszufiihren. Sollten Sie
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von
Ihnen gewtinschte Geschéftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begrindung und Durchfihrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir elektronische
Unterstitzung, aber grundsétzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22
DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es
gesetzlich vorgegeben ist - hiertiber gesondert informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im
Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu
bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns gedndert werden soll, werden
Sie vorher dariber informiert.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im offentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir kbnnen zwingende schutzwirdige Grinde flir die Verarbeitung
nachweisen, die I|hren Interessen, Rechten und Freiheiten (berwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von
Rechtsansprichen.
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Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters

Bezeichnung der Leistung:

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklarung zur Eignung

(vom Bew erber/Bieter bzw . Mitglied der Bew erber-/Bietergemeinschaft auszufillen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachw eis zugelassen ist)

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

VGF 235/25

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

GWB

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht
* gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder
* gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder
* gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen
oder einer Geldbuze von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der

Zuschlag erteiltwerden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO
beim Bundesamt fur Justiz anfordern.

Angabe Uber Ausschlussgriinde gemaf § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124

Ich erklare/wir erklaren, dass fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgrinde gemaf den 88 123
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlassigkeit in Frage stellen.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse! und eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-
fallen, ordnungsgemand erfullt habe/haben.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
[ ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch ertffnet wurde, ein Antrag auf Erdffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde

und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréaftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

! Sow eit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

2 Sow eit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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Il. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausubung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

1 Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.
[0 Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/kénnen
aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausiibung nachweisen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestéatigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

lll. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsféahigkeit

[J* Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn-und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

[J* Information tber die Bilanzen des Bewerbers/Bieters

Methoden und Kriterien fur die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Beriicksichtigung
des in den Bilanzen angegebenen Verhaltnisses zwischen Vermdgen und Verbindlichkeiten*:

Beigefligt Ubersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens

X+ Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Hohe

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung
fur Personenschéaden in Hohe von mindestens 5.000.000,00 €* und fur sonstige Schaden (Sach-

und Vermoégensschaden) in Hohe von mindestens 100.000,00 €* abschlielen werde(n).

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Ver-
sicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen Ubersenden.
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IV. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[X]* Vorlage geeigneter Referenzen tber friiher ausgefiihrte Liefer- und Dienstleistungen der in
den letzten hochstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen

[J* Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr alsdrei Jahre zuriickliegen

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens 3 ! Fallen vergleichbare Leistungen erbracht

habe(n).
1. Referenz: Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

2. Referenz Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

3. Referenz Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

Es kdnnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter
Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fur die
oben genannten Leistungen Bescheinigungen tber die ordnungsgemafe Ausfihrung und das

Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.
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Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder
sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten Tatigkeiten zu
den Personen einreichen

Angabe dertechnischen Fachkréfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit
der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Fachkrafte
zur Verfigung stehen.

Angabe dertechnischen Fachkréfte, die die Leistung tatséchlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auchtechnische Leitung)

[J* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens
Angabe dertechnischen Ausriistung des Unternehmens
[J* Beschreibung der MaBnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens
Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens
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[+ Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens

Angabe der Untersuchungs-und Forschungsmdglichkeiten des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

O« Angabe des Lieferkettenmanagement-und Lieferketteniberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfullung zur Verfligung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen
zur Vertragserfiullung zur Verfiigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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O+ Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die
ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom
offentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer zustandigen amtlichen Stelle im
Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgefuhrt wird; diese Kontrolle betrifft die
Produktionskapazitat beziehungsweise die technische Leistungsfahigkeit und
erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens
sowie die von diesem fir die Qualitatskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen

Folgende Kontrollen werden vom &ffentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer
zustandigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaatdes Unternehmens durchgefiihrt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

L+ studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen uber die Erlaubnis zur
Berufsaustibung fur die Inhaberin, den Inhaber oder die Fihrungskrafte des Unternehmens,
sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertetwerden

Mein/unser Unternehmen verfigt iber folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur
Berufsausiibung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[0 Angabe der UmweltmanagementmaRnahmen, die das Unternehmen wahrend der
Auftragsausfihrung anwendet

Folgende UmweltmanagementmalRnahmen werde(n) ich/wirwahrend der Auftragsausfihrung
anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der die durchschnittliche jahrliche Beschéaftigtenzahl des Unternehmens und
die Zahl seiner Fihrungskrafte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist

Ich/Wir erklare(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre ber folgende Anzahl von
Beschaftigten und Fuhrungskraften verflugten:

Anzahl der Beschaftigten Anzahl Fuhrungspersonal

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der ersichtlich ist, iber welche Ausstattung, welche Gerate und welche
technische Ausriistung das Unternehmen fur die Ausfuhrung des Auftrags verfigt

Mein/unser Unternehmen verfugtfur die Ausfilhrung des Auftrags Uber folgende Gerate und
technische Ausristung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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O+ Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unterauftrage zu vergeben beabsichtige (n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unterauftradge zu vergeben:

Siehe ausgefullter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen
Unternehmen

[ * Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Giiter

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Giter habe ich
beigeflgt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit
auf gesondertes Verlangen des 6ffentlichen Auftraggebers nachweisen.

[J* Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zustandig anerkannten Institutionen oder
amtlichen Stellen fur Qualitatskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestatigt wird, dass
die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Guter bestimmten technischen
Anforderungen oder Normen entsprechen

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu
anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestétigt.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht wollstandig
innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

(Stempel und Unterschrift)
Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giiltig

Hinweis:
Bei den mit, *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen,

ob und ggdf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis wverlangt wird.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 8
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Name und Anschrift des Bieters: ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Az.-Nr.:

Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

VGF 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen”: [ Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —
[ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
[] HVA L-StB Eigenerklarung Eignung
[ Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
[ HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
[J HVA L-StB Erklarung der Bietergemeinschaft
[ Nebenangebote
O
O

1 Ich/wir biete(n) die Ausfuhrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) gemal Leistungs-
beschreibung betragt:

EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehtérenden Nebenangebote:
St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle Nebenangebote:

%

*) vom Bieter anzukreuzen und beizufigen

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 1
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5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen
folgende Unterlagen:

+LAllgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B) — Ausgabe 2003,

— Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6  Ich/Wir erklare(n),
[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[J dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw.
anderen Unternehmen*® aufgefuhrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

7 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich
anerkenne(n).

— mirfuns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertiger Art bzw. oder
gleichwertig® enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.

— falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform)

(Stempel und Unterschrift)

Ist

- bei einem elektronisch Gbermittelten Angebot in Textform der Name der nattrlichen Person, die
die Erklarung abgibt, nicht angegeben,

- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,

wird das Angebot ausgeschlossen.

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 2
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

VGF 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vertraulichkeitserklarung
zum Vergabeverfahren

" / "
VGF 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

des Bieters / der Bietergemeinschaft

- nachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (,Auftraggeber”), flhrt als Vergabestelle
ein Vergabeverfahren durch (,Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem
Bieter Informationen Ubermittelt, die vertraulich behandelt werden missen. Ausschliel3licher Sinn und
Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem
Bieter Informationen zur Verfligung zu stellen, die es ihm ermdglichen, ein Angebot im
Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur
Verfligung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegeniber Dritten ist fir die Auftraggeberin von groR3ter Be-
deutung. Ferner ist fur die Auftraggeberin von grof3ter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschlie3lich fir Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht fir sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklart der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen

1.1. Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
sowie Informationen, die nach sonstigen Umstanden als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse
des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen tber die Ge-
schaftsfuhrung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen Gber die Bereiche Ein-
kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
bers.

1.2. Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
dass
a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter bereits offentlich bekannt waren,
b) sie nach ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter ohne dessen Verschulden verdffentlicht
wurden oder
c) sich der Bieter diese Informationen unabhangig von den vom Auftraggeber oder einem
Beratern vorgelegten Informationen zulassigerweise beschafft hat.
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Bezeichnung der Leistung





				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.
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2. Geheimhaltungspflicht

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
diesem Vergabeverfahren Gber den Auftraggeber erhélt, vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschlief3lich zu dem Zweck der
Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter
schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche
Informationen in sonstiger kopierfahiger Form tberlassen werden, ist die Anfertigung von
Kopien ausschlief3lich zum Zwecke der Durchfuhrung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen,
soweit dies fur die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des
Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklarung.

Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies fur
die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegentber Beratern oder Mitgliedern
seiner Aufsichtsgremien, die fur die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des
beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten missen. Der Bieter sichert zu, den mit
vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen
Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklarung verpflichtet wird,
sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten)
oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklarungen im
Arbeitsverhaltnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige
ausdruckliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

Der Bieter tragt dafiir Sorge, dass ausschliellich diejenigen Mitarbeiter, ausgewahlte
Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Mal3gabe der Ziffern 2.3 und
2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen
schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschlief3lich Kopien und
Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behdérdlichen
oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben
oder zu veroffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverziglich, nachdem er
selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und
vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veréffentlichen,
wie dies nach den einschlagigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich
ist.

Der Bieter wird den Auftraggeber unverziglich informieren, wenn der Bieter, dessen
Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter
Verstol3 gegen diese Erklarung weitergegeben wurden

Die Verpflichtung gemaf vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit
der erlangten Informationen schliel3t insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche
Informationen aufRerhalb des Vergabeverfahrens nicht fir Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.


3. Herausgabe, Vernichtung, Loschung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurtickbehaltungsrecht, an den
vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfigung gestellten
vertraulichen Informationen (einschlief3lich sdmtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften,
Aufzeichnungen auf Datentragern und sonstigen Vervielfaltigungen) zuriickzugeben oder zu
vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren
interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das
Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter tUberlassenen
vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen tber
vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese
vernichtet beziehungsweise geldscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner
Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahrens
ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich
nachzuweisen.

Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberthrt. Die Herausgabepflicht
nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag
erhalt. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem
Auftraggeber und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

Soweit auf Datentragern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren
Vernichtung oder Loschung nach MalRgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmdglich ist, sichert der
Bieter zu, daflr Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten
zuganglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach MalRgabe dieser Erklarung
verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich
dariiber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder
|6schbaren vertraulichen Informationen haben.

Pflichtverletzung

Verstol3t der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden
Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem
Auftraggeber insbesondere Schadensersatz fur bereits vom Auftraggeber an den Bieter
gezahlte Vergutungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines
erneut durchzufihrenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

Geltungsdauer

Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklarung wird durch die
Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Ruckgabe beziehungsweise
Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berthrt.

Schlussbestimmung

Jegliche Anderung und Erganzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses
Erklarungsinhalts bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Vereinbarung tber den Verzicht auf das Schriftftormerfordernis.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.


6.2. Sollte eine Bestimmung dieser Erklarung ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so
bleiben die tGbrigen Bestimmungen dieser Erklarung in Kraft. Die ungultige Bestimmung gilt in
Ubereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklarung durch eine giltige
Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulassigen in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der ungiltigen Bestimmung so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt fur
etwaige unbeabsichtigte Regelungsliicken.

6.3. Diese Vertraulichkeitserklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschliel3licher Gerichtsstand fur alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vertraulichkeitserklarung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.

Wir erklaren hiermit ausdrtcklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den

Ort Datum

(Unterschrift des bevollméachtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschatt)
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6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)


.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

(Name und Anschrift des Bieters)
Vergaben ummer: VG F 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

Verpflichtungserklarung

zu Tariftreue und Mindestlohn bei 6ffentlichen Auftragen unter Berlcksichtigung der

Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,
GVBI. S. 338

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemaf
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AENntG) nicht auf Beschéaftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.
1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschéftigten bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschliellich des Entgelts zu gewahren, die dem jeweils
geltenden Tarifvertrag nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden
Rechtsverordnung nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen
zu gewahren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen. Ich/wir nehme/n weiterhin
zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten daflir, dass gegen diese
Verpflichtungen verstoRen wird, auf Anforderung dem 6ffentlichen Auftraggeber oder
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

= meinen / unseren Beschéaftigten bei der Ausfuhrung einer Leistung Uuber
Verkehrsleistungen und freigestellte Schilerverkehre mindestens das in Hessen fir
diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschlie3lich der
Aufwendungen fir die Altersversorgung und der fir entgeltrelevant erklarten
Bestandteile dieser Tarifvertrdge zu zahlen und Erhohungen waéhrend der
Ausflhrungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.

2. Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir nicht wegen eines VerstoRes nach 8§21 MiLoG
(BuRRgeldvorschriften) mit einer GeldbufRe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, fir den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die
Erfullung der Verpflichtungen nach den 88 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen
sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spatestens
vor Beginn der Ausfihrung der Leistung durch das Nachunternehmen, eine
Verpflichtungserklarung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfihrung des
Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese
Verpflichtung gilt entsprechend auch fir alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass ein nachweislich schuldhafter Verstol3 gegen meine/unsere Verpflichtungen

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur
Folge haben kann,

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens fir die Dauer von bis zu drei Jahren
von der Vergabe offentlicher Auftrdge der ausschlieRenden Vergabestelle zur Folge
haben kann,

ein solcher Verstol3 eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die
gemal § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main mitgeteilt wird,

nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen
kann.

(Ort/Datum) (Firmenbezeichnung/-Stempel) Name des Erklarenden *)

*) Die Erklarung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Bezeichnung der Bauleistung

VGF 235/ 25 'Erneuerung Wegel eitsystem Alte QOper

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung
zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen

zur Versicherungspflicht

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklarung im Falle der Auftragserteilung, fir den
Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine Haftpflichtversicherung als Versicherung gegen
Personen-, Sach- und Vermoégensschaden (Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie fir Risiken
nach dem Umwelthaftungsgesetz (Anlagen, Rest- und Regressrisiko/
Umwelthaftpflicht-Versicherung) und dem Umweltschadengesetz (Biodiversitat/Umweltschaden
-Versicherung) aufgrund oder im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Vertrages sowie ggf.
eine Bauleistungsversicherung in ausreichender Héhe abzuschlieRen und nachzuweisen.

Die Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils EUR
5 Mio. pauschal fur Personen- und Sachschaden sowie EUR 100.000 fur Vermdgensschaden je 2-fach
maximiert p.a. (fur Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5 Mio. fur Personen-/ Sach- und
mitversicherte Vermdgensschéaden, 1-fach maximiert p.a. (Umwelthaftpflichtversicherung) betragen.

Unterschrift
(soweit Schriftform in Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gefordert)

(Unterschrift und ggf. Stempel)

Ist nach Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
e die Schriftform gefordert und fehlt die Unterschrift an obiger Stelle oder

e eine elektronische Signatur gefordert und fehlt diese oder

e Textform ausreichend aber der Name der natiirlichen Person, die die Erklarung abgibt, nicht angegeben,
so wird das Angebot ausgeschlossen. Das Recht zur Nachforderung bleibt unberihrt.

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht Seite 1
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung zur Einhaltung
der Sanktion gegen Russland

gemal Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art.
1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022

zum Vergabeverfahren

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

des Bieters/der Bietergemeinschaft

- hachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Die nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung fur die It. Teilnahme-

antrag/Angebot Vertretenen auch fur diese):

1. Der Bieter gehort nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung
des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 tber restriktive Ma3hahmen
angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten Personen
oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des
Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien
nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter Giber das Halten von Anteilen im Umfang von mehr
als 50%,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder
Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.

2. Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitaten im
Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten
Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entféllt, gehtéren ebenfalls nicht zu dem in der
Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

3. Es wird bestatigt und sichergestellt, dass auch wahrend der Vertragslaufzeit keine als Unterauf-tragnehmer,
Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitaten im Zusammenhang mit der Erbringung des
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die
mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt.

Wir erklaren hiermit ausdrticklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den
Ort Datum

(Unterschrift des bevollméchtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)
(bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklarenden Person)

Eigenerklarung zur Einhaltung der Sanktion gegen Russland
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Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung
(EV) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt:

1)

(2)

()

(4)

Es ist verboten, ¢ffentliche Auftrdge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien
Uber die 6ffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a
bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU,
unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter
Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU
und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende
Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Vertrdge mit solchen Personen,
Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfillen:
a) russische Staatsangehorige oder in Russland niedergelassene nattrliche oder juristische
Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu tiber 50 % unmittelbar
oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
c) natdrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf
Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, auch solche,
auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unter-
nehmen, deren Kapazitaten im Sinne der Richtlinien tUber die 6ffentliche Auftragsvergabe in
Anspruch genommen werden.

Abweichend von Absatz 1 kénnen die zustéandigen Behérden die Vergabe oder die Fortsetzung der

Erfullung von Vertrdgen genehmigen, die bestimmt sind fir

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitéten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung
ihrer radioaktiven Abfalle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen
und die Weiterfihrung der Planung, des Baus und die Abnahmetests fir die Indienststellung ziviler
Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung
medizinischer Radioisotope und &hnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien
zur radiologischen Umweltiberwachung sowie fir die zivile nukleare Zusammenarbeit,
insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Guter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschlief3lich
oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden
kdnnen,

d) die Tatigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitglied-
staaten in Russland, einschlief3lich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler
Organisationen in Russland, die nach dem Vdlkerrecht Immunitét genief3en.

e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Erdgas und Erddl, einschlie3lich raffinierter
Erdolerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder
durch Russland in die Union, oder

f)  den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen,
die in Anhang XXII aufgefihrt sind, bis 10. August 2022.

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission tber jede
nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

Die Verbote gemal} Absatz 1 gelten nicht fur die Erfillung — bis zum 10. Oktober 2022 — von
Vertragen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.

Eigenerklarung zur Einhaltung der Sanktion gegen Russland
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungs- und Eigenerklarung

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berucksichtigung der

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)*

Die nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausfihrung der Leistung

a)

die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im
eigenen Geschaftsbetrieb einzuhalten und gegeniiber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar
beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:iinnen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren.

in regelmafligen Abstanden (mindestens einmal jahrlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den
Verpflichtungen nach lit. a) fur betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschaftsbereich durchzufiihren
sowie unsere Mitarbeitenden iber das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemaR § 8 LkSG und
den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System:

https://www.stadtwerke-frankfurt.de/hinweisgebe-system/).

angemessene KontrollimaRnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im
eigenen Geschéaftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.

bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit.
a) im eigenen Geschéftsbereich unverziiglich angemessene Abhilfemalinahmen zu ergreifen, um diese
Verletzung zu verhindern und zu beenden oder — soweit dies unmdglich oder unzumutbar ist — zu
minimieren.

bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers Uber eine Verletzung oder mégliche Verletzung der unter
lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen,
Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept
zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder — soweit dies
unmoglich oder unzumutbar ist — zu minimieren.

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen
des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberihrt.

2. Ichiwir verpflichte(n) mich/uns:

a)

dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskiinfte Gber die Einhaltung
der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt
bei der Ausfiihrung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten
des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte
Produktgruppen oder Produkte beschrankt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des
LkSG unterliegen, kénnen Auskiinfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt
werden.

b) den Auftraggeber auf Verlangen Uber die nach Ziffer 1 getroffenen Manahmen zu informieren und bei
Vorliegen von Anhaltspunkten daflr, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoRen wird, deren
Einhaltung gegentber dem Auftraggeber nachzuweisen.

c) den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollméachtigen, Auskiinfte tiber die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und
3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausfiihrung des
Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen MaRRnahmen bei Dritten einzuholen.

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstof3 des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der
AG zur fristlosten Kiindigung des Auftrags berechtigt.

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren Uber die Vergabe eines Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach 8§ 125 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskréftig festgestellten
VerstoRes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuf3e nach MalRgabe von
§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

5. Ich/Wir erkléare(n) hiermit,

a) dass keine Strafen oder Geldbufien fir die vorgenannten Tatbestande oder nach vergleichbaren
Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhangt worden sind,
deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

b) dass keine zuvor genannten Griinde vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von
der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen kénnten.

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu meinem/unserem
Ausschluss von diesem und kinftigen Vergabeverfahren sowie zur Kindigung eines etwaig erteilten Auftrags
fuhren kann.

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die
vorstehenden Erklarungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers
zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns dartiber hinaus:

a) beider Ausfuhrung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften
zur Bekampfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot
unrechtmagiger Zahlungen oder der Gewahrung anderer unrechtmafiger Vorteile an Amtstrager:innen,
Geschaftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehorige oder sonstige Partner:innen, und
das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtstrager:innen oder sonstige Personen. Die
Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Malnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstitzen
und sich insbesondere gegenseitig unverzuglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten
Verdacht von Korruptionsfallen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfullung in einem konkreten
Zusammenhang stehen.

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfaltig auszuwahlen. Im Rahmen
des mir/uns Mdglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung
alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekampfung der Korruption auf.
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI.
I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese
Verpflichtungserklarung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhéngig von dem Zeitpunkt des
vollstéandigen In-Kraft-Tretens des LkSG.

Ort, Datum Unterschrift/Stempel
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Bezeichnung

der Leistung:

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

VGF 235/25

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern
bzw. anderen Unternehmen

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der
Teilleistungen, fur die ich mich/wir uns der Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

oz

Beschreibung der Teilleistung

Namen des Unternehmens
(erst nach gesonderter
Aufforderung der Vergabestelle)

Eignungsleihe*
(Ja/Nein)

*) Sofern fir die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist,
liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfahigkeit vor.

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17

Seite 1
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Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Bei der Ausfiihrung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschatftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit der Kapazitaten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n)
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen

Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Angabe zu der von diesem Unternehmen
Unternehmens Uberlassenen Eighung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 2
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Bezeichnung der Leistung

Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

VGF 235/25 Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)
Wir, die nachstehend aufgefihrten Unternehmen einer Bietergemeinschatt,
Bevollméachtigter Vertreter
Mitglied
USt-ID:
Weitere Mitglieder:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

beschlieen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.
Wir erklaren, dass
- der bewllméachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

HVA L-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 04-17



—
Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

AVA-Richtlinien
der
Stadtwerke
Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH

Diese AVA-Richtlinien sind Bestandteil der Einkaufsrichtlinie der VGF
Stand August 2023

Herausgeber:
RIB iTWO-Projektgruppe der VGF
Uberarbeitet durch:
Sebastian Haimerl
Dennis Leber

Anlage: Datenubergabe

49



Allgemeines

1.

Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)
11 Allgemein

1.2 Dateniibergabe an externen Auftragnehmer

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)
2.1 Allgemein
2.2 Datentbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)
2.3 Datenbearbeitung
2.4 Datentbergabe an VGF

. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1 Ubergabe an die Vergabestelle der VGF (HOAI Lph. 7)

3.2 Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenubergabe an Bieter

3.2.2 Dateniibergabe an VGF

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer

. Auftragsabwicklung / Ausfiithrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)

4.1 Erfassen von Fremdleistungen

. Nachtragsmanagement

51 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell bei der Vergabestelle anzumelden.

5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Seite 2 von 11
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Allgemeines

Samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen.

Als Wahrungseinheit ist generell der Euro einzusetzen.

Im Leistungsverzeichnis (LV) mussen alle Langtexte als Fliel3text erstellt werden.

Die AVA-Richtlinien gelten sowohl fur den internen als auch fir den externen Ge-
schaftsverkehr.

Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV
muss im Positionstext eine Bietertexterganzung mit dem Hinweis ,oder gleichwertig*
eingefugt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begriindung fuir die Vergabe-
akte erstellt werden.

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)

1.1 Allgemein
Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-
turplan.

1.2 Datenuibergabe an externen Auftragnehmer

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als
PDF-Datei zur Verfugung gestellt.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive),
alternativim RPZ-Format.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Seite 3 von 11
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1.3 Datenbearbeitung

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan tbernom-
men werden.
Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik

- LV-Gliederungsstruktur

XX XK XXXXAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
{Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) missen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Menge  Extras  Fenster 7

L4 D Sz il 2 dire § P Pijk ik (WiHle §

5§ | =YL I CE[fe®oE=== %5 « «|F &
@8 \NT31\NT31_Uebung|PSP-Test ¥1 [ \NT31|NT31_Uebung|PSP-Test V1 - 2 - 2 (AUftr) - Aufmali 2.1.1, L¥/vA YNTILINTIL UsbunghPSP-Test vl -2 - 2 |

= ‘ﬁ' Ly 21,1, - Anpassung Gleizanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreiz

Eg 1. Station Bommersheim . 1. Station Bommersheim
=% 1.1 Aufbucharbeiten 11, Aufbrucharbeiten

1.1.10. Schutz flir varhandene B Surme, 2.120,000 | Stck 170.00

1.1, 20, Gleizplatten ausbauen / laden, 30,000 | gm 18,00

1.1, 30 Werbundpflaster aufbrechen ¢ laden, 1.500,000 | gm 12,00

1.1, 40. Gehweaplatten aufbrechen / laden, 70,000 | g 23.00

1.1, BO. Tiefbordzteine aufbrechen, 12,000 | m .00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wahlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsétzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten dirfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

Seite 4 von 11
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2.1

2.2

1.4 Datenubergabe an VGF

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse missen der VGF digital im Standard
GAEB XML 3.3 sowie PDF uibergeben werden.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, konnen die erstellten
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenlibergabe zu entfernen!
Ubergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter.

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)

Allgemein

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittiungen als bepreiste
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen durfen
nicht veréndert werden.

Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten.
Datenlbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 Ubergeben.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datentibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Seite 5von 11
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2.3

Datenbearbeitung

LV-Gliederungsstruktur

XA KK XXXXKAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
(Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) mussen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  ansicht  Enfigen Menge Extras  Fenster 7

B = - = Szl 1 32 4| Yre PPl ok ok ek [P W] 8
d E
5 B § [ Hoe BN EEema(E==s= %] + «|F £ U
8 \WT3ILNT3L UebungiPSP-Test V1 (|29 WWT31UNT31 UebunglPSP-Test VL - 2 - 2 (Auftr) - Aufmald 21,1, LUYA NT3LMTE_Uebung|PSP-Test 1 - 2- 2 {
= ,ﬁ' L 2.1.1. - dnpassung Gleisanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreis
El% Station Bommersheim e 1 Station Bommersheim
+-%8% 1. 1. Aufbrucharbeiten 11, Autbrucharbsiten
1.1. 10 Schutz fiir vorhandene Baume, 2.120,000 | Stck 170,00
1.1 20 Gleisplatten ausbauen / laden. 30,000 | gm 18.00
1.1. 30 Yerbundpllaster aufbrechen / laden, 1.500,000 | gm 12,00
1.1 40 Gelwegplatten aufbrechen £ laden, 70,000 | gm 23,00
1.1. BO. Tiefbordsteine aufbrechen, 12,000 | m E.00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wabhlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsatzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten darfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

Erganzung um technische Vorbemerkungen, Ausfiihrungsbeschreibungen und
Uberprifung der aktuell giiltigen Normen. Samtliche Anderungen sind der
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen.

Samtliche Anhange (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter
digitaler Form zu tGibergeben.

Wichtig! In die LVs durfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefugt werden.

Seite 6 von 11
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2.4

Datenlibergabe an VGF

- Die vollstandigen Ausschreibungsunterlagen miussen der VGF digital im

Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF uUbergeben werden.
Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, kbénnen die erstellten
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und
Ubergabe an die Vergabestelle.

3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1

3.2

Ubergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7)

Vollstandig ausgeftlltes und unterschriebenes Formular ,Aufforderung
zur Ausschreibung® (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB)
Ubergabe in RIB iTWO

Datentibergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13)

Bei der Datenlibergabe muss enthalten sein:

Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
HVA Bau-/Ausfihrungsbeschreibung

Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenlbergabe an Bieter

Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen Uber eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit
folgendem Inhalt:

3.2.2

Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als PDF-Datei

Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemald AZA

Eventuelle Anhénge (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)

HVA Bau-/Ausfiihrungsbeschreibung

Datentibergabe an VGF
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- Das vollstandige Angebot wird Uber die E-Vergabeplattform der VGF in di-
gitaler, signierter Form Ubergeben.
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer
Die Auftragsunterlagen bestehen aus:
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail)
4. Auftragsabwicklung / Ausfuhrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)
4.1 Erfassen von Fremdleistungen
Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmald ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen

und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Frist fur Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Ubergabe
des sachlich korrekten digitalen Aufmalies.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 _3.5. 1AZ.d12

4500001234_3.5._1AZ.d12

Bestellscheinnummer —|

LV-Name

Laufender Abrechnungszeitraum

Ubergabemadglichkeiten: - E-Mail
- Projektraum
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Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalfd dient als Grundlage zur Erstellung der Prif-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prifergebnisses an den Auf-
tragnehmer Ubermittelt. Auf Grundlage der Ubermittelten Prufrechnung stellt der Auf-

tragnehmer seine Rechnung.

Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei
Bsp. 4500001234 _2.1.1. 1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

e Projektvenwaltung ]’ﬁ {MT31YNT31_UebungiPSP-Test W1

B WT3LNT3L UebungiPSP-Test Y1 - 2 - 2 (Auftr) - Aufmak 2.1.1. Lefva (3 |

= ‘j Ly 21.1. - Anpassung Gleizanlagen Position |Zu0rdnung Ansatzl LangtextAnsatzI Blatt I BIattVariabIenI
E|§ %Satoanrshl 0z Kurztest
. 1L Autbrucharbelten - m
% 1.1, 10 Schutz fiir varhandsne Baume, I 1., 9 Sl (Mo iedne B, :I
% 1.1. 20 Gleisplatten ausbauen / laden, LI
% 1130 [L]Yerbundpilaster aufbrechen / laden,
L% 101400 Gebwegplaten auftrechen £ laden,
------ % 1.1. 80 Tiefbordsteine aufbrechen,
Lv: I 2120,000 Stek
WA I 2120,000 Stk EP: I 170,00 EUR
02 | K| Edéuterng Fakter [ FN|  1.%wert 2wet [ 3wet || awent ||  Swet |[.|Blatt|Zeile| zb¥. | Ergebris
1.1.10 91 | 2220,000= 1|00 2,220,000
> .10 100 B&ume wurden nicht geschiitzt 1|01 k.
1.1.10. 91 | -100= 2000 K -100.000
1.1. 20 91 | 245= 3|00 30,000

4.2 Rechnungsstellung

Rechnungen sind grundsatzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Priufrech-
nung zu stellen.

Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden.

Zusatzlich kdnnen strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0
eingelesen werden.

Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstutzt.

5. Nachtragsmanagement
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden.
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Strale 8
60311 Frankfurt am Main
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status ,,angeboten“ an den Ein-
kauf Gbergeben werden.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x81

4500001234_3.5._1NA x81

Bestellscheinnummer Q

LV-Name

Nachtragsnummer

Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83
(GAEB XML 3.3) mit dem Status ,erkannt‘ vom Einkauf an den Auftragnehmer
Ubergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x83

4500001234_3.5._1NA.x83

Bestellscheinnummer 4|

LV-Name

Nachtragsnummer

Ubergabemaoglichkeiten: - E-Mail

Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status ,angeboten“ an den Einkauf
Ubergeben werden.
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Hinweis zu 5.

Nur die ,genehmigten® vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV
werden dem Auftragnehmer erganzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei)
ubermittelt.

Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschliel3lich fur
die beauftragte Leistung / Mal3hahme zu verwenden.

Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht fir andere Zwecke, wie z.B.
Weitergabe an Dritte, Veroffentlichung etc. verwenden.

Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Phase - jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -
HOAI Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten- | - Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3
Lph 1-5 strukturplan sowie PDF
Kosten- - Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei - AN mit RIBITWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
Ermittlung - Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro- nativ RPZ

ject Archive), alternativ RPZ
HOAI Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs - Vollstandige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard
Lph 6-7 unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dirfen nicht ver- GAEB XML 3.3 sowie .PDF
Ausschrei- andert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu | - AN mit RIBIiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA,
bungsphase beachten. alternativ RPZ

- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich
3.3 der VGF und Ubergabe an die Vergabestelle der VGF.
- AN mit RIBiITWO:

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-

ternativ RPZ.
HOAI Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf:
Lph 7 Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes Formular ,Auf-
Auftrags- forderung zur Ausschreibung®
vergabe Ubergabe in RIBITWO

Dateiverzeichnis mit:

Aufforderung Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)

Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei
Evtl. Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF
HVA Bau/Ausfihrungsbeschreibung

Ausschreibungs-
unterlagen

Alle Ausschreibungen erfolgen lber eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als .PDF-Datei

AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemal AZA

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)
HVA Bau-/Ausfuhrungsbeschreibung

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie

Seite 1 von 2o




Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

Phase

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)
- jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Angebotsabgabe

Vollstandiges Angebot tUber die E-Vergabeplattform der VGF in
digitaler, signierter Form
Bei Anfragen per E-Malil, sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

Auftragserteilung

Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail)

HOAI Lph 8
Auftragsabwick-
lung / Ausfiih-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management
Erfassung von
Fremdleistungen

Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalf3 dient als Grundlage zur Erstellung
der Prifrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prufergebnisses an
den AN Ubermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer
als Datei

Bsp. 4500001234 3.5._1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmal? ist
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234 _3.5._1AZ.d12

Ubergabemdglichkeiten: E-Mail oder Projektraum

Nachtragsma- Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen
nagement | Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie
PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den Einkauf
Nachtrage sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.
Beispiel: 90.1.10
Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 3.5. 1NA.x81
Nachtragsma- Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status | Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB
nagement Il ~erkannt®, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: Einkauf
Bsp. 4500001234 _3.5. 1NA.x83
Ubergabemaglichkeiten: E-Mail
Nachtragsma- Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
nagement Il stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV erganzend per

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) Gbermittelt.

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Handhabung der CAD-Richtlinie

Die CAD-Richtlinie, ist immer in der aktuellen Version zu ben

utzen.

Name Org. Einheit Signatur
Gepriift Rabenau NT5.03 r33
Freigegeben Klzer NT5 K M 8 2 amal S OV

2
L,
-FFM.DE

Dokument zu

Datum: 2023.03.29 13:43:25 +02'00"

Versionsstand der Richtlinie fur die CAD-Bearbeitung bei der VGF

Datum Anderung Name Version

Kapitel 5.2 angepasst Ro 1.1

Kapitel 1, 2 und 3.2 angepasst, Kapitel 5.7 bis 5.14 ergénzt Ro 1.2
09.03.09 | Richtlinie Komplett Uberarbeitet Ra/Ro 1.3
18.05.09 | Richtlinie Teil B ergénzt Ra/Ro 1.4
09.10.09 | Verzeichnisstruktur aktualisiert / Musterprojekte hinzugefiigt (3.4) Ra 15
07.04.20 | Allgemeine Aktualisierung der Richtlinie Sto 1.6
10.05.21 | Erweiterung auf .dwg Format 3.2 / Anpassung Datentrager 3.1 Sto 1.7
31.01.23 | Organisationsbezeichnungen und Kapitel 3.2 aktualisiert Ra 1.8
23.03.23 E;epui;tglbggIgﬁggggs\étertraullchkeltsstufe hinzugefigt, Ra 19

Anhangdokumentation

Version Beschreibung Datum
1.5a Ebenen im Gewerk TOP angepasst 04.02.2011
1.5a Plannummernhandbuch erweitert 17.03.2011
1.5a VGF_Linien.rsc erweitert 17.03.2011
1.5a Ebenden der Gewerke FTP, FTB und ALL angepasst 11.05.2011
1.5a Zellbibliothek ,VGF_Stempel_Externe.cel* hinzugefugt 11.05.2011
1.5a Plannummernhandbuch erweitert 26.05.2011
1.5b Erweiterungen des Standards fiir samtliche Gewerke 26.06.2013
1.5¢ Anpassungen der Text und BemalRungsstile, Fahrleitung neu erstellt | 17.10.2014
1.5¢ Gewerke GBE, GPL Vermessungsdaten erweitert 11.11.2016
1.5¢ Gewerke FLB, FLP, FLD Erganzung der Zellbibliotheken: 11.08.2017

VGF_FL_Beschriftung.cel, VGF_FL_Mast.cel, VGF_FL_Mast_Nr.cel

und zusatzl. Umbenennung von: ,VGF_FL_Mast_Nr.cel* in

~VGF_FL_M_W_S Nr.cel
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

A Allgemeiner Teil

1 Allgemein

Die vorliegende ,Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung” dient nachfolgenden
Zwecken:

o allgemeine organisatorische und EDV-technische Richtlinien fiir den CAD-
Datenaustausch zwischen Vertragspartner und VGF festzulegen.

o spezifische Richtlinien der VGF fur bestimmte Anwendungen (z.B. im Bereich
Planung, Architektur, Hochbau, Vermessung, usw.) verbindlich zu beschreiben.

o Die Erstellung bzw. Bearbeitung solcher Dateien nach den Vorgaben der VGF zu
ermoglichen

Die vorliegende ,Richtlinie fiur die interne und externe CAD-Bearbeitung” gibt konkrete Vorgaben
vor, die bei der Erstellung bzw. Bearbeitung von digitalen Daten einzuhalten sind.

Die ,Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung” dient als Grundlage fiir die
Leistungsabnahme und ist immer in der aktuellen Version zu benutzen. Des Weiteren gilt die
CAD-Richtlinie die zum Zeitpunkt, einer Vertragsunterzeichnung (oder anliches) Aktualitat
besessen hatte. Eine neuere/liberholte Version der CAD-Richtlinie muss wahrend eines laufenden
Projektes, einer laufenden MalRnahme, nicht adaptiert werden.

Die Vorgaben dieser Richtlinie werden Vertragsbestandteil.

Die nachfolgenden Regelungen dienen dazu, eine reibungslose Dateniibernahme der
Vertragspartner in ein einheitliches Bestandswerk der VGF zu gewahrleisten.

2 Organisation
2.1 Richtlinie

Fir die fachliche und technische Verantwortung dieser Richtlinie ist auf Seiten der VGF der GB
NT5 zustandig.

Stadtwerke VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbh

Geschaftsbereich NT5.03 Infrastrukturdatenmanagement
Herr Rabenau

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

Fir allgemeine Rickfragen stehen Ihnen
Herr Rabenau (Tel.: 0151 20901783, E-Mail: d.rabenau@vgf-ffm.de),
oder
Herr Mehnert (Tel.: 0175 8428044, E-Mail: j.mehnert@vgf-ffm.de) zur Verfligung.

Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2 Seite: 6 von 62

67



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

2.2 Datenaustausch und fachspezifische Fragen

Bei Vergabe eines Projektes werden fachkundige Mitarbeiter als Ansprechpartner vom
Auftraggeber sowie vom Auftragnehmer benannt und schriftlich in den Vertragsunterlagen

dokumentiert.

2.3 Leistungsabnahme

Die Prifung der Daten erfolgt bei der VGF in zwei Stufen:

Die Prifung der Dateien auf formale Einhaltung der ,Richtlinie fur die interne und
externe CAD-Bearbeitung” wird mit automatischen Prifroutinen durchgefihrt.

Die fachliche Prifung des Inhalts der Dateien wird durch Mitarbeiter der
Fachabteilungen der VGF durchgefiuihrt. Dies kdnnen z.B. Projektleiter (PL) oder

Arbeitspaketverantwortliche (APV) sein.

Bei Beanstandungen wird der Vertragspartner schriftlich Giber die Art der Beanstandungen
informiert (eventuell vorhandene Fehlerprotokolle werden beigefugt).

Ist es dem Vertragspartner nicht mdglich, die Voraussetzungen fur einen fehlerfreien
Datenaustausch zu schaffen, hat die VGF das Recht entweder den Vertrag zu kiindigen, oder die
Aufbereitung der Daten auf Kosten des Vertragspartners von einem Dritten ausfihren zu lassen.

24 Eigentum und Urheberrecht und Copyright

Die VGF stellt die zur ordnungsgemafen Vertragserfullung notwendigen Daten dem
Vertragspartner auf Datentrager zur Verfigung. Nach Vertragsbeendigung ist der
Vertragspartner verpflichtet die Daten zu I6schen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet
den Vertragspartner zu Schadensersatz.

Der Vertragspartner erhalt die Nutzung zum Zweck der Vertragserfillung. Jede
anderweitige Nutzung ist untersagt.

Der Vertragspartner verpflichtet sich insbesondere, die ihm zur Verfligung gestellten
Daten nicht fur eigene oder fremde Zwecke weiter zu verwenden, an Dritte
weiterzugeben oder sonst zuganglich zu machen, zu andern oder zu veréaufRern,
sowie zu vergffentlichen oder zu vervielféltigen.

Der Vertragspartner Ubertragt der VGF unentgeltlich das unwiderrufliche,
unbeschrénkte, ausschlief3liche und tGbertragbare Nutzungsrecht im Sinne der 88 31
ff. Urheberrechtsgesetz an den zu erbringenden Daten und willigt unwiderruflich und
unentgeltlich in kiinftige Anderungen der Daten ein.

Fremdverwendete Materialien (Bilder, Karten, Texte etc.) bedirfen eines
Quellverweises.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3 Vorgaben
3.1 EDV-technische Vorgaben

Nachfolgend werden die von der VGF akzeptierten Datentréger, Betriebssysteme und
Speicherformate aufgefihrt. Weitere akzeptierte Speicherformate, die in bestimmten
Anwendungen (z.B. Architektur, Trassierung, usw.) erlaubt bzw. vorgeschrieben werden, sind in
den entsprechenden Kapiteln angegeben.

Datentrager: Mail, Zertificon SecureHub
Betriebssystem: Windows 10 mit aktuellen Servicepacks
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.2 Eingesetzte Software und Datenformat

Die VGF setzt bei der Erstellung der CAD-Daten Software auf Grundlage der CAD-Plattformen
MicroStation aus dem Hause Bentley Systems sowie AutoCAD von Autodesk ein.

Die CAD-Plattform ist MicroStation in der Version: 10.x Connect Edition

Fir Trassierungsaufgaben wird das Programmpaket Rail Track in der Version 8.11x
aus dem gleichem Hause benutzt.

Damit die Unternehmensstandards der VGF im CAD/Engineering betreffend der
Zeichnungsinhalte nicht nur eingehalten, sondern auch verifiziert werden kénnen,
wird die Softwarelésung CADconform der Corporate Montage Europe GmbH
verwendet. Die Losung erzeugt aus dem VGF-Standard eine Erfassungsoberflache,
so dass interne und externe Fehleingaben ausgeschlossen werden kdnnen. Fir den
Vertragspartner kann die VGF die Standards im CADconform-Format (Dictionaries)
zur Verfugung stellen. Die Softwareldsung selbst, kann bei Bedarf von Corporate
Montage erworben werden und lauft fur die Vertragspartner unter der Bezeichnung
CADconform CE (Consultans Edition). Zeitintensive Fehlerkorrekturen, die manuelle
Zusammenstellung der Umgebung und eine aufwandige sowie mdgliche
fehlerbehaftete Erfassung mit MicroStation - Befehlen, werden somit effektiv
umgangen.

Fir die Analyse und Auswertung von Fahrzeugmanévern an Kreuzungen,
Bushaltestellen usw. wird das Programm AutoTurn aus dem Hause
TransoftSolutions eingesetzt.

Fir die Fahrleitungsplanung wird die Software GA-wire MS der Firma GAH
Anlagentechnik Heidelberg GmbH eingesetzt.

Das zu liefernde Datenformat fur CAD-Zeichnungen ist DGN, in der Version 8.x oder 10.x
(Connect Edition). Das DWG Format kann fur die Systemtechnik, Architektur, TGA und Licht &
Kraft bei NT5.032 Datenmanagement beantragt werden. Abweichende Datenformate sind nicht

zugelassen.

Die Trassierungsdaten sind nur in dem Datenformat ALG, in der Version 8.11x zugelassen.

Die Standarddokumentationen zur Einhaltung des Standards werden als Microsoft Excel 2013
Format und als Adobe Reader-Datei (PDF) ausgegeben.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.2.1

PDF-Dokumente werden mafistabsgerecht in der gleichen Blattgrof3e wie die Plandatei erzeugt.

Erstellen von PDF-Dateien

Bei der Generierung der PDF-Dokumente muss darauf geachtet werden, dass keine

Dokumenteneinscharnkungen aktiviert sind und dass die Ausrichtung zur dazugehdrigen Ansicht

dargestellt wird. Zusatzlich muss eine Suche als auch Selektion von Texten moglich sein.

Falsch — Plan gedreht und/oder wei3e Rander wegen falscher Blattgrol3e

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.3 Komprimierungsprogramme

Ein eventueller Einsatz von Komprimierungsprogrammen ist vorher mit der VGF abzusprechen.

3.4 Verzeichnisstruktur

e Die Unterverzeichnisstruktur der von der VGF gelieferten Dateien darf nicht
verandert werden, wahrend das Stammverzeichnis frei wahlbar ist.

¢ Die Dateien dirfen innerhalb dieser Verzeichnisstruktur nicht verschoben werden.

Der Grund daflr ist, dass die von der VGF bearbeiteten Dateien nach der Abnahme in die VGF-
Verzeichnisstruktur eingespielt werden. Die ordnungsgemale Referenzierung ist aber nur dann
gewabhrleistet, wenn die Unterverzeichnisstruktur der VGF eingehalten ist.

Muster Projektordner fur Streckenbezogene Plane = _Strecke-Muster

Muster Projektordner fir Liegenschaftbezogene Plane = _Liegenschaften-Muster

[ GA\CADProjektel Strecke_100%_Stecke-MusteriMasteriHSEHF

x Mame

= 23 Strecke_100 Al Dde
= |7) _Stecke-Muster i [

= 173 Master s
E ) Es Das
1T FM
@ D) Fw
=R

) de
I i
HiDls
2 O i i
# I HEA
[# [ HBD

IC) HFs

I HEB

) HPEB

i) HPs

1 |3 HsD

) HWD
# |5 PHE
LK

[ () Messdaten

+ () Plaene

B ) Rail

[ 3

[+

__'_"'
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Datentibernahme bei der VGF
Samtliche Dateien die seitens des Vertragspartners bearbeitet wurden sind zu benennen, da nur
geanderte Dateien nach erfolgreicher Datenprufung und Abnahme in den Datenbestand der VGF

tibernommen werden. Die zusatzlich zur Auftragserfullung mitgelieferten Daten werden nicht
tbergeben.

4 Koordinatensysteme

4.1 Allgemein

Bei dem Bezugsystem wird zwischen geodéatischen und lokalen Koordinatensystem unterschieden.

4.2 Geodatisches Koordinatensystem

Das geodatische Bezugssystem ist das Gaul3-Kriiger-Koordinatensystem im Lagestatus 100,
basierend auf Weltkoordinaten und der Winkeleinheit GON.

Das HOohensystem ist das “Neues System der Stadt Frankfurt®.

Winkeleinstellungen (Winkelmaf3 Gon, Winkelmessung von y-Achse in Uhrzeigerrichtung).

Fi.I:u:Irn:Iinater'uau:z:gal:-e Wikl

Farmat:  Gradianzs
Moduz:  Azimut
Genauigkeit: 01234

4.3 Lokales Koordinatensystem

Das lokale Koordinatensystem entspricht dem mathematischen Koordinatensystem und der
Winkeleinheit GRAD.

Mathematische Winkeleinstellung (Winkelmal® Grad, Winkelmessung von X Achse gegen
Uhrzeigerrichtung)

K.oordinatenausgabe wirk el

Elementattribute

Zaun Format, DD.ODOD
Raster Modus:  Konventionel

lzometrizch Genauigkei: 01234
Soefren

Version: 1.9 .
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5 CAD-Vorgaben
51 Seed-Dateien

Fir die Erzeugung von Dateien im DGN-Format sind die MicroStation Seed-Dateien der VGF zu
benutzen, um die VGF spezifischen Einstellungen und den Typ der Datei (2D/3D) sicherzustellen.

Die VGF unterscheidet die einzusetzenden Seed-Dateien auf Grund ihrer geodatischen oder
lokalen Anwendung. Die Seed-Dateien mit geodatischem Bezug sind im Dateinamen mit ,,Geo*
und die mit lokalem (mathematischem) Bezug mit ,Lok" gekennzeichnet.

52 Allgemeine Seed-Datei Einstellung

Nachfolgend sind die erweiterten Einheitseinstellungen definiert. Diese Einstellungen sind in allen
Seed-Dateien vorhanden und dirfen nicht verandert werden.

fubeitseinheiten Erweiterte Einheitseinstellungen
Einheitentyp: Abstand -|
Auflozung
[ 10000 pro heter
Arbeitzbereiche [jede Achse]
Gesamt; 300719325 K.ilomel
Volumnenelemente: | 429.495730 Kilarne!

* Genauigkeit der Yolumenelemente: 4.29497E -00E Meters

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.3 Ebenen (Layer)
Die erzeugten Elemente sind auf vorgegebenen Ebenen (Folien, Layer) abzulegen. Die Ebenen
sind in so genannten DGNLIBs abgelegt und in Excel-Dateien dokumentiert. Jedes Gewerk besitzt
seine eigene Definition. Bei der Erstellung der Ebenennamen wurde folgendes Schema
angewendet (Bsp. an Gewerk Huellkurve Bus):
HKB_Huellkurve_Bemessung_1

HKB_ Gewerk (hier: Huellkurve Bus)

Huellkurve_ Kategorie (hier: Huellkurve)

Bemessung_  Eigentliches Objetkt (hier: Bemessungsfahrzeug)

& Ebenen-Manager, [‘;[§|gl
Ebenen Fiter Bearbeiten
%3 % | B | Smboitc NachEbene || e fleinl -
[T[HST_Huslkurvs_Bus dgniibHame Mumm{ Beschreibung Logisch | Farbe! Strichart Strichstarke Globale Anzsige | G AI
S Ale Ebenen HKE_Huellkurve_Loesungsvorschlag 57000 Hulkuve Loesungsvorschlag— Haupt 13 0 —
HKE_Huellkurve_Proble i —

mbereich 57001 Hiillkurve Problembersich Haupt M 1
HEE_Huellkurve_Bi soung_1 57002 Hiillkurve Bemessungstabrzeug 1 Haupt

HKE_Huellkurve_Bemessung 2 57002 Hullkurve Bemessungstahrzeug 2 Haupt
HKE_Huelkurve_Bemessung_3 57004 Hiilkurve Bemessungsfahizeug 3 Haupt
HKEB_Huelkurve_Bemessung_4 57005 Hilkurve Bemessungstahizeug 4 Haupt
HKE_Huellkurve_Bemessung 5 57008 Hullkurve Bemessungstabrzeug 5 Haupt

[~ Fiter

HKE_Huelkurve_Bemessung_& 57007 Hiilkurve Bemessungsfahizeug 6 Haupt
HKEB_Huelkurve_Bemessung_7 57008 Hillkurve Bemessungstahizeug 7 Haupt

A AN < A

1 Objektnummer (hier: Bemessungsfahrzeug eins)

Dieser Aufbau ist in sémtlichen Gewerken eingehalten, so dass auch bei referenzierten Dateien
direkt anhand des Ebenennamens erkennbar ist, in welcher Datei das Element gespeichert ist.
Eine Auflistung der einzelnen DGNLIBs und der gewerkespezifischen Bezeichnung wird unter der
Richtlinie Teil B (Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich) behandelt.

54 Zellen Symbole

Fir die CAD-Bearbeitung gibt es bei der VGF spezifische Zell-Bibliotheken, die nach den
jeweiligen Richtlinien (Anwendungsbereiche) zu benutzen sind. Die Benutzung zusétzlicher,
eigener Zellen (Symbole) ist in jedem Fall, auch in Bezug auf deren Namen und Ebenen-
definitionen, vorher abzustimmen. Alle Zellen wurden fir relatives Platzieren erstellt, so dass vor
dem Platzieren die entsprechende Ebene zu aktivieren ist. Die Normalie zur Erstellung von VGF -
konformen Zellen ist in folgender Anweisung definiert:

VGF_Symbolerstellung.pdf

Die Benennung der einzelnen Zell-Bibliotheken und der gewerkespezifischen Bezeichnung wird in
der Richtlinie im Teil B (Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich) aufgefihrt.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.5 Linien
In der CAD-Bearbeitung werden die Standardlinien von MicroStation angewendet:
Typ 0 = Continious
Typ 1 = Punkt
Typ 2 = Gestrichelt
Typ 3 = Center
Typ 4 = Strichpunktiert
Typ 5 = Phantom
Typ 6 = Divide
Typ 7 = Border
Definiert sind die Linienarten in der Linienartenbibliothek:
VGF_Linien.rsc

Die Linienarten und Strichstarken werden fiir die Plotausgabe mit folgenden Konfigurations-
Dateien gesteuert:

VGF_Linienarten.cfg
VGF_Strichstaerken.cfg
Die Einstellungen sind in folgender PDF-Datei dokumentiert:

VGF_Linenarten_staerken.pdf

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.6 Fonts
Die VGF benutzt zur Erstellung ihrer CAD-Plane insgesamt drei Schriftarten:

Zur graphischen Ausgestaltung der Plane und den Plankopf wird folgender Windows
Standardschriftfont eingesetzt:

Arial Narrow

Zur Beschriftung von technischen Zeichnungen wird folgender Bentley Standardschriftfont
eingesetzt:

INTL_ISO

Zur Beschriftung von Zeichnungen aus der Applikation InRail wird folgender Schriftfont eingesetzt:
InRail

Enthalten sind die Schriftarten ,INTL_ISO“ und ,InRail* in der Schriftartenbibliothek:
VGF_Font.rsc

Die Schriftartenbibliothek ist unter Punkt 9.2 beschrieben.

Version: 1.9 .
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5.7 Farbtabelle
Die in den DGNLIBs aufgefiihrten Farbnummern beziehen sich immer auf die VGF-Farbtabelle:
VGF_Color.tbl

Anderungen der Standardfarben diirfen nur in Abstimmung mit der VGF vorgenommen werden
und sind in folgender Datei zu dokumentieren:

VGF_Farben_Doku.txt

Farbe Nr.: 134 (0/153/153) in (0/142/143) = Subaru Vista Blue geéndert.
Ro /19.09.2006

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

6 Plotdatei, Stempelfeld

6.1 Plotdatei

Nach der Datenabgabe muss auf jeden Fall gewéhrleistet sein, dass die VGF eine Plotausgabe
aus MicroStation ausfiihren kann, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu miissen.

Aus diesem Grund wird folgende Vorgehensweise vorgeschrieben:

9.

10.

Es ist eine neue leere Datei (= Plotdatei) zu erstellen, die den aufgeflihrten
Namenskonventionen (siehe Plannummernhandbuch) entspricht.

Zu dieser Datei sind alle projektrelevanten Dateien zu referenzieren ( =
eigentlicher Planinhalt). Ein Ein- bzw. Ausblenden von Ebenen erfolgt nicht!

AnschlieRend ist um ein vorgegebenes Rechteck oder Uber den gewdhlten
Zeichnungsinhalt der Rahmen in dem gewéhlten Mal3stab zu platzieren und die
Ansicht parallel zum Bildschirmrand zu drehen.

Es sind Rahmen nur in A4 (297mm)-, A2 (594mm)- oder AO (841mm)-hoch mit
einer max. Lange von 2,50 m zulassig.

Nichtrelevante Bereiche, die Uber den Plotrahmen hinausgehen, sind
auszublenden ( Abschneideumrandung).

Die notwendigen Stempelfelder sind der Zellbibliothek stempel.cel zu entnehmen
und mit der erforderlichen Skalierung im Plankopf zu platzieren.

Die beschreibbaren Textfelder (Datenfelder) sind als solche auszufillen und in
den Ansichtsattributen auszuschalten.

Die Druckposition beim X- und Y-Ursprung ist auf NULL zu setzen.
Benutzerdefiniertes Papierformat: Breite: 841 mm, Lange 2500 mm.

Vor dem SchlieRen der Datei sind diese Einstellungen zu speichern.

Zuzuglich zu jeder Papier - Plotabgabe ist die entsprechende PLT-Dateie im HPGL/2-Format und
die PDF-Datei mitzuliefern.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

6.2 Stempelfeld

Das Stempelfeld besteht aus den nachfolgenden Einzelstempeln und der einzuhaltenden
Reihenfolge:

Plankopf Intern:

Fahrwe

VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main GmbH

g -4—.1 I
Kurt=Schumacher-Str. 8 l V G

603711 Frankfurt am Main

Station

Konstablerwache

Bauteil

Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk

Bestandsplan 4105 -—1¢]| 0001 TOP +3]

Bezeichnung Datum Name Anlage
La e |an .4 bearb, Blattnr,
g p . geprueft Mafistab
genehm. Projekt

Plannummer

Index
4150-0001P 1TOTIp0A0250 A @

Folgende Bezeichnungen der Eingabefelder 1 bis 7 sind zul&ssig:

Feld 1.: Fahrweg oder Systemtechnik oder Elektrische Anlagen oder Infrastrukturprojekte
oder Gebaudemanagement oder Infrastrukturdatenmanagement

Feld 2.: Station oder Projekt oder Haltestelle oder Linienweg oder Linienabschnitt

Feld 3.: Bauteil oder Planbezeichnung oder Planungsphase

Feld 4. Bezeichnung

Feld 5.: Plannummer

Feld 6.: Grundstrecke oder Liegenschaft oder Stellwerk oder Haltestellennummer oder
Linienubersicht

Feld 7.: Teilabschnitt oder Bereich oder Haltestellennamen/-punktnummer oder
Linienbezeichnung

Feld 8.: Gewerk oder Typus oder Los

Feld 9.: Fir die CADconform Markerzelle (Siegel der Standardprifung) vorgesehen.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Plankopf Externe:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Fahrweg

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

Planersteller

Station
Bauteil Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk
Bezeichnung Datum Name Anlage
- bearb. - - Blattnr.

geprueft | - - MaRstab
B genehm. | - - Projekt
Plannummer Index

Plankopf Externe Stadt:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Fahrweg

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

STADT FRANKFURT

Amt fur Strafenbau und Erschliefung
Adam-Riese-Strae 25
60327 Frankfurt am Main

AM MAIN

Planersteller

Station

Bauteil Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk

Bezeichnung Datum Name Anlage

- bearb. - Blattrr.

geprueft - Malistab

- genehm. - Projekt

Plannummer Index
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Index:

Index Art der Anderung

Datum Verfasser | Datum Freigabe

Betriebsleiter_m_Pruefing:

Regierungsprésidium Darmstadt - Technische Aufsichtsbehdrde

Ort: Darmstadt Datum: Name:

Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab )

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Prifingenieur / Prifstatiker

Ort: Datum: Name:

Bauherrnvertretung

VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main GmbH

Ort; Frankfurt am Main Datum: Name: Datum: Name:
Betriebsleiter_o_Pruefing:

Regierungsprasidium Darmstadt - Technische Aufsichtsbehérde

Ort: Darmstadt Datum: Name:

Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Bauherrnvertretung

VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main GmbH

Ort: Frankfurt am Main Datum:; Name: Datum: Name:
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Betriebsleiter_m_Brandschutz:

Regierungsprasidium Darmstadt - Technische Aufsichisbehorde

Ort: Frankfurt am Main Datum:

Ort: Darmstadt Datum: Name:
Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab
Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:
Branddirektion Frankfurt am Main

Name:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Sicherheitstechnischer Dienst / Umweltschutz / Brandschutz

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Bauherrnvertretung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name: Datum: Name:
Freigabe Fachbereich:

Freigabe durch Fachbereich NT 31

Ort: Frankfurt am Main Datum; Name:

Freigabe durch Fachbereich NT 34

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Freigabe durch Fachbereich NT 42

Ort; Frankfurt am Main Datum: Name:
Fachplaner (1):

Fachplaner

Ort: Datum: Name:
Sachverstandiger (1):

Sachverstaendiger

Ort: Datum: Name:
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Sachverstandiger (2):

Sachverstaendiger
Ort: Datum: Name:
Sachverstaendiger
Ort: Datum: Name:

Sicherheitstechnischer Dienst:

Sicherheitstechnischer Dienst / Umweltschutz / Brandschutz
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:
SiGeKo
Ort: Datum: Name:

Priafingenieur Abnahme / Planpruefung:

Prifingenieur / Abnahme

Ort: Datum: Name:

Prifingenieur / Planpriifung

Ort: Datum: Name:

Amt (1):

Amt

Ort: Datum: Name:

Amt (2):

Amt

Ort: Datum: Name:

Amt

Ort: Datum: Name:

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Bauherr / Bauherrvertetung:

Bauherr
VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main GmbH

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Datum:

Name:

Ubersicht:

Version: 1.9
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6.3 Verfahrensweise bei noch nicht vorhandenen Ebenen und Symbolen

In samtlichen Gewerken wird es erforderlich sein, Anderungen und Erweiterungen in die
vorhandenen Vorgaben einzupflegen. Fur die Planerstellung selbst ist es jedoch notwendig auch
nicht vorhandene Elemente darzustellen. Um eine zligige Erweiterung des Standards zu
gewabhrleisten und die Datenpriifung der von den AN gelieferten Dateien zu optimieren wird
folgende Verfahrensweise seitens der VGF vorgegeben:

e Fir Elemente, die im CAD-Standard noch nicht vorhanden sind, sind Ebenennamen
die mit “ NEU_" beginnen vom Anwender zu erstellen. Die weitere Namensvergabe
ist wie im Beispiel (Punkt 5.3 ,Ebenen*) sicherzustellen.

z.B.: NEU_HKB_Huellkurve_Musterebene

¢ Neu erstellte Zellen sind ebenfalls am Anfang mit ,NEU_* zu benennen.

z.B.: NEU_HKB_Symbol_Musterzelle

Der Vorteil liegt darin, dass diese Ebenen und Symbole systematisch in die Standards
Ubernommen und bei der Konformitats-Priufung auf einfache Weise herausgefiltert werden kénnen:

£ Featuretabelle: HST_Huellkurve_... |- | | X|

Optioren  Funkbionen
Starten |

Khcken Sie <Start>, um zu beginnen.
|

- Durchsuchungsebenen
Ebererc  0-1,1714008,18119-18121 57000-5/033

- Zeichnurgzmal £m g 3

Eenm ng_ 4

¥ MaBstab £ g 5

& ]

e
Fokusobjekt-Besc
’Eﬂ‘mt das Dislogll
oK I Alle Keire Umnkehren Abbrechen |
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung
Die neu erstellte Symbolik ist in einer gesonderten Zeichnung (Formblatt) zu dokumentieren und
zu begrinden. Der Dateiname setzt sich folgendermaf3en zusammen:
z.B.: Neu_TOP_01.dgn
o Das Formblatt ist aus der folgender Zellbibliothek zu entnehmen.
VGF_Formblatt.cel

o Die Platzhalter fur Firma, Projekt, Datum, Dateiname und Gewerk sind als
Textfelder (Datenfelder) vorhanden und als solche auszufillen.

o Die Dateien sind in einem gesonderten Verzeichnis ,NEU-Erweiterung“ abzulegen.
Dieses Verzeichnis ist mit der Abgabe der Daten mitzuliefern.

e Sind innerhalb einer Datei Erweiterungen benutzt worden, so ist zu jedem Gewerk
das Formblatt auszufiillen. Zusétzlich ist das ausgefiillte Formblatt als DIN A4-
Druckausgabe zu dem Anschreiben der Datenabgabe anzuh&ngen (Beispiel

Nicht dem Standard entsprechende Symbolik: =
Firma: Dienstleistungsbiiro Mustermann VGIF
Projekt: Gleisviereck
Datum:  12.01.2009 TOP
Dateiname: 2045-2050M TOPgr 0 .dgn
NR Erweiterungsvorschlag Begriindung
1 Neue Ebene: Definition nicht vorhanden.
NEU_TOP_Musterebene Wird in mehreren Dateien zur
- = Unterscheidung der Fahrlinie
benétigt.
2 Neue Zelle: Definition nicht vorhanden.
NEU_TOP_Mustersymbol Bendtigtes Standardsymbol
- = fiir Bustyp "xy"
~ CcITo1M
—_— m —_—
Topographie):
version: 1.9 Seite: 26 von 62
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7 Besondere Einstellungen

Die VGF verzichtet bewusst auf einige Funktionalitaten die die MicroStation bietet. Dies dient dem
Datenaustausch und der Eindeutigkeit von Zeichnungen und deren Namensgebung.

7.1 Ebeneneinstellung

Die MicroStation bietet zahlreiche Einstellmdglichkeiten zum Steuern der Ebenen. Aus diesem
Grund sind einige Restriktionen einzuhalten:

e Generell sind alle Ebenen in der Zeichnung einzublenden bis auf evtl. benotigte
Hilfslinien die nur zur Konstruktionshilfe benutzt werden. Durch Anwendung der
Referenztechnik (Punkt 7.3 ,Referenzen*) sind zur Planerstellung die
Referenzzeichnungen an- bzw. abzuh&ngen.

o Auf die Funktionalitaten ,Globale Anzeige” und ,Einfrieren” innerhalb des
Ebenenmanagers bzw. der Ebenendarstellung wird verzichtet.

= [he nen-Manager

Ebenen  Filker Bearbeiten
G % | B | Symbolk: NachEbene ¥ || $bo frein) ~
[ Topographie.danlib Mame Murmer Beschreibung | [EEE
\ﬁ Alle Eberen TOF_Bus_Huellkurve 1000 Hiilkurve Bus 4 '\__. -
-5 Fil TOP_Bus_Linien_‘Weg_normal 10m niormaler Linignweg im Uberzsichtzplan .
A IR TOP_Bus_Linien ‘weq_Kurzfahrt 1002 Kurzfahit im Ubersichtsplan v
TOF_Bus_Linien_‘w'eq_ariantel 1003 Linierwegvariante 1 im Ubersichtsplan v
TOP_Bus_Linien_‘weqg_Yariante? 1004 Linienwegvariante 2 im Ubersichtzplan v
W 1005 Linierwegyariante 3 irm U 3 v
TDF' Bus_| Llnlen 1 Haltepunkte 1008 Haltestellenpunkte im Ubersmhtsplan v
TOP_Bus_Linien_Text 1007 Test im Ubersichtsplan v
TOF_Halestelle_Aufzug 1008 Aufzug v
TOP_Haltestelle_Ausstattung_abfall 1003 Abfallbehaler [Papierkorb Beck) v
TOF_Haltestelle_Ausstattung_DFI imo Dynamizche Fahrgastinformation v
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

7.2 Modelle

Die VGF wird mit Ausnahme der MicroStation Zellbibliotheken nicht auf die Funktionalitaten der
Modelle zugreifen. Dies wurde bei der Erstellung des Plannummernhandbuchs bericksichtigt.

Soll der Inhalt mehrerer Dateien sichtbar gemacht werden, so ist auf die Funktionalititen der
Referenzen zuzugreifen. Selbst fur die Plotausgabe existieren eigene Dateien (siehe
Plannummernhandbuch).

= Gewerk: : ;
= E- / Huellkur_va BUS Hervothebungsmodus:  Begrenzung %
Platz | Dateiname W Modell Beschreibung Logisch | Darstellung =~ ) | o A

Gewerk:
Topographie

... 105-0001M 2HKElR O dan Model Auf MasterDatel ausgenchtet
4105-0001M_2TORp_0_ dgn Model Auf b aster-D atel ausgenchtet

o Dightmadell A

Drahtmodell ~ o o

Skalierung [1.000000 : [7.000000 Drehung [Og

Ewﬁ@ﬁ oy o !ﬁ T:?:l? Keine Verschachtelung ¥ |

v [0g Z [0g
[ g \rvghposturt 3344105-0001 m_2hkblp_0_.dan
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7.3 Referenzen

Die VGF hat sich bewusst fiir die Referenztechnik entschieden um im CAD-Plannungsablauf die
gesamten Zeichnungen der einzelnen Gewerke auf dem aktuellen Stand zu halten. Eine Plandatei
kann nur aus einem Rahmen und den Stempelaufsétzen und ggf. der Legenden bestehen. Die
eigentlichen Informationen fiir die Aussage des Planes (Planart) wird aus den anzuhangenden
Referenzen (Masterzeichnungen) bestimmt. In der folgenden Tabelle sind die Planarten mit Ihrer
Gewerkzusammensetzung dokumentiert:

VGF_Planarten [Version].xls
7.4 Plotdatei-Erstellung
Fir die Erstellung einer Plot-Datei existieren zwei Seed-Dateien. Hierbei wird unterschieden ob es
sich um einen georeferenzierten Plan mit Gaul3-Kriiger Koordinaten handelt oder ein Plan mit
einem ,mathematischen” Koordinatensystem. Folgende Seed-Dateien sind zu verwenden:
VGF_RAH_Geo_Seed_3D.dgn
VGF_RAH_Lok_Seed_2D.dgn

Die VGF verwendet bewusst 3D und 2D Seed-Dateien zur Planerstellung auf Grund der
Zugehorigkeit der ,geodatischen” oder ,mathematischen“ Anwendungsbereiche.

7.5 Benennung der CAD-Dateien (Namenskonvention)

Samtliche Dateien folgen einer festen, vorgegebenen Namenskonvention. Diese sind im folgenden
Handbuch dokumentiert:

VGF_Plannummernhandbuch [Version].pdf

Version: 1.9
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8 Standarddefinitionsdateien

In den Standarddefinitionsdateien ist der VGF-Standard zum direkten einlesen in die MicroStation
vordefiniert, aber auch in den Dokumentationen sind alle benétigten Informationen wie
Ebenenname, Beschreibung, graphische Auspragung, Elementtyp, Zellname etc. vorhanden um
auch manuell, und systemunabh&ngig den VGF-Sandard zu gewahrleisten.

8.1 Dateierlauterung

DCS“Gewerk* = Dokumentation der Gewerkestandards in einer Excel-Datei
DGNLIB = MicroStation Ebenenbibliothek

Dictionary = CADconform-Worterbuch mit gewerkespezifischen Standards
Seed-Datei = Dateivorlage mit gewerkespezifischen Einstellungen
Zellbibliothek = Zellbibliotheks-Datei mit vordefinierten Symbolmodellen

9 Allgemein gultige Dateien

Neben den speziellen Standards der einzelnen Gewerke existieren allgemeine Standards fur die
Zeichnungserstellung und Planbearbeitung. So werden hier z.B. allgemeingiiltige
Ebenenbelegungen und Stempelaufséatze definiert.

9.1 DGNLIB und Dokumentation

Der allgemeine Bereich (Planrahmen, Blattschnitte, usw.) sind in folgender Zeichnungsbibliothek
definiert.

VGF_ALL.dgnlib
Dokumentation:
VGF_DCS_ALL.XIs
Die Schriftarten fur den jeweiligen Maf3stab sind in folgender Zeichnungsbibliothek abgelegt:

VGF_Text_Bem.dgnlib

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

9.2 Zellbibliotheken

Die notwendigen Stempelfelder eines Planes, inkl. Nordpfeil sind in folgender Zellbibliothek

definiert:

Die Schraffuren flr die Bemusterung sind in folgender Zellbibliothek vorhanden:

VGF_Stempel.cel

VGF_Areapat.cel

10 Zusammenfassung der Anhénge zu Teil A

Zur Sicherstellung des allgemeinen VGF-Standards sind die verschiedenen Dateien wie in den
Punkten 5.4 — 10.2 beschrieben notwendig. Eine Zusammenstellung der Dateien die zur
Sicherstellung des VGF-Standards und Vertragserfullung dienen sind aus folgender Auflistung zu
entnehmen:

VGF_Symbolerstellung.pdf
VGF_Linienarten_staerken.pdf
VGF_Font.rsc

VGF_Linien.rsc

VGF_Color.tbl
VGF_Farben_Doku.txt
VGF_Formblatt.cel
VGF_Planarten [Version].pdf
VGF_RAH_Geo_Seed_3D.dgn
VGF_RAH_Lok_Seed_2D.dgn
VGF_Plannummerhandbuch [Version].pdf
VGF_ALL.dgnlib
VGF_DCS_ALL.XIs
VGF_Stempel.cel
VGF_Text_Bem.dgnlib
VGF_Areapat.cel
VGF_Linienarten.cfg

VGF_Strichstaerken.cfg
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Es ist darauf zu achten, dass bei Versand der Richtlinie diese Dateien im Anhang stehen. Die
gewerkespezifischen Dateien sind in der Richtlinie Teil B (Richtlinie fir den speziellen
Anwendungsbereich) vorhanden.

10.1 Erlauterung DCS-Tabelle

Um die zeichnerischen Vorgaben automatisch in das Microstation System einbinden zu kdnnen,
gibt es die sogenannte DCS.dgnlib. DCS steht fiir Dictionaries. Als Gegenstiick dazu existiert die
sogenannte DCS-Tabelle im Excel Format. Dort kann man alle Komponente wie z.B. Beschreibung
einer Ebene/Layer, Farbe, Linienart oder Linienstarke entnehmen. Unter anderem verbergen sich
dort noch weitere Detailbeschreibungen die das Zeichnen nach VGF vorgaben unterstitzen.

Auch sogenannte Featuretypen sind darin beschrieben, die pro Layer/Ebene einen gewissen
Elementtypen freigeben.

Hier wird die Standardtabelle erklart

] e PO — PO i .. : I e [ ’ Fr—

Abbildung zeigt gesamte Tabelle

08.11.2016|Name

GBE_Beschriftung

e Das Datum beschreibt den letzten Versionsstand
e Der Name Beschreibt den Ebenennamen in Microstation

c D E
Description Beschreibung CADconform Mumber
Groefte Ebenennummer 10080
(GBE) Gebaude Bestand
Beschriftung Beschriftung 10000

Der gelbhinterlegte Abschnitt beschreibt ...
e Descripiton = die Beschreibung in Microstation
e Beschreibung in CADconform = Name der Ebene in CADconform
e Number = Fortlaufende Nummer in einem Gewerk zur eindeutigen ldentifizierung
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F G H | J K
BylLevelColor  |BylevelStyle |BylLevelWeight |Farbe Linienart Linienstérke
M 1:100
0 0 7|ByLevel[1] ByLevel[3] ByLevel[5,6,8-17]

e BylevelColor = Ebenenfarbe in Microstation
o Farbe = Ebenenfarbe in CADconform

e BylevelStyle = Ebenenlinienart in Microstation
Linienart = Ebenenlinienart in CADconform

e BylLevelWeight = Ebenenlinienstarke in Microstation
e Linienart = Ebenenlinienstarke in CADconform

Zellname Zellbibliothek Textstil

e Zellname beschreibt den Namen einer Zelle
o Zellbibliothek beschreibt den Namen einer angelegten Zellbibliothek
e Textstill beschreibt den zu verwendenden Textstil

Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2 Seite: 33 von 62

94



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

o P Q
Featuretyp Bemaliungsstil Eingabebefehl

3[3-4,11-12,16,27]

o Featuretyp beschreibt die zugelassenen Elementtypen die in einer Ebene verwendet
werden durfen

o Bemalungsstil beschreibt den Bemal3ungstil der in einer Ebene verwendet werden darf

e Eingabebefehl, dient zur Administrativen Anwendung von CADconform

Layer / Ebene

ELEMENTTYP 3[4,12,16] Linien

ELEMENTTYP 6]14,15] Flaechen mit und chne Schraffuren
ELEMENTTYP 3 [4] Hiltslinien Schraffur

ELEMENTTYP 2 Zellen

ELEMENTTYP 17 Texte

ELEMENTTYP 33 Bemalung

Hier ist eine ergdnzende Erklarung zu den Featuretypen. Die jeweiligen Farben beschreiben einen
gewissen Typus.

Version: 1.9 .
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

I
!
}
I
]
}

b =3 o R S S I L S R e e R e R Y SN P T L RS T e I T R o O i Y S S Y % P s

[ ¢]

Type

Description (engl.)

P

Cell {complex)

L]

Line

[=5]

Shape

11

Curve

12

Complex String (complex)

14|Complex Shape (complex)
15|Ellipse, Kreis

16)Arc

17| Text

Hier ist die Erklarung zu den Elementtypen mit den dazugehdrigen Zahlen und deren Bedeutung
bzw. den Inhalt.
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

B Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich

11 Richtlinie fur den Bereich Vermessung

11.1 Koordinaten (ASCII-Datei)

PktNr. Rechts Hoch Hoéhe Code
1 3477653.973 5554288.391 113.982 958
2 3477653.630 5554279.194 113.827 958

11.2 Codierung von Objekten

Es dirfen nur die von der VGF definierten Codierungen in den ASCII-Dateien verwendet werden.

11.3 Dokumentation
Der Standard fur den Bereich Vermessung ist in folgender Access-Datenbank dokumentiert:

NT31_ Datenstruktur.mdb

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

12 Richtlinien fur den Bereich Facility Management

Der Fachbereich Facility Management beinhaltet die integrierte Planung und FM-gerechte
Bestandsdokumentation von Gebduden und baulichen Anlagen, sowie deren technischen
Ausstattung und Einrichtungen.

12.1 Gewerk: Gebaudebestand (GBE)

Das Gewerk Gebaudebestand beinhaltet die Darstellung von Gebduden im Bestand. Folgende
spezielle Dateien sind als Standards vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_GBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GBE.dict

DGNLIB: VGF_GBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GBE.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.2 Gewerk: Gebaudeplanung (GPL)

Das Gewerk Gebaudeplanung beinhaltet die Darstellung der von Gebauden in der
Planungsphase. Folgende spezielle Dateien sind als Standard vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_GPL_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GPL.dict

DGNLIB: VGF_GPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GPL.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.3 Gewerk: Gebaudeabbruch (GAB)

Das Gewerk Geb&audeabbruch beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden Elemente aus
dem Gebaudebestand. Folgende spezielle Dateien sind als Standard definiert:

Seed-Datei: VGF_GAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GAB.dict
DGNLIB: VGF_GAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

12.4 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Bestand (EIB)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Bestand beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtung
wie Moblierung, Automaten und Einbauteile im Bestand. Folgende spezielle Standards sind
vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIB.dict

DGNLIB: VGF_EIB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIB.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.5 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Planung (EIP)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Planung beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtung
wie Mdblierung, Automaten und Einbauteile in der Planungsphase. Folgende spezielle Standards
sind vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIP_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIP.dict

DGNLIB: VGF_EIP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIP.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.6 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Abbruch (EIA)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Abbruch beinhaltet eine Deklaration der vorhandenen
Einrichtung wie Mdblierung, Automaten und Einbauteile welche demontiert werden. Folgende
spezielle Standards sind vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIA Lok _Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_EIA.dict

DGNLIB: VGF_EIA.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_EIA.xIs

Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

12.7 Gewerk: Decken Details Bestand (DBE)

Das Gewerk ,Decken Details Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Deckenspiegel
mit Einbauten und entsprechenden Details im Bestand.

Seed-Datei: VGF_DBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_DBE.dict

DGNLIB: VGF_DBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_DBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.8 Gewerk: Decken Details Planung (DPL)

Das Gewerk ,Decken Details Planung® beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Deckenspiegel
mit Einbauten und entsprechenden Details in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_DPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_DPL.dict

DGNLIB: VGF_DPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_DPL.xlIs
Zellbibliotheken: keine

12.9 Gewerk: Decken Details Abbruch (DAB)

Das Gewerk ,Decken Details Abbruch” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
vorhandenen Deckenspiegel mit Einbauten und entsprechenden Details.

Seed-Datei: VGF_DAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_ DAB.dict
DGNLIB: VGF_ DAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_ DAB.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

12.10 Gewerk: Fussboden Details Bestand (FDB)

Das Gewerk ,Fussboden Details Bestand® beinhaltet die Darstellung des vorhandenen
Fussbodenbelages incl. Einbauten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FDB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDB.dict

DGNLIB: VGF_FDB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDB.xls
Zellbibliotheken: keine

12.11 Gewerk: Fussboden Details Planung (FDP)

Das Gewerk ,Fussboden Details Planung® beinhaltet die Darstellung des vorhandenen
Fussbodenbelages incl. Einbauten in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FDP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDP.dict

DGNLIB: VGF_FDP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDP.xls
Zellbibliotheken: keine

12.12 Gewerk: Fussboden Details Abbruch (FDA)

Das Gewerk ,Fussboden Details Abbruch” beinhaltet die Darstellung des zu demontierenden
vorhandenen Fussbodenbelages incl. Einbauten.

Seed-Datei: VGF_FDA Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDA . dict
DGNLIB: VGF_FDA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDA.xIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

12.13 Gewerk: Wand Details Bestand (WDB)

Das Gewerk ,Wand Details Bestand" beinhaltet die Darstellung des vorhandenen Wandbelages
incl. Einbauten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_WDB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDB.dict

DGNLIB: VGF_WDB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDB.xlIs
Zellbibliotheken: keine

12.14 Gewerk: Wand Details Planung (WDP)

Das Gewerk ,Wand Details Planung” beinhaltet die Darstellung des vorhandenen Wandbelages
incl. Einbauten in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_WDP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDP.dict

DGNLIB: VGF_WDP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDP.xls
Zellbibliotheken: keine

12.15 Gewerk: Wand Details Abbruch (WDA)

Das Gewerk ,Wand Details Abbruch® beinhaltet die Darstellung des zu demontierenden
vorhandenen Wandbelages incl. Einbauten.

Seed-Datei: VGF_WDA Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDA.dict
DGNLIB: VGF_WDA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDAxIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

12.16 Gewerk: Eigentumssituation (EIG)

Das Gewerk Eigentumssituation beinhaltet die Darstellung der Eigentumsverhéltnisse im
Zusammenhang mit Bauwerken und Flachen an denen auch Dritte beteiligt sind. Z. B. Station
Hauptwache: Dritte sind die DB, das Liegenschaftsamt, die Kaufhof AG, die AllianzAG etc....

Seed-Datei: VGF_EIG_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIG.dict

DGNLIB: VGF_EIG.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIG.xls
Zellbibliotheken: keine

12.17 Gewerk: Bauflachen Hochbau (BFH)

Das Gewerk ,Bauflachen Hochbau* beinhaltet die Darstellung der Abstandsflachen als Bestandteil
der Baugenehmigungsunterlagen oder Darstellung der Erschlie3ungsflachen oder der
Aushubflachen oder der Baustelleneinrichtungsflachen oder Frei- und Griunflachen oder
Darstellung der Verkehrs- und Nutzflachen innerhalb des Gebaudes nach DIN 277

Seed-Datei: VGF_BFH_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_BFH.dict

DGNLIB: VGF_BFH.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_BFH.xls
Zellbibliotheken: keine

12.18 Gewerk: Fluchtweg Bestand (FWB)

Das Gewerk ,Fluchtweg Bestand” beinhaltet die Darstellung der bestehenden Flucht- und
Rettungswege im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FWB_Lok_Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_FWB.dict

DGNLIB: VGF_FWB.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_FWB.xls

Zellbibliotheken: VGF_Flucht_u_Rettung.cel
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

12.19 Gewerk: Fluchtweg Planung (FWP)

Das Gewerk ,Fluchtweg Planung” beinhaltet die Darstellung von neuen Flucht- und
Rettungswegen gemal’ DIN 4844-3 mit Fluchtwegssymbolen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FWP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FWP.dict

DGNLIB: VGF_FWP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FWP.xls
Zellbibliotheken: VGF_Flucht_u_Rettung.cel

12.20 Gewerk: TGA Feuerldsch Bestand (FBE)

Das Gewerk ,Feuerldsch Bestand” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FBE.dict

DGNLIB: VGF_FBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FBE.xls
Zellbibliotheken: VGF_Feuerwehrplansymbole.cel

12.21 Gewerk: TGA Feuerldsch Planung (FPL)

Das Gewerk ,Feuerldsch Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FPL_Lok_Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_FPL.dict

DGNLIB: VGF_FPL.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_FPL.xls

Zellbibliotheken: VGF_Feuerwehrplansymbole.cel
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

12.22 Gewerk: TGA Feuerldsch Abbruch (FAB)

Das Gewerk ,Feuerldsch Abbruch” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik.

Seed-Datei: VGF_FAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FAB.dict

DGNLIB: VGF_FAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.23 Gewerk: TGA Heizung Bestand (HBE)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Bestand beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen im Bestand.

Seed-Datei: VGF_HBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBE.dict

DGNLIB: VGF_HBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.24 Gewerk: TGA Heizung Planung (HPL)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fiir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPL.dict
DGNLIB: VGF_HPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPL.xlIs
Zellbibliotheken: keine
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

12.25 Gewerk: TGA Heizung Abbruch (HAB)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Abbruch beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HAB.dict

DGNLIB: VGF_HAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.26 Gewerk: TGA Liuftung Bestand (LBE)

Das Gewerk , TGA-LUftung Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen fir
raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgeréate, Nachbehandlungs- und Endgeréte, Luftleitungen,
Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LBE_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LBE.dict

DGNLIB: VGF_LBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LBE.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.27 Gewerk: TGA Luftung Planung (LPL)

Das Gewerk , TGA-Luftung Planung “beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen fir
raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgeréate, Nachbehandlungs- und Endgeréte, Luftleitungen,
Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LPL.dict
DGNLIB: VGF_LPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LPL.xIs
Zellbibliotheken: keine
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12.28 Gewerk: TGA Liuftung Abbruch (LAB)

Das Gewerk , TGA-Luftung Abbruch® beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen fur raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgerate, Nachbehandlungs- und
Endgeréte, Luftleitungen, Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LAB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LAB.dict

DGNLIB: VGF_LAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LAB.xIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.29 Gewerk: TGA Sanitéar Bestand (SBE)

Das Gewerk , TGA-Sanitar Bestand” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und Regenwasseranlagen im
Bestand.

Seed-Datei: VGF_SBE_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SBE.dict

DGNLIB: VGF_SBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.30 Gewerk: TGA Sanitar Planung (SPL)

Das Gewerk ,TGA-Sanitar Planung* beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und Regenwasseranlagen in
der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_SPL_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SPL.dict
DGNLIB: VGF_SPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SPL.xIs
Zellbibliotheken: keine
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12.31 Gewerk: TGA Sanitar Abbruch (SAB)

Das Gewerk ,TGA-Sanitdr Abbruch* beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und
Regenwasseranlagen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_SAB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SAB.dict

DGNLIB: VGF_SAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.32 Gewerk: TGA Fordertechnik Bestand (FTB)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FTB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTB.dict

DGNLIB: VGF_FTB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTB.xls
Zellbibliotheken: keine

12.33 Gewerk: TGA Fordertechnik Planung (FTP)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FTP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTP.dict
DGNLIB: VGF_FTP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTP.xls
Zellbibliotheken: keine
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12.34 Gewerk: TGA Foérdertechnik Abbruch (FTA)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Abbruch® beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FTA_ Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTA.dict

DGNLIB: VGF_FTA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTAxIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.35 Gewerk: TGA Elektro Bestand (EBE)

Das Gewerk "TGA-Elektro Bestand" beinhaltet die Darstellung von Elektroinstallationsbauteilen
im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie Elektroverteilungen, Beleuchtungen,
Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden im Ist-Zustand.

Seed-Datei: VGF_EBE_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EBE.dict

DGNLIB: VGF_EBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EBE.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.36 Gewerk: TGA Elektro Planung (EPL)

Das Gewerk "TGA-Elektro Planung" beinhaltet die Darstellung von Elektroinstallationsbauteilen
im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie Elektroverteilungen, Beleuchtungen,
Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_EPL_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EPL.dict
DGNLIB: VGF_EPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EPL.xIs
Zellbibliotheken: Keine

Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2

Seite: 48 von 62

109



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

12.37 Gewerk: TGA Elektro Abbruch (EAB)

Das Gewerk "TGA-Elektro Abbruch" beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Elektroinstallationsbauteilen im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie
Elektroverteilungen, Beleuchtungen, Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_EAB_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EAB.dict
DGNLIB: VGF_EAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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13 Richtline fur den Bereich Fahrweg

Der Bereich Fahrweg ist verantwortlich fir die Planung, Instandhaltung und Optimierung des
Fahrwegs an allen ober- und unterirdischen Stadtbahn- und StralRenbahnstrecken.

13.1 Gewerk: Topographie (TOP)

Das Gewerk ,Topographie” beinhaltet die Darstellung von gemessenen georeferenzierten Daten
der Erdoberflache.

Seed-Datei: VGF_TOP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_TOP.dict

DGNLIB: VGF_TOP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_TOP.xls
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

13.2 Gewerk: Gleisbau Bestand (GLB)

Das Gewerk “Gleisbau Bestand” beinhaltet die Darstellung von gleisbauspezifischen Bauteilen,
Systemquerschnitten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_GLB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLB.dict

DGNLIB: VGF_GLB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLB.xls
Zellbibliotheken: VGF_GLB.cel

13.3 Gewerk: Gleisbau Planung (GLP)

Das Gewerk “Gleisbau Planung” beinhaltet die Darstellung von gleisbauspezifischen Bauteilen,
Systemquerschnitten, Biegeplanen und Gleisabsteckungen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_GLP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLP.dict
DGNLIB: VGF_GLP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLP.xls
Zellbibliotheken: Keine
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13.4 Gewerk: Gleisbau Demontage (GLD)

Das Gewerk “Gleisbau Bestand” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
gleisbauspezifischen Bauteile.

Seed-Datei: VGF_GLD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLD.dict

DGNLIB: VGF_GLD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLD.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

13.5 Gewerk: Benetzungsanlagen (BNA)

Das Gewerk ,Benetzungsanlagen® beinhaltet die schematische Darstellung der
Benetzungsanlagen im Gleisnetz mit Spezifikationen der Benetzungsmittelausbringung.

Seed-Datei: VGF_BNA_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_BNA.dict

DGNLIB: VGF_BNA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_BNA.XIs
Zellbibliotheken: Keine

13.6 Gewerk: Fahrwegpodeste (FPD)

Das Gewerk ,Fahrwegpodeste* beinhaltet die Darstellung von Podesten im Bereich des Fahrwegs
um einen gefahrlosen Umstieg des Fahrers zu gewahrleisten.

Seed-Datei: VGF_FPD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FPD.dict
DGNLIB: VGF_FPD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FPD.xls
Zellbibliotheken: Keine
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13.7 Gewerk: Fahrwegpositionen (FPO)

Das Gewerk ,Fahrwegpositionen® beinhaltet die Darstellung von LV-Positionen fiir
Kostenermittlungen, Ausschreibungen etc..

Seed-Datei: VGF_FPO_Geo_Seed _3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FPO.dict

DGNLIB: VGF_FPO.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FPO.xls
Zellbibliotheken: Keine

13.8 Gewerk: Weichenbestellschemata (WBS)

Das Gewerk ,Weichenbestellschemata“ beinhaltet die Darstellung von Weichengrenzmarkierungen
als Erganzung zu den LV-Texten.

Seed-Datei: VGF_WBS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WBS.dict

DGNLIB: VGF_WBS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WBS.xls
Zellbibliotheken: Keine

13.9 Gewerk: Weichenhandbuch (WHB)

Das Gewerk ,Weichenhandbuch* beinhaltet die Darstellung von schematischen
Gleisnetzzeichnungen mit verschiedenen Informationen wie z.B. Weichennummer, Antriebsart
etc..

Seed-Datei: VGF_WHB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WHB.dict
DGNLIB: VGF_WHB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WHB.xlIs
Zellbibliotheken: Keine
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Vertraulichkeitsstufe 2 Seite: 52 von 62

113
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13.10 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Bestand (LSB)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Bestand” beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich des
Fahrwegs im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LSB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSB.dict

DGNLIB: VGF_LSB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSB.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

13.11 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Planung (LSP)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Planung“ beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich des
Fahrwegs in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LSP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSP.dict

DGNLIB: VGF_LSP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSP.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

13.12 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Demontage (LSD)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Demontage” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Leerrohren und Kabelschachten fur die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF
im Bereich des Fahrwegs.

Seed-Datei: VGF_LSD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSD.dict
DGNLIB: VGF_LSD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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13.13 Gewerk: AMT66 Leitungstrager (TR_)

Das Gewerk ,AMT66 Leitungstrager” beinhaltet die Darstellung von Leitungstrassen fur die

Genehmigungsplanung nach Vorgaben vom Amt fir StralRenbau und Erschlieung (AMT66) in
Frankfurt.

Seed-Datei: VGF_TR__Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_TR_.dict
DGNLIB: VGF_TR_.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_TR_.xls
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2 Seite: 54 von 62

115
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14 Richtlinien fir den Bereich Haltestelle

Der Bereich "Haltestelle" beinhaltet die Darstellung der Stadtbahn-, Stral3enbahn- und
Bushaltestellen in allen Bauzustanden und Planungsphasen. Auch fir den Winterdienst, die
Buslinienplanung und die Hillkurvenberechnung sind hier die Gewerke vorhanden.

14.1 Gewerk: Haltestelle Planung Schiene (HPS)

Das Gewerk ,Planung Schiene" umfasst die Darstellung des eigentlichen Projekts mit allen
notwendigen oberirdischen Elementen des Bahnsteigs, der Treppen / Rampen, der Zugange und
sonstigen in der Umgebung (StralRenraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder
Gegebenheiten sowie deren Vermal3ung. Ausfihrungsdetails zur Ausgestaltung sind hier nicht
enthalten.

Seed-Datei: VGF_HPS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPS.dict

DGNLIB: VGF_HPS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPS.xls
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

14.2 Gewerk: Haltestelle Demontage Schiene (HDS)

Das Gewerk ,Demontage Schiene" umfasst die Kennzeichnung und Beschreibung aller Elemente
und Einrichtungen des Bahnsteigs inklusive dessen Umgebung, welche im Zuge eines Projektes
demontiert bzw. entfernt werden sollen.

Seed-Datei: VGF_HDS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HDS.dict

DGNLIB: VGF_HDS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HDS.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

14.3 Gewerk: Haltestelle Bahnsteig Details (HBD)

Das Gewerk ,Detail Schiene" setzt auf die Planung auf und beschreibt Details, die fir die
Ausfuihrung der haltestellenbezogenen Projekte erforderlich sind. Auch Sonderkonstruktionen, wie
z.B. Betonfertigteile oder Einbaudetails werden hier dargestellt.

Seed-Datei: VGF_HBD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBD.dict
DGNLIB: VGF_HBD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBD.xls

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Zellbibliotheken: keine
14.4 Gewerk: Haltestelle Bahnsteig Absteckung (HBA)
Das Gewerk ,Bahnsteigabsteckung" umfasst alle notwendigen Spannmalfe und Hohenangaben

von Festpunkten zu Absteckpunkten auf dem Bahnsteig bzw. der Rampe, so dass eine
Orientierung / Kontrolle beim Einbau der Bahnsteigkante bzw. Rampenteile vor Ort mdglich ist.

Seed-Datei: VGF_HBA_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBA.dict

DGNLIB: VGF_HBA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBA.xIs
Zellbibliotheken: keine

145 Gewerk: Haltestelle Flache Schiene (HFS)

Das Gewerk ,Flache Schiene" umfasst die Darstellung von Flachen des Bahnsteigs und dessen
Umgebung differenziert nach ihrer jeweiligen Nutzungsart. Beispiele hierfur sind Treppen- /
Rampenflachen, Zugangsflachen, Parkplatzflachen etc.

Seed-Datei: VGF_HFS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HFS.dict

DGNLIB: VGF_HFS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HFS.xls
Zellbibliotheken: keine

146 Gewerk: Haltestelle Planung Bus (HPB)

Das Gewerk ,Planung Bus" umfasst die Darstellung des eigentlichen Projekts mit allen
notwendigen ober- und unterirdischen Elementen der Haltestelle, der Zugange und sonstigen in
der Umgebung (Stral3enraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder Gegebenheiten.

Seed-Datei: VGF_HPB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPB.dict
DGNLIB: VGF_HPB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPB.xls
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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147 Gewerk: Haltestelle Flache Bus (HFB)

Das Gewerk ,Flache Bus" umfasst die Darstellung von Flachen der Haltestelle und deren
Umgebung differenziert nach ihrer jeweiligen Nutzungsart. Beispiele hierfir sind Haltstellenflachen,
Zugangsflachen, Parkplatzflachen etc.

Seed-Datei: VGF_HFB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HFB.dict

DGNLIB: VGF_HFB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HFB.xls
Zellbibliotheken: keine

14.8 Gewerk: Hillkurve Bus (HKB)

Das Gewerk ,Hiillkurve Bus" dient zur Ermittlung der Machbarkeit einzelner Fahrbeziehungen
einer Linie. Dargestellt werden hierbei die Schleppkurven einzelner Busse zur Uberpriifung
bestimmter Fahrwege hinsichtlich der Kollisionsfreiheit mit Fahrwegen anderer Fahrzeuge oder
oOrtlich vorhandenen Hindernissen. Hullkurven werden mit dem Programm AutoTurn erzeugt.

Seed-Datei: VGF_HKB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HKB.dict
DGNLIB: VGF_HKB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HKB.xls
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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149 Gewerk: Provisorium Haltestelle Bus (PHB)

Das Gewerk ,Provisorium Bus" umfasst die Darstellung eines temporaren Zwischenzustandes mit
allen notwendigen oberirdischen Elementen der Haltestelle, der Zugange und sonstigen in der
Umgebung (StralRenraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder Gegebenheiten. Der
provisorische Zustand kann zu Testzwecken vor oder als Ersatzhaltestelle parallel zur Realisierung
eines endgultigen Projekts eintreten.

Seed-Datei: VGF_PHB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_PHB.dict

DGNLIB: VGF_PHB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_PHB.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

14.10 Gewerk: Linienplanung Bus (LPB)

Das Gewerk ,Linienplanung Bus" umfasst die Darstellung der Haltepunkte und der Hauptfahrtroute
einer Buslinie und deren Varianten in einer Ubersicht der Stadtkarte.

Seed-Datei: VGF_LPB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LPB.dict
DGNLIB: VGF_LPB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LPB.xIs
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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14.11 Gewerk: Haltestelle Winterdienst (HWD)

Das Gewerk ,Haltestelle Winterdienst" umfasst die Darstellung der von Schnee und Eis zu
raumenden Flache eines Bahnsteigs oder Haltestelle.

Seed-Datei: VGF_HWD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HWD.dict

DGNLIB: VGF_HWD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HWD.xls
Zellbibliotheken: keine

14.12 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Bestand (HLB)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Bestand“ beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der
Haltestelle im Bestand.

Seed-Datei: VGF_HLB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLB.dict

DGNLIB: VGF_HLB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLB.xls
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

14.13 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Planung (HLP)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Planung” beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der
Haltestelle in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HLP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLP.dict
DGNLIB: VGF_HLP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLP.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel
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14.14 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Demontage (HLD)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Demontage” beinhaltet die Darstellung der zu
demontierenden Leerrohre und Kabelschéchte fur die Stromversorgung, Signal- und
Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der Haltestelle.

Seed-Datei: VGF_HLD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLD.dict
DGNLIB: VGF_HLD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

Version: 1.9
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15 Richtlinien fur den Bereich Licht und Kraft
15.1 Gewerk: Licht und Kraft Bestand (LKB)
Das Gewerk ,Licht und Kraft Bestand” beinhaltet die Darstellung von Anlagen fiir Beleuchtung,

Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung der
Haltestellen, Stationen und Gebauden im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LKB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKB.dict

DGNLIB: VGF_LKB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKB.xls
Zellbibliotheken: VGF_LuK.cel

15.2 Gewerk: Licht und Kraft Planung (LKP)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Planung* beinhaltet die Darstellung von Anlagen fiir Beleuchtung,
Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung der
Haltestellen, Stationen und Geb&uden in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LKP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKP.dict

DGNLIB: VGF_LKP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKP.xls
Zellbibliotheken: VGF_LuK.cel

15.3 Gewerk: Licht und Kraft Demontage (LKD)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Demontage* beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Anlagen fur Beleuchtung, Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und
Sicherheitsbeleuchtung der Haltestellen, Stationen und Geb&uden.

Seed-Datei: VGF_LKD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKD.dict
DGNLIB: VGF_LKD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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15.4 Gewerk: Licht und Kraft Schemata (LKS)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Planung” beinhaltet die schematische Darstellung von Anlagen fiir
Beleuchtung, Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und
Sicherheitsbeleuchtung der Haltestellen, Stationen und Geb&uden.

Seed-Datei: VGF_LKS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKS.dict
DGNLIB: VGF_LKS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKS.xIs
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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Elektrotechnischer Vortext (ELVOR)
ELVOR_NT3_ 4.3

Allgemeiner Vortext
fur alle Gewerke
far den Geschaftsbereich
NT3 — Infrastruktur
der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Galtig far:

NT3 Infrastruktur

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\WVGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte
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Anderungsmanagement

Version| Datum Anderung Bearbeiter| Unterschrift
Verteiler: (oRIGINAL bei BVEFK-NT3)
O NT
O NTO1 O NUK O NBG
O NT1 O NT11 O NT12 O NT13
O NT2 O NT21 O NT22 O NT25
NT3 NT31 NT32 NT33 NT34
O NT4 O NT41 O NT42 O NT43
O NA
O NAO01 O NAQ2 O NA03 O NAo04 O NA05
O NA1 O NA11 O NA12 O NA13
O NA2 O NA21 O NA22 O NA23 O NA24
O NA3 O NA31 O NA32
O UHB O Intranet O BL BOStrab und BOKraft

Mitgeltende Dokumentationen:

Aufforderung zur Ausschreibung

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\\VGF_VEFK\WWEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main
(MNur fiir den internen Gebrauch)
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2 Textvorlage giiltig fiir alle Gewerke.......... SR —— N ——— S—

1 Allgemein

Die nachfolgende Dokumentation ist als Erganzung des Handbuchs fiir die Vergabe
und Ausfihrung (HVA-Baubeschreibung) einzusetzen und beschreibt die
elektrotechnischen Anforderungen.

Sie gilt als genereller Vortext, auch flur Ausschreibungen, die kelnen
elektrotechnischen Anteil enthalten.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
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2 Textvorlage gililtig fur alle Gewerke

Alle vom Auftragnehmer eingesetzten Arbeitsmittel missen gemaf
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und bei elektrischen Arbeitsmitteln auch
der DGUV Vorschrift 3 ,Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel* geprift sein.
Zum Nachweis der Prifung gentigt eine auf dem Arbeitsmittel angebrachte
Prifplakette auf der der nachste Priftermin ersichtlich ist. Ein Priifprotokoll zu jedem
Arbeitsmittel muss vom Auftragnehmer vorgehalten werden. Die VGF behalt sich
eine stichprobenartige Einsicht der Prifprotokolle vor. Vor dem Benutzen von
Arbeitsmittel sind diese vom Benutzer auf augenscheinliche Mangel per
Sichtkontrolle zu prifen.

Alle elektrischen Arbeitsmittel sind entweder (iber einen aktuell gepriften
Baustromverteiler, oder bei allgemein zugénglichen Steckdosen mit einem
vorgeschalteten PRCD-S (Portabler Fehlerstromschutzschalter mit
Zusatzschutzfunktionen) gemal DGUV Information 203-006 (bisher BGI/GUV-I| 608)
LAuswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und
Montagestellen® zu versorgen/betreiben. Allgemein zugangliche Steckdosen ohne
die Vorschaltung eines PRCD-S durfen nicht zum Versorgen von elektrischen
Arbeitsmitteln verwendet werden!

Das Offnen von Schaltgeratekombinationen (Schaltschranke) die geman
Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) 1.3 mit dem W012 Symbol (Elektro-
Blitz) gekennzeichnet sind sowie das Betreten von abgeschlossenen elektrischen
Betriebsstatten, auch wenn diese offen stehen, ist fir Laien nicht erlaubt. Diese
dirfen gemald VDE 0105-100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen” Abs. 3.1.101 nur
von Elektrofachkraften und elektrotechnisch unterwiesene Personen, von Laien
jedoch nur in Begleitung von Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen
Personen gedffnet bzw. betreten werden. Ist ein Offnen oder Betreten notwendig,
kann dies nur in Absprache und schriftlicher Freigabe mit dem zustandigen
Anlagenverantwortlichen (Definition gemafl VDE 0105-100 Abs. 3.2.2.102) der VGF
erfolgen.

Fachbereich Datum Name Unterschrift
Erstellt NT3 05.10.2015 | Hither “ /J
Geprilft NT3-BVEFK [05.10.2015 | Schafer %&L\
Freigegeben NT3-BVEFK |05.10.2015 | Schafer - /%K_,\
~
Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3 4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwenden050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\WGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGeselischaft Frankfurt am Main Seite 4 von 4
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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Stadtwerke — e

VerkehrsGesellschaft _ e — e gr—
Frankfurt am Main mbH V G r

Elektrotechnischer Vortext (ELVOR)
ELVOR_NT3 44

Zusatzlicher Vortext
fur elektrotechnische Arbeiten
fur den Geschaftsbereich
NT3 — Infrastruktur
der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Gultig fir:

NT3 Infrastruktur

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_44
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\\WVGF_VEFK\WVEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\\VGF_VEFK\WEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 1 von 5
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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Anderungsmanagement

Version| Datum Anderung Bearbeiter| Unterschrift
Verteiler: (orRIGINAL bei BVEFK-NT3)
O NT
O NTO1 O NUK O NBG
OO NT1 O NT11 O NT12 O NT13
O NT2 O NT21 O NT22 O NT25
NT3 NT31 NT32 NT33 NT34
O NT4 O NT41 O NT42 O NT43
O NA
O NAO1 O NAO2 O NAO03 O NAO04 OO NAO05
0O NA1 O NAM O NA12 O NA13
O NA2 O NA21 O NA22 O NA23 0O NA24
O NA3 O NA31 O NA32
O uHB O Intranet O BL BOStrab und BOKraft

Mitgeltende Dokumentationen:

Aufforderung zur Ausschreibung
ELVOR _NT3 4.3

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\WWGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwenden050_Ausschreibungstexte
Admin: GA\VGF_VEFK\WEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGeselischaft Frankfurt am Main
(Nur fiir den internen Gebrauch)

ELVOR_NT3_4.4
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2 Zusitzliche Textvorlage giiltig fiir elektrotechnische Arbeiten ............. R |

1 Allgemein

Die nachfolgende Dokumentation ist als Erganzung des Handbuchs fur die Vergabe
und Ausfuhrung (HVA-Baubeschreibung) einzusetzen und beschreibt die
elektrotechnischen Anforderungen.

Sie gilt als Zusatz zum Vortext ELVOR_NT3_4.3, fur Ausschreibungen die einen
elektrotechnischen Anteil enthalten.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.4

Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\AWnwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G\VGF_VEFK\WVEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright ® VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 3von 5
{Nur fiir den internen Gebrauch)
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2 Zusatzliche Textvorlage giiltig fiir elektrotechnische
Arbeiten

Vor Beginn von elektrotechnischen Arbeiten an elektrischen Anlagen sowie an der
elektrotechnischen Ausriistung von Maschinen muss eine schriftliche Freigabe des
zustandigen Anlagenverantwortlichen (Definition gemaf® VDE 0105-100 Abs.
3.2.2.102) der VGF erfolgen. Hierbei ist im Vorfeld festzulegen, welche Dokumente
im Vorfeld benodtigt werden, und welche Dokumente (z. B. gednderte Schaltplane,
Prufprotokolle) nach Abschluss der Arbeiten an die VGF ibergeben werden missen.
Ohne diese Freigabe dirfen keine elektrotechnischen Arbeiten durchgefihrt werden!

Die Verantwortung fur die Erstellung von Gefédhrdungsbeurteilungen und den daraus
resultierenden Arbeitsanweisungen sowie der flr die vorgesehenen Arbeiten
bendtigten Schutzausriistung, inkl. der passenden Arbeitskleidung mit
ausreichendem Stdrlichtbogenschutz gemaf der DGUV Information 203-077 (bisher
BGI/GUV-I 5188) ,Thermische Gefahrdung durch Storlichtbégen®, hat der
Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer tragt die Verantwortung flr den Einsatz von geeigneten
Personen. Dabei ist auf eine ausreichende Qualifikation entsprechend der
auszufUhrenden Tatigkeiten zu achten. Dies schliel3t die eventuell zum Einsatz
gelangenden Subauftragnehmer ein. Dazu hat der Auftragnehmer vor
Auftragserteilung dem Auftraggeber die notwendigen personengebundenen
Befahigungs-/Qualifikationsnachweise (z. B. aktuelle Weiterbildungsnachweise oder
Nachweise vergleichbarer Art) schriftlich vorzulegen. Insbesondere flr
Pruftatigkeiten bedeutet dies, dass elektrische Arbeitsmittel nur durch eine Befahigte
Person nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in Verbindung mit der
Technische Regel flr Betriebssicherheit 1203 (TRBS 1203) ,Befahigte Person*
durchgefuhrt werden dirfen. Priftatigkeiten in elektrischen Anlagen dirfen nur von
Elektrofachkraften durchgefiihrt werden, die in der Durchfiihrung von diesen
Prifungen erfahren/befahigt sind. Arbeiten unter Spannung, fiir die nach VDE 0105-
100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen“ Abs. 6.3.2.ff besondere technische und
organisatorischen MalRnahmen (Spezialausbildung) erforderlich sind, dirfen nur
durch Mitarbeiter mit einem guiltigen AuS-Pass durchgefuhrt werden.

Die VGF behalt sich eine stichprobenartige Einsichtnahme in die zuvor genannten
Dokumente/Nachweise des Auftragnehmers vor.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.4
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\\VGF_VEFK\WWEFK-NT3\AWnwender\050_Ausschreibungstexte

Admin: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte
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Fachbereich Datum Name Unterschrift
Erstellt NT3 ' 105.10.2015 | Hiither ﬁ/
Geprilft NT3-BVEFK |05.10.2015 | Schafer [
Freigegeben NT3-BVEFK |05.10.2015 | Schifer A AN,

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\VGF_VEFK\WWEFK-NT3\Anwenden050_Ausschreibungstexte
Admin: GA\VGF_VEFK\WVEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright @ VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main
(Nur fir den internen Gebrauch)
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

Kurt-Schumacher-Str.8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

Arbeitsanweisung (AAW)
AAW 01/24

Kabel und Leitungen

der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Gilltig fir:
Org. Einheit | Org. Bezeichnung
NT31 Fahrweg
NT32 Systemtechnik
NT34 Elektrische Anlagen
NT53 Infrastrukturprojekte
NT55 Gebdudemanagement
NA43 Zentrales IT-Management
NK14 Immobilienmanagement

Aktuelle Ausgabe: Version 4.0

Name Org. Einheit Datum Unterschrift
OBA 1T ot | Delic, Kiistian NT343 | 28032023 |~ OM e
Gepriit Knatz, Dennis NT34.1 28.052024 | Dennle  HEEEEE:
Geprift Pham, Canh NT34.2 | 28052024 | "o Canh &
Geprift | Albrecht, Bernd NT32.1 i
Geprift | P&himann, Patrick NT32.2 Dy AR

Verantwortlicher Bereich: NT34 -
Vertraulichkeitsstufe: 2
Giiltig ab: 01.09.2024

AAW-01/24
Seite: 1 von 18
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Kurt-Schumacher-Str.8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

Digtal sigriert von 6261

Gepriift Eller, Tobias NT32.3 - s;,‘;’w”u
iae 40200 ;
e . . |J ur en DN cn= J(lgen T»es'eruc~gg.s:='VGF.
Gepriift Tiesler, Jurgen NT53.1 19 B Rt e
e P - DN: cn=r567, ou_d%&éw
Geprdft i.A. Joanna Gunther NT53.2 r email=s. ack@vgl-fim.de
Datum: 2024.08.249
- ) _ Michael &2 "2
Gepruft Winnefeld, Michael NT53.3 11.06.2024 | \ninnefeld S
Datum 2004 S RBA N on d481
4o . DN: cn=d481, qu=NT53,
Geprlft | Dworatzek, Dirk NT53.4 4 @ Wl
- ort: FFM™
Gepruft Altmeyer, Max NT55.1 (/. Dalum:2024.07.16
,' o 08:54:47 +02'00'
as . / v DM mwm,w—mss,d
Gepruft Wagner, Violand NT55.2 é'%/ ot
) o 2101 kc70
- / DN: cn=kc70, ougNT55,
Gepruft Krau&, Arno NT55.3 é‘/// emai(l;ga.k?aus:é gf-fim.de
| [P Daimi 4%k on 1147
= NAOQ3,
Gepriift |1 (l:n|k0: f-ffm. d
P Laska, Paul NAO3 g;fu'mng;;g;% f.de
2 Lars po=
Gepruft Rosenberg
p Rosenberg, Lars NAO3 Rosenberd 5);%1;1022320423313
Gesehen Heimbiirger, Thomas NBR %M/ﬁ d{ m;?wwg%f%ffﬁff‘
// Dature 2024 05 17 03 23 45 +0200°
Gesehen Mller, Knut NT31 /L/ 2024.11.04
—2:06:05 +01'00'
Gesehen Schmidt, Christian NT32 SZ( 4‘( e
DUFETEFEIg_n%ﬂvon
Gesehen Keim, Nico NT34 == DG S04,05:25
SERTitN XN 567
i~ DN: cn=r567, ou ?NrT53,
Gesehen Rack, Sven NT53 I email=s.rack@vgf-fim.de
Datum: 2024.08.p9
U925 ¥0Z20U
Gesehen Hoffmann, Jan Dopu s e d
o ' NT55 /l/f/z@m Dty ot o)
RUdIger E\uarunmun\snaona'uzw
o,
Gesehen Stéber, Frank NK14 W Bg“,msﬁﬁ*;& t
‘ i A e
Freigegeben | Schmidt, Michael NT3 \Q,{\E{,,;,ﬁm, L
igniertvgn r567
. . | y DN: 567, oufFNTS3,
Freigegeben | Ktilzer, Stephanie NT5 rf Sb emaln.ackverfim.de
Datum: 2024.08.p9
10:19:41 +02'00"
Anderungsmanagement:
Version| Datum Anderung Org. Einheit
1.0 01.11.2009 | Neuerscheinung Bernd Brandt
20 1412 2018 Absatz 5.4 verbessertes Brandverhalten komplett Christian
' T Uiberarbeitet. Schmidt
3.0 04.02.2022 | Anderungen im gesamten Dokument Nico Keim
Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24

Glltig ab: 01.09.2024

Seite: 2 von 18
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)
Kurt-Schumacher-Str.8
60311 Frankfurt am Main

VGIF

4.0

07.03.2024

Ubertragung der Richtlinie in die neue Vorlage
AAW sowie Einarbeitung der Stellungnahme von
BCL vom 10.02.2023

Kristian Delic

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2
Giiltig ab: 01.09.2024

AAW-01/24
Seite: 3von 18
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

]
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main :

Unterweisung bis 31.08.2024

X

Unterweisung flr den gesamten Geltungsbereich. E

[0 | Unterweisung fur ausgewahlte Mitarbeitende plus Information fir alle weiteren
Mitarbeitenden des Geltungsbereichs, die keiner Unterweisungspflicht unterliegen.

Uberarbeitungsturnﬁs: 18 Monate

Aufbewahrungsfrist:

Funf Jahre nach Ablauf der Giiltigkeit der Arbeitsanweisung.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24

Giltig ab: 01.09.2024 Seite: 4 von 18
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Kurt-Schumacher-Str.8

60311 Frankfurt am Main
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3  Unterweisung

Verantwortlicher Bereich: NT34
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Vertraulichkeitsstufe: 2
Giiltig ab: 01.09.2024
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

===
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

1 Geltungsbereiéh und Grundlage

Diese Arbeitsanweisung dient dazu, die Anforderungen an zu verwendende Kabel
und Leitungen sowie der zugehoérigen Verlegesysteme zu definieren, die zum
Erreichen des hohen Qualitdtsstandards bei Baumafinahmen an den elektrischen
Anlagen der VGF malgebend sind.

Sie ist fur alle Mitarbeitende des festgelegten Geltungsbereiches der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (im Folgenden VGF genannt)
verbindlich.

Spezifische Angaben zur Ausfiihrung von Verkabelungen lber geltende Normen
hinaus, obliegen den jeweiligen Fachbereichen.

1.1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fir Kabel und Leitungen — nachfolgend unter dem Begriff Kabel
zusammengefasst, welche in den Bauwerken der VGF flr die folgenden Zwecke
eingesetzt werden:

- Verkabelung von Licht- und Kraftanlagen (Elektroanlagen der
Spannungsebene von 230V/400V, Wechsel- bzw. Drehstrom)

- Verkabelung von Fernmelde- und Informationseinrichtungen

- Verkabelung von signal- und nachrichtentechnischen Anlagen

- Verkabelung von elektrischen Anlagen der zentralen Leittechnik

- Verkabelung von elektrischen Anlagen von Nahverkehrs-Gleichstrombahnen
(Elektroanlagen der Spannungsebene bis zu 750V Gleichspannung)

- Verkabelung von elektrischen Anlagen des Gebaudemanagements

- Verkabelung von elektrischen Anlagen fiir férdertechnische Anlagen

Diese Richtlinie gilt sowohl fur die Errichtung von Neuanlagen als auch fiir die
Erweiterung oder Veranderung von Bestandsanlagen.

Elektroinstallationen Dritter im Bereich der VGF:

- Installationen in beispielsweise gewerblich vermieteten Rdumen der VGF, sind

gemal dieser Richtlinie durchzuflihren

- Kabelinstallationen, die durch Dritte veranlasst werden, bedirfen vor
Ausfuihrungsbeginn der schriftlichen Genehmigung (in Textform) der VGF

- Die Wartung und Instandhaltung dieser Installationen liegt im
Verantwortungsbereich des Betreibers und ist entsprechend den technischen
Anforderungen, dem VGF-Anlagenbetreiber dokumentiert unaufgefordert
vorzulegen

- Die Schnittstelle der Anlagenbetreiber ist die Zugangsklemme am
Elektroverteiler Dritter

Verantwortlicher Bereich: NT34

Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Gililtig ab: 01.09.2024 Seite: 6 von 18
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

=)
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

1.2  Normative Grundlagen & besondere Anforderungen

Bei der Errichtung und dem Betrieb von elektrischen Anlagen sind die zutreffenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Fir die elektrische Anlage im Haltestellenbereich von Gleichstrombahnen gilt die
Vermutungswirkung, dass neben der BOStrab und der TRStrab EA u.a. auch die
Normen der Reihe VDE und die VDV-Schriften zu den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zahlen.

Grundsatzlich sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (d. h.
entsprechende Gesetze, Normen, Richtlinien und Empfehlungen) im aktuell giiltigen
Stand einzuhalten. Die folgende Aufzahlung dient nur als Beispiel und stellt keinen
Anspruch auf Vollstéandigkeit dar:

- DINEN

- DIN VDE

- Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)

- International-Electrotechnical Commission (IEC)

- StralRenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab)

- VDV-Schriften (Verband der Verkehrsunternehmen) :

- VDV-Schrift 515 Kabel und Leitungen fur die Stromversorgungsanlagen von
Gleichstrom- Nahverkehrsbahnen und Obussen

- Hessische Bauordnung (HBO)

- Technische Spezifikation fir die Interoperabilitat ,Sicherheit in
Eisenbahntunneln®

- ZVEIl — White Paper Vorbeugender Brandschutz nach der europaischen
Bauproduktverordnung

- Vorhandene Brandschutzgutachten der jeweiligen Bauvorhaben

- Musterverordnung tber den Bau von Betriebsrdumen fur elektr. Anlagen
(EItBauVO)

- etc.

2 Kabel- und Leitungsrichtlinie

2.1  Abkiirzungen

- GVEFK Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft (VGF)

- VEFK Verantwortliche Elektrofachkraft
- VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
- MLAR Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

- EIBauVO  Muster einer Verordnung tber den Bau von Betriebsraumen fur
elektrische Anlagen

- |IEC International Electrotechnical Commission

- BOStrab Strallenbahn-Bau- und Betriebsordnung

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Gilltig ab: 01.09.2024 Seite: 7 von 18
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

| ]
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

- VDV Verband der Verkehrsunternehmen
- HBO Hessische Bauordnung
- ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie
- DIBt Deutsches Institut fir Bautechnik
- TAB Technische Aufsichtsbehérde (Regierungsprasidium Darmstadt)
- AG Auftraggeber
- APV Arbeitspaketverantwortliche
2.2 Kabel

2.2.1 Anforderungen an Kabel

Die Anforderungen an zu verwendende Kabel sind in den Gewerke spezifischen
Planungsgrundlagen enthalten, die in separaten Dokumenten beschrieben und zu
beachten sind.

2.2.2 Lagerung, Transport und Installation von Kabeln

Kabelenden sind bei Lagerung, Transport und Installation gegen eindringende
Feuchtigkeit und Schmutz zu schiitzen. Die Umgebungstemperaturen sind zu
beachten. Bei Verlegung von Kabeln dirfen die zulassigen Verlegetemperaturen bei
Kabelzugarbeiten gemaR DIN VDE 0298 nicht unterschritten werden. Die
entsprechenden Kabel-Zugbelastungsgrenzen und Mindestbiegeradien sind zu
beachten.

2.2.3 Korrosion und Streustrome

Bei der Installation von Kabeln sowie deren Tragsystemen im Beeinflussungsbereich
gemal VDE 0115, sind die Bestimmungen zum Schutz gegen Korrosion durch
Streustrdme aus Gleichstromanlagen zu beachten.

2.3 Brandschutz

Bei der Auswahl der Kabel, Befestigungen, Muffen, Klemmstellen und der Art ihrer
Verlegung missen die Gefahren von Branden, ihre Ausdehnung sowie deren
unmittelbare Wirkung auf das Umfeld, insbesondere bei baulichen Anlagen fiir
Menschenansammlungen, berlicksichtigt werden.

Grundsatzlich sind im unterirdischen Bereich Kabel mit verbessertem Brandverhalten
einzusetzen-

Abhangig von betrieblichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen sind
Kabelanlagen in folgenden Gruppen zu unterteilen:

- Allgemeine Kabelanlagen
- Kabelanlagen mit Funktionserhalt

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 8 von 18
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Fur alle sicherheitsrelevanten Anlagen (wie z. B. Sicherheitsbeleuchtung und
Brandschutzeinrichtungen) miissen entsprechend den technischen Regeln flr
elektrische Anlagen, nach der Verordnung tber den Bau und Betrieb der
Stralenbahnen (BOStrab), der EItBauVO und der MLAR die Kabelanlagen in
Funktionserhalt erstellt werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass diese
Anlagen, bestehend aus dem Kabel und dem Verlegesystem, auch im Falle eines
Brandes Uber einen definierten Zeitraum noch in Funktion bleiben.

2.3.1 Kabelanlagen in Flucht- und Rettungswegen

In Flucht- und Rettungswegen ist die Brandlast der Installation auf ein Minimum zu
begrenzen (MLAR). Eine Méglichkeit zur Minderung der Brandlast ist die Verkleidung
der Kabelanlage.

~ Offene Verlegung ist nur nach Ricksprache und mit schriftlicher Zustimmung der -
VGF erlaubt.

Das Lagern oder unbeaufsichtigtes Abstellen von brennbaren Materialien
(Verpackungsmaterial oder Kabeltrommeln) im Tunnel bzw. in Flucht- und
Rettungswegen ist verboten.

Die Brandlast von Kabeln wird durch die Messung der freiwerdenden Energie pro
Meter Kabel bestimmt. Die Angabe erfolgt in kWh/m und ist nach dem Verlegen in
einem Protokoll zu dokumentieren. Ferner ist auch die verlegte Lange und die
Kabeltypen (je Brandabschnitt) zu dokumentieren.

2.3.2 Kabelschott

2.3.2.1 Grundsatzliches

Kabel durfen nur durch raumabschliefende Bauteile (Wande und Decken), fur die ein
Feuerwiderstand vorgeschrieben ist, gefiihrt werden, wenn eine Ubertragung von
Feuer und Rauch durch geeignete MaRnahmen ausgeschlossen werden kann.

Bei Durchfiihrungen von Kabel durch raumabschlieRende Bauteile (Decken und
Wande) sind bauaufsichtlich zugelassene Kabelschottungen nach
Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) und Bauproduktverordnung vorzusehen.

- Generell gilt, dass der jeweilige Arbeitsverantwortliche, der ein vorhandenes
Kabelschott zwecks Verkabelung 6ffnet oder neue Durchflihrungen erstellt,
auch fur die fachgerechte Wiederherstellung bzw. Neuerstellung
verantwortlich ist. Dies hat sofort nach Abschluss der Arbeiten zu erfolgen

- Es ergibt sich eine komplette Erneuerung eines Brandschotts, nach einer
Ergénzungsinstallation, wenn das gleiche, den Anforderungen entsprechende
Bestandsmaterial nicht verfiigbar ist

- Geruchsentwicklungen sind zu vermeiden oder fur entsprechende Beliiftung
der Arbeitsstelle zu sorgen

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 9 von 18
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- Das einzusetzende Material ist nach der Grof3e der zu verschlieRenden
Offnung auszuwahlen

- Samtliche Bauteil6ffnungen / Brandabschottungen sind nach baulicher
Gegebenheit beidseitig / wandbiindig mit dem gleichen Material zu schlielRen
und entsprechend zu kennzeichnen, um Einnistungen zu vermeiden,
Verschmutzungen vorzubeugen und eine Sichtkontrolle zu vereinfachen

- Die Abschottung muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit
aufweisen wie das raumabschlieRende Bauteil

- In bestehenden Betriebsanlagen sind Durchbriiche in Wanden und Decken
wahrend der Bauzeit, bis zum Einbau des endgtiltigen Brandschotts,
arbeitstaglich provisorisch mit zugelassenen Brandschutzkissen zu
verschlielen

- Die Arbeiten sind entsprechend zu dokumentieren und jedes Brandschott ist
zu kennzeichnen '

- Hohlleiter (z. B. fur Funk) sind moglichst in separaten Aussparungen /
Kernbohrungen zu fihren und als Einzeldurchflihrungen mit Einzelmanschette
zu planen bzw. auszufiihren

- Kennzeichnungsschilder miissen mindestens folgende Informationen
enthalten und sind gut sichtbar und dauerhaft anzubringen:

- Art der Schottung

- Erstellungs-Datum

- Produktbezeichnung

- DIBt-Zulassungs-Nr.

- Feuerwiderstandsklasse

- Ausfuhrende Firma / Abteilung / Dienststelle / Fachbereich

- QR-Code nach Vorgabe der VGF (Bauwerksunterhaltung)

Die maximale Belegung der Rohbaudéffnung ist den Herstellerangaben zu
entnehmen.

Im Zuge von Projektarbeiten ist vor Beginn der MalRnahme durch den jeweiligen
Planungsverantwortlichen die Machbarkeit zu prufen.

Die ordnungsgemalfe SchlieRung der Wand- und Deckendurchbriiche ist bereits in
der Planungsphase zu beriicksichtigen. Die Ausfihrung liegt im
Verantwortungsbereich des jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen und ist der
Bauwerksunterhaltung nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert zu tibergeben.

Der Errichter muss mit einer Ubereinstimmungserklarung bestétigen- und
dokumentieren, dass er die Abschottung zulassungsgerecht eingebaut hat.

Die Schottung ist bevorzugt als festes Schott mit Brandschott Modulsteinen
auszufuihren. Ausnahmen bilden Raume mit Druckbeanspruchung wie MS-Anlage,
NRM-Bereiche, etc.

Verantwortlicher Bereich: NT34 )
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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2.3.2.2 Grafische Darstellung — Bestandsanlagen
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2.3.3 Brandklassen

Entsprechend der Kennzeichnung lassen sich Kabel, die unter die
Bauproduktenverordnung fallen, in die Brandklassen A-F und die zuséatzlichen

Klassen s, a und

Die folgenden Tabellen geben eine Ubersicht zur Bedeutung der einzelnen. Klassen,

d einstufen. Hierbei gelten die aktuell gtiltigen Normen.

hier mit dem Stand des Jahres 2018:

VGIF

Brandklasse

Kurzbeschreibung

Hochste Stufe
Praktisch nichtbrennbar

Kein Beitrag zur Brandentwicklung oder zu vollentwickeltem Brand

B1ca

Brennbar

Sehr geringer Abbrand

B2ca

Keine stetige Brandausbreitung
Begrenzte Brandentwicklung

Begrenzte Warmefreisetzungsrate

Cca

Ahnlich B2ca

Brandausbreitung und Warmefreisetzung etwas ungtnstiger als bei B2ca

Dca

Brandverhalten entspricht etwa dem von Holz
Stetige Flammenausbreitung
MaRige Brandentwicklung

MaRige Warmefreisetzung

Eca

Erfullen die Miﬁdestanforderungen
aber keine Prufung des Abbrandverhaltens als Blindel

Einwirken einer kleinen Flamme fiihrt nicht zu einer intensiven
Flammenausbreitung

Fca

Brandverhalten nicht gepraft und damit unbekannt

Verantwortlicher Bereich:
Vertraulichkeitsstufe: 2 -
Gililtig ab: 01.09.2024
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VGIF

Rauchentwicklung s

Kurzbeschreibung

S1 Geringe Rauchentwicklung

S1a Kaum eingeschrénkte Sichtverhaltnisse (80% Lichtdurchlassigkeit)
S1b Leicht eingeschrankte Sichtverhaltnisse (60% Lichtdurchlassigkeit)
S2 Mittlere Rauchentwicklung

S3 Keine Prufung, moglicherweise starke Rauchentwicklung

Aziditat Kurzbeschreibung

al Leicht korrosive Gase

a2 Mittel korrosive Gase

a3 Keine Prifung, moéglicherweise starke korrosive Gase

Brennendes Abtropfen

Kurzbeschreibung

do Kein brennendes Abtropfen innerhalb von 20 Minuten

d1 Brennendes Abtropfen nicht Ianger als 10 Sekunden innerhalb 20
‘ Minuten

d2 Weder dO noch d1

2.3.4 Brandverhalten von Kabeln

Als Kabel mit verbessertem Brandverhalten gelten grundsatzlich alle Kabel der

Brandklasse B2ca s1 a1 d1. In Ausnahmefallen kann die geforderte Brandklasse auf

Cca s1 a1 d1 reduziert werden. In dieser Brandklasse bleibt das selbststandige

Verléschen im Kabelblindel gewahrleistet, die Energiefreisetzung ist aber im
Vergleich zur Brandklasse B2ca héher.

2.3.4.1 Erleichterungen, Abweichungen und Ausnahmefille

Im Hochbau werden diese Schutzziele durch andere MalRnahmen, wie die besondere
Abtrennung von Rettungswegen (notwendige Flure) und weiteren Mallihahmen
erreicht. Ein verbessertes Brandverhalten ist hier nur in wenigen Einzelfallen
gefordert und in der Regel sind Kabel mit der Brandklasse Eca ausreichend.

Daraus folgend sind fiir oberirdische Geb&aude der VGF, die auf Basis von
bauordnungsrechtlichen Vorschriften (Landesbauordnung etc.) brandschutztechnisch
bewertet werden, Kabel der Brandklasse Eca ausreichend. MaRgeblich ist in jedem

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giltig ab: 01.09.2024 Seite: 13 von 18
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Fall das Brandschutzkonzept, sofern dieses fiir das konkrete Bauvorhaben héhere
Anforderungen fir erhéhte Risiken im Einzelfall begriindet.

In unterirdischen Bauwerken der VGF gilt die TRStrab EA, deshalb sind weiterhin
Kabel mit verbessertem Brandverhalten zu verbauen. Ausgenommen hiervon sind
Kabel, die Uber lange Distanzen im Freien verlegt werden und nur Gber eine kurze
Strecke innerhalb eines unterirdischen Bauwerks gefiihrt werden. Dies betrifft bspw.
die Netzzufiihrung oder die LWL-Anbindung. Fir diese Kabel ist kein verbessertes
Brandverhalten erforderlich, wenn Sie auRerhalb oder brandschutztechnisch
abgetrennt von Rettungswegen verlegt werden und es sich um maximal 5 Kabel im
Bindel handelt. Weitere Ausnahmen sind im Einzelfall zu beurteilen. Hierzu ist eine
individuelle Bewertung der baulichen und brandschutztechnischen Situation, i. d. R.
als Bestandteil eines Brandschutzkonzeptes, erforderlich. Die Abweichung fur jeden
Einzelfall muss schriftlich begriindet und dokumentiert werden.

Folgende Kabel fallen nicht in den Anwendungsbereich der Bauproduktenverordnung
und sind demnach nicht in der empfohlenen Brandklasse erhaltlich:

- Liftkabel

- Kabel innerhalb von Maschinen

- Kabel zur Verwendung innerhalb von industriellen Anlagen

- Kabel mit Funktionserhalt

- Kabel die wahrend ihrer Betriebszeit gelegentlich bewegt werden (z. B.
Pendelklappen Bahnsteig)

Kabel mit Funktionserhalt und fiir Kabel, die aus technischen bzw.
prozesstechnischen Griinden (bspw. Lichtwellenleiterkabel) nicht in der geforderten
Brandklasse erhaltlich sind, sind solche zu verwenden, die Uber einen Nachweis der
geringen Rauchfreisetzung nach DIN EN 61034 bzw. IEC 61034 verfiigen,
“halogenfrei nach DIN EN 50267 bzw. IEC 60754 und flammenwidrig nach DIN EN
60332 bzw. IEC 60332 sind.

2.4  Prifungen

An allen neu verlegten Kabeln sind elektrische Priifungen durchzufiihren, die dem
Nachweis einer ordnungsgeméafen Errichtung sowie Verlegung der Kabel dienen.

Der Nachweis der festgelegten Priifungen ist die Voraussetzung zur Inbetriebnahme
der Kabelanlagen.

Die Prifungen sind gemal’ nachfolgenden Festlegungen durchzufitihren und in einem
Prufprotokoll, dass bei der Abnahme zu ibergeben ist, zu dokumentieren:

Das entsprechende Messprotokoll gemaf
PRUEF 01_VDE 0100-600_VDE 0105-100 ist zu verwenden
Bei Muffen, Protokoll der Zuordnungsprtifung

Die Prufergebnisse sind der VGF vorzulegen und werden ggf. zur TAB weitergeleitet.

Verantwortlicher Bereich: NT34 .
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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Die VGF behalt sich eine Teilnahme an den Prifungen vor.

2.5 LWL-Abnahme

An allen neu verlegten LWL-Kabeln sind Abnahmemessungen zum Nachweis der
Qualitat und Leistungsféahigkeit der LWL-Ubertragungsstrecke durchzuftihren.

Der Nachweis der festgelegten Prufungen ist die Voraljssetzung zur Inbetriebnahme
der LWL-Ubertragungsstrecke. Das Messprotokoll ist der VGF vorzulegen.

2.6  Kabeltrassen und Verlegesysteme

Der Trassenverlauf und die Trassenbelegung sind vor Beginn mit der VGF
abzustimmen. Bei sicherheitsrelevanten Kabeltrassen ist die Planung und die
Ausfiihrung mit einem Sachverstédndigen nach Baurecht abzustimmen und von
diesem freigeben zu lassen.

Auf gemeinsam genutzten Kabelwegen ist eine mechanische Trennung
entsprechend den technischen Regeln einzuhalten. Bei Neubauprojekten ist
zusatzlich eine Trennung zwischen Kabeln fur Fahrstrom (DC-Spannung),
Stromkabeln der Spannungsebene 230/400 Volt sowie nachrichtentechnische

~ Kabeln (Signaltechnik bzw. Kabeln der zentralen Leittechnik) zu gewahrleisten. Bei
Nachverlegung auf Bestandstrassen ist zuvor die Genehmigung der VGF einzuholen,
ob die vorhandenen Kabelwege fur neue Kabelanlagen verwendet werden diirfen.

2.7 Leitungen im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich der
VGF

Die Leitungen sind mit entsprechender spannungsfester Isolierung bis 1000 V DC
auszulegen oder entsprechend zu schiitzen (z. B. mittels Leerrohre). Siehe Anlage,
Referenzdokument [RD 02].

2.8 Kabelschirmungen / Elektromagnetische Vertraglichkeit

Bei der Verwendung der Kabelschirmung bzw. Erdung der Schirmung ist dies mit den
jeweiligen Fachbereichen, in Hinblick auf Potentialverhéltnisse (Personenschutz und
Korrosionsstreustrome) und zur Verbesserung der EMV, vor der Installation
abzustimmen und zu dokumentieren. Im Einzelnen geht es um folgende Themen:

Schirmungsarten

Potential-Anschlussarten (einseitig, beidseitig, ohne)
Vermeidung von Potentialverschleppungen

Einsatz von RC-Gliedern

Anforderungen aus Erdungskonzepten, falls verfligbar

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 15 von 18
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2.9 Nagetierschutz

Falls es die Ortlichkeiten erfordern, sind Kabel mit metallischem Nagetierschutz
einzusetzen.

Bei der Verlegung der Kabel gilt es, Potentialverschleppungen zu vermeiden. Der
Nagetierschutz darf nicht als Schirmung verwendet werden und dient nur dem
mechanischen Schutz. Um beim elektrisch leitfahigem Nagetierschutz keine
Potentialverschleppung herbeizufiihren, gilt es vor Ausfiihrung die Konzeptplanung
vorzulegen, durch die VGF zu genehmigen und der abschlief’ienden
Anlagendokumentation beizufligen.

210 Kabelverbindungen

Muffen sind generell mit der VGF abzustimmen. Sie sind einzumessen und in den
Verortungsplanen einzuzeichnen.

211 Nicht mehr benétigte Kabel

Grundsatzlich sind alle Kabel, die nicht mehr benétigt werden, zu demontieren. In
Ausnahmefallen kénnen Kabelenden auf Abschlussklemmen in einem getrennten
Gehéause abgeschlossen werden. Im Bereich der Fahrstromtechnik sind die
Gegebenheiten entsprechend zu priifen und zu klaren. Die installierten Gehause
mussen entsprechend gekennzeichnet werden. Eine fachgerechte Entsorgung von
Kabel und Tragesystemen ist zu veranlassen, zu dokumentieren und der VGF
vorzulegen.

2.12 Datenblatter und Herstellerangaben

Die Angaben in den Datenbléattern oder sonstigen Herstellerangaben der Kabel sind
zu beachten.

Die Datenblatter sind vor der Verlegung der Kabel dem Arbeitspaketverantwortlichen
der VGF auszuhandigen. Nach Abschluss der Installationsarbeiten ist die Einhaltung
der Herstellervorgaben dokumentiert vorzulegen. Die VGF behélt sich eine stich-
probenartige Priifung vor. '

2.13 Asbestbelastete Installationsflachen

Vor erforderlichen Installationen in Asbestgekennzeichneten Bereichen, ist eine
fachgerechte Sanierung nach TRGS 519 erforderlich. '

Wenn der Verdacht besteht, dass Asbest sich in ungekennzeichneten Durchbriichen
oder Verkleidungen verbergen kénnte, ist sofort der Fachbereich NA03 der VGF
(Sicherheitstechnischer Dienst) zur Klarung und Unterstitzung einzubeziehen.

NAO3 legt das weitere Vorgehen in Abstimmung mit den Fachbereichen fest.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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2.14 Plandokumentationen

Die Kabelverlegeplane sind entsprechend der Kennfarben in der Tabelle unter
Punkt 2.16 zu kennzeichnen.

Es ist die CAD-Richtlinie der VGF in der jeweils gliltigen Fassung zu beachten.
2.15 Schlussvermessung

Der jeweilige APV Uberstellt seinem AN einen Ausfiihrungsplan fur die Arbeiten an
den VGF-Trassen.

Bei allen BaumaRRnahmen ist eine Schlussvermessung der errichteten Kabeltrassen
durchzuftihren. Die Unterlagen sind der VGF auszuhéandigen.

2.16 Kennzeichnung von Kabeln
Kabel sind eindeutig, dauerhaft, alterungsbesténdig und wischfest zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung ist mit den jeweiligen Fachbereichen abzustimmen.

Die Kabel sind an allen Schachten bzw. auf Kabelpritschen (alle 40 m — 60 m),
bei Abzweigungen sowie am Anfang und am Ende mit halogenfreien Kabel-
kennzeichnungsschildern zu versehen.

Der Kabelbetreiber ist durch die Farbe des Schildes ersichtlich. Nachfolgend ist das
Kabelkennzeichnungssystem fur die Techniken der Fachbereiche dargestellit:

BETREIBER KENNFARBE
Signaltechnik,
FSA, EW, WHZ " :
grun / weifd
lollzu] /- Sielnvvels
Licht- u. Kraft
blau / weil’
silber (matt) / schwarz
ZLT .
silber / schwarz
FG, ELA, IFE oL/ sehwelv
BMZ v
rot / weily
Funk gelb / schwarz

Verantwortlicher Bereich: NT34

Vertraulichkeitsstufe: 2 : AAW-01/24
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orange / weil}

DFI / ZZA, MOFIS
. signalorange / schwarz

weild / rot

Fahrstrom

weild / blau

TGA , HKL, Fahrtreppen,
Aufziige, Rolltore

217 Errichterbescheinigung

Eine Errichterbescheinigung ist nach Abschluss der Arbeiten der VGF
auszuhandigen.

3 UnterWeisung

Diese Arbeitsanweisung muss allen betroffenen Mitarbeitenden in Form einer
Unterweisung/Information innerhalb von 4 Wochen ab Freigabe dieser
Arbeitsanweisung zur Kenntnis gegeben werden. Die Unterweisung ist in Ecadia zu

dokumentieren.

4 Schlussbestimmungen

Diese Arbeitsanweisung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und gilt bis auf
Widerruf.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF
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Brandschutzordnung fir unterirdische Verkehrsanlagen der VGF

Vorwort

Diese Brandschutzordnung (BSO) enthélt verbindliche Handlungsanweisungen und Regeln zur
Brandverhitung, Brandbekampfung und zum Verhalten bei Unféllen, Branden oder sonstigen
Schadensfillen in den unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Die Brandschutzordnung richtet sich an alle Mitarbeiter der VGF, die in den unterirdischen Ver-
kehrsanlagen der VGF tétig sind, an die Mieter von Laden und deren Mitarbeiter, an die Betrei-
ber von mobilen Standen und deren Mitarbeiter sowie Mitarbeiter von Fremdfirmen, die in den
Liegenschaften tatig sind.

Des Weiteren richtet sich die Brandschutzordnung an Mitarbeiter der VGF mit besonderen
Brandschutzaufgaben.

Die Brandschutzordnung gliedert sich in folgende Teile:

Brandschutzordnung Teil A

Allgemeines Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden und sonstigen Notfallen

Brandschutzordnung Teil B-1
Merkblatt fir Mieter von Laden und Betreiber mobiler Stédnde

Brandschutzordnung Teil B-2
Merkblatt fir Personen ohne besondere Schutzaufgaben

Brandschutzordnung Teil C

Merkblatt fiir Mitarbeiter der VGF mit besonderen Brandschutzaufgaben

(Richtet sich an Personen, denen Ober ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben
im Brandschutz Gbertragen sind.)

Diese Brandschutzordnung (BSQ)-ist gliltig fur alle unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Diese Brandschutzordnung tritt am 01.02.2009 in Kraft.

Frankfurt am Main, den ﬁd? 52'1? E?]a Frankfurt am Main, den E}Z,Ql, L{'m

< (o).,

Réhre Budig 0

Stempel Branddirektion: E“‘{"%
STADT &7 FRANKFURT AM Mg =
DER MAGISTRAT
37 Bronddirektion
Stand vom 01.02.2009 Feverwehrstr. |, 60425 Fremkf
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil A —
Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden oder sonstigen Notfallen VGIF

Brandschutzordnung Teil A
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt
uber das Verhalten bei Branden
und sonstigen Notfallen

Stand vom 01.02.2009 Seite 4
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Merkblatt uber das Verhalten
bei Branden und sonstigen Notfallen

1. Bei Notfallen Ruhe bewahren, keine Panik verursachen.

2. Feuerwehr/ Rettungsdienst alarmieren:...............cccviviiiinennn. 112
WER meldet?
WAS ist passiert?
WO ist es passiert?

WIEVIELE \Verletzte?
WARTEN auf Ruckfragen

3. Leitstelle der VGF informieren................... 069/ 213 — 22222

4. Verhalten bei Unfallen

e Versorgung der/ des Verletzten
e Absicherung des Unfallortes
e Hilfe organisieren

+

5. Verhalten bei Branden bis zum Eintreffen der Feuerwehr

In Sicherheit bringen:

e gefahrdete Personen verstandigen

hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen
Taren schliel3en

gekennzeichneten Fluchtwegen folgen

in verqualmten Raumen gebuckt bewegen

K

Keine Aufz'L'lge benutzen - Erstickungi]efahr !

Loschversuch unternehmen:
e Brandbekampfung ohne Gefahrdung der eigenen Person
e mit Feuerl6scher

=

oder

’I""l_e e Wandhydrant durchfihren

6. Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr / Rettungsdienste

I

Kurze, sachliche Auskunft geben tber:
e Zugang zu gefahrdeten Personen und dem Brandherd
e Ort, Lage und Ausdehnung des Brandes

-‘VGIF
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Brandschutzordnung Teil B-2
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt fur
Personen
ohne besondere Brandschutzaufgaben
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Brandschutzordnung Teil B-2

(Merkblatt flr Personen ohne besondere Schutzaufgaben)

Der Teil B-2 der Brandschutzordnung enthalt allgemein giltige Verhaltensregeln mit denen der
Brandentstehung und Brandausbreitung vorgebeugt werden soll.
Weiterhin sind Malinahmen aufgeflihrt, die im Brandfall zu ergreifen sind.

Fremdfirmen, die in den Raumlichkeiten der unterirdischen Stationen tatig werden, ist

dieses Merkblatt als Ausschnitt der Brandschutzordnung bekannt zumachen. Sie sind
schriftlich zu verpflichten, sie einzuhalten.

1. Brandverhitung

1.1 Allgemeine Anforderungen

Alle Personen sind verpflichtet, durch gréfite Vorsicht zur Verhiitung von Branden und anderen
Schadensfallen beizutragen. Sie haben sich Uber die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes und der
Umgebung sowie Uber die Mallnahmen bei Gefahr genau zu informieren.

e Wichtige Voraussetzung des vorbeugenden Brandschutzes sind Ordnung und Sauberkeit.

Regelungen hinsichtlich Rauchen, Feuer, offenem Licht und elektrischer Gerate

o Das Rauchen in den unterirdischen Stationen ist untersagt. Das
Rauchverbot gilt auch in Technikrdumen, Lagerrdumen und Fluren.
Ausnahmen bilden lediglich speziell ausgewiesene Raucherraume.

. Das Rauchverbot ist strikt einzuhalten.

e  Zigarettenasche und abgebrannte Streichhdlzer nur in verschlieRbaren
Metallbehaltern sammein.

e Kein Umgang mit offenem Feuer. Kerzen (z. B. an Adventskranzen,
Gestecken) sind verboten.

o Die Aufstellung und Benutzung anderer als dienstlich zur Verfligung gestellter elektrischer
Gerate ist ohne besondere Genehmigung untersagt.

+ Warmegerate und Kaffeemaschinen nur auf nicht brennbaren und elektrisch nicht leitenden
Flachen betreiben.

o Schadhafte elektrische Anlagen wie Lichtschalter, Steckdosen, Lampen
sind sofort dem Vorgesetzten zu melden. Sie sind nur durch Fachkrafte zu
reparieren.

Lagerung und Verwendung brennbarer Stoffe und Abfélle

o Herumliegende Abfalle beglinstigen eine schnelle Brandausbreitung.
e Brennbare Abfalle sind unverzuglich zu entsorgen.

o Das Lagern von brennbaren Materialien in Flucht- und Rettungswegen ist
untersagt.

e In abgeschlossenen Betriebsstéatten (z. B. Schaltraume, Liftungszentralen, etc.) dirfen nur
Gegenstande zur unmittelbaren Benutzung der Anlagen aufbewahrt werden.
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Technikraume dirfen nicht als Lagerraume genutzt werden.

Die Umnutzung von bisher leer stehenden Raumen ist mit dem Brandschutzbeauftragten
der VGF abzustimmen.

Beim Umgang mit brennbaren Flissigkeiten (Reinigungsmittel, Losemittel etc.) ist beson-
dere Sorgfalt erforderlich.

Eine Anhaufung von brennbaren Stoffen und Flissigkeiten ist nicht gestattet. Am Arbeits-
platz ist nur die Vorhaltung fir den Tagesbedarf gestattet.

1.2 Brandverhiutung auf Baustellen

Allgemeine Regelungen

Vorbeugender Brandschutz muss besonders wahrend Bau- und Instandsetzungsarbeiten
gewahrleistet werden.

Auf Baustellen darf nicht geraucht werden.
Brennbare Baustellenabfalle sind arbeitstaglich zu entsorgen.
Rettungswege sind freizuhalten und zu kennzeichnen.

Auf eine geanderte Rettungswegfilhrung bedingt durch eine Baustelle ist gesondert hinzu-
weisen.

Zur Abdeckung von Bdden darf kein Teppich verwendet werden, sondern es sind z. B. Tet-
ra-Pack-Bdgen zu verwenden.

Baustellenabgrenzung

Zur Abgrenzung von Baustellen in den unterirdischen Stationen (Bauzaune) darfen nur
nichtbrennbare Materialien der Baustoffklasse A gemaf DIN 4102 verwendet werden.
(z. B. Gipskarton-Standerwande, Metallgitterzdune mit Blechbeplankung etc.).

Die Konstruktion muss standsicher ausgebildet werden, Kabelbinder zur Befestigung sind
nicht ausreichend.

Missen Bauzdune auf festen Treppen vorgesehen werden, so ist am Bauzaun ein Hand-
lauf vorzusehen.

Bei staubenden Arbeiten ist die Baustellenabtrennung staubdicht auszuflhren, um einen
Staubeintrag in angrenzende Bereiche, auch vor dem Hintergrund einer Fehlauslésung von
Brandmeldeanlagen, zu vermeiden.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen ist darauf zu achten, dass bei
Fahrtreppengruppen, die gem. Brandschutzkonzept der jeweiligen Station zur Evakuierung
vorgesehen sind und demzufolge als Fluchtweg gekennzeichnet sind, immer nur eine aus
jeder Gruppe nicht begehbar ist.

Ist das in begrindeten Einzelfdllen nicht mdglich, so sind in Abstimmung mit dem Brand-
schutzbeauftragen ErsatzmalRnahmen festzulegen.
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Sperrung von Treppenanlagen

Missen im Zuge von Baumalnahmen Treppenanlagen, die als Fluchtweg ausgewiesen
sind, zeitweise gesperrt werden, so ist dies mit dem Brandschutzschutzbeauftragten abzu-
stimmen.

Eine Abstimmung ist nicht erforderlich, wenn sichergestellt ist, dass die Treppe im Notfall
begehbar ist, Personal vor Ort ist und die Absperrung nur mittels Flatterband erfolgt.

Schweil3-, Lot- und Trennschleifarbeiten

Schweill-, Lot- und Trennschleifarbeiten (Feuerarbeiten) duarfen nur mit
schriftlicher Genehmigung (mit gililtigem SchweiBerlaubnisschein) durch-
gefuhrt werden.

Dabei sind stets Kleinléschgerate (Feuerldéscher) in Bereitschaft halten!
(z. B. Wasser, Pulver)

Grundsatzlich ist bei feuergefahrlichen Arbeiten vor Arbeitsbeginn vom Auftraggeber
(VGF) ein entsprechender Erlaubnisschein auszustellen.

Schweilerlaubnisscheine werden auf Seiten der VGF von NT33 ausgestellt.

Der SchweilRerlaubnisschein ist als Muster dieser Brandschutzordnung beigefugt. (Anl. 2)

Brandmeldeanlagen

Bei der Planung von Baumafnahmen ist zu beriicksichtigen, ob der betroffene Bereich
durch eine Brandmeldeanlage Uberwacht wird.

Bei staubintensiven Arbeiten sind ggf. Melder bzw. Meldelinien in den betroffenen Berei-
chen abzuschalten.

Mussen Brandmeldeanlagen sowie andere sicherheitsrelevante Anlagen wahrend des
Baubetriebs auller Betrieb genommen werden, so sind entsprechende Ersatzmalinahmen
(Brandwache) zu treffen.

Bei staubenden Arbeiten im offentlichen Bereich ist gemaR der Verfahrensanweisung zur
Fehlauslésung von Brandmeldeanlagen in U-Bahnstationen durch staubintensive Arbeiten
zu verfahren (Anlage 3: Formblatt zur Abschaltung von Brandmeldeelementen).

Die Abschaltung der BMA muss generell durch den Mitarbeiter am BUWA-Platz veranlasst
und im Betriebstagebuch dokumentiert werden.

Grolere Baumalnahmen in bisher nicht Uberwachten Bereichen sind nach Moglichkeit
durch eine mobile Brandmeldeanlage (MOBs) zu Uberwachen, die auf den BUWA-Platz in
der Leitstelle der VGF aufgeschaltet wird.

Fremdfirmen

Bei Einsatz von Fremdfirmen hat der beauftragende Fachbereich die 0. g. Anforderungen
bereits bei der Ausschreibung zu berlcksichtigen.

Der beauftragende Fachbereich hat die Einweisung der Bauleitung sicherzustellen.

Der Fremdfirma sind alle sicherheitstechnischen Anforderungen aufzuzeigen und die an-
geordneten MalRnahmen sind zu Gberwachen.
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2. Brand- und Rauchausbreitung

e Feuer- und Rauchschutztiiren sind standig geschlossen zu halten, um eine Ausbreitung
von Feuer und Rauch zu verhindern bzw. zu verzégern.

e Feuer und Rauchschutztiren durfen nicht gewaltsam offen gehalten werden.

e  Feuer- und Rauchschutztiren kdnnen aus betrieblichen Grinden mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Feststellanlagen offen gehalten werden. Beim Auftreten von Rauch bewirken die
Feststellanlagen ein automatisches SchlieBen der Turen. Diese Feststellanlagen durfen
nicht durch Festbinden, Verstellen oder Verkeilen der Turen unbrauchbar gemacht werden.

o In Lager-, Abstell- und Werkstattrdumen sind keine unnétigen Brandlasten (Sperrmdill, Ab-
fallkartons o. &.) zu lagern. Die vorgenannten Raume sind regelmafig aufzurdumen und
von unndtiger Brandlast zu befreien.

¢ In Raumen, die mit Rauchmeldern ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass der hori-
zontale und vertikale Abstand der Melder zu Lagergitern und Einrichtungen an keiner Stel-
le 0,5 m unterschreitet. Der Rauch muss die Melder ungehindert erreichen kénnen. Zu
Wartungszwecken und im Stérungsfall missen die Melder jederzeit erreichbar sein.

¢ In Raumen, die mit einer Sprinkleranlage ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass das
Spruhbild und damit die Léschwirkung nicht durch deckenhohe Lagerung und Einbauten
eingeschrankt wird. Die Sprinklerkdpfe sind allseits mind. 0,5 m freizuhalten.

3. Flucht- und Rettungswege

o Jeder Beschaftigte oder Mitarbeiter einer Fremdfirma hat sich Uber den Verlauf und die
Anordnung der Flucht und Rettungswege regelmaflig und hinreichend zu informieren (sie-
he Flucht- und Rettungsplane der Station).

o  Flure, Lagergange, Treppenraume und Ausgange sind Flucht- und Rettungswege und diir-
fen weder verstellt, noch mit Gegenstanden eingeengt werden. Gegenstande in Flucht- und
Rettungswegen bilden Stolpergefahren und kénnen auch zur Brandausbreitung beitragen.
Die Lagerung von brennbaren Gegenstanden in Flucht- und Rettungswegen ist generell
verboten.

o  Zufahrtswege und Flachen flr die Feuerwehr sowie Rettungs- und Angriffswege im Freien
sind standig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten.

e Sicherheitskennzeichnungen nicht verdecken oder verstellen!

o Bei Arbeiten in den Kabelkellern unter den Bahnsteigen ist sicherzustellen, dass immer
zwei Bodeneinstiege gedffnet werden, um auch hier jederzeit einen 2. Rettungsweg zu ga-
rantieren. Die gedffneten Bodeneinstiege sind entsprechend abzuschranken.

4. Melde- und Loscheinrichtungen

e Uber den Standort und die Handhabung der Melde- und Léscheinrichtung hat sich der im
Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung tatige Personenkreis vertraut zu machen.
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Loscheinrichtungen

o Die Bahnsteige in den unterirdischen U-Bahnstationen sind mit Nassléscheinrichtungen (C-
Rohr mit Schlauch) und Handfeuerldschern (Pulverldscher) ausgestattet.

o Diese Einrichtungen sind in den gréReren Stationen auch noch an anderen Stellen anzu-
treffen.

o Darlber hinaus befinden sich weitere Léscheinrichtungen verteilt in den Betriebs- und
Technikbreichen. lhr Standort ist mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.

ik -

Loéschschlauch Feuerldscher Mittel und Gerate zur Brandbekampfung

o  Betriebs- und Bedienungsanleitungen an den Feuerléschern beachten!
(Brandklassen, Abstand zu elektrischen Anlagen!)

o Informieren Sie sich Uber die "Taktischen Regeln" beim Umgang mit Feuerléschern!
(Siehe Anlage 1)

e Feuerlésch- und Meldeeinrichtungen sind in den vorgeschriebenen Zeitabstanden auf
Funktionstiichtigkeit zu Gberprifen und standig betriebsbereit zu halten (Technische Re-
geln, Herstellerangaben).

o Einrichtungen des Selbstschutzes (Feuerléscher, Wandhydranten) und ihre Hinweise dir-
fen nicht verdeckt, beschadigt oder entfernt werden. Sie missen jederzeit gut sichtbar und
frei zuganglich sein.

Benutzte Feuerloscher sowie festgestellte Mangel an Brandschutzeinrichtungen sind
umgehend NT33 zu melden.

Meldeeinrichtungen:

Die vorhandenen Meldeeinrichtungen variieren von Station zu Station. Im Zuge der brand-
schutztechnischen Nachriistungen werden alle Stationen nach und nach in den néachsten
Jahren mit Brandmeldetechnik ausgestattet. Der Stand ist demzufolge einem standigen
Wandel unterlegen und wird daher hier nicht im Detail dargestellt.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich Uber die Meldeeinrichtungen (Brandmeldeanlagen,

Handfeuermelder in Technikfluren, Info-Saulen) in der jeweiligen Station, in der er tatig wird,
zu informieren.
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5. Verhalten im Brandfall

Im Brandfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und Uberlegt zu handeln, damit unter allen Um-
standen eine Panik vermieden wird.

5.1 Brand melden

Jeder Brand ist sofort zu melden.

)
k Rettungsleitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main verstiandigen: 112
a,

oder

tiber den nachstgelegenen Handfeuermelder Alarm ausldsen.
Die Brandmeldung uber Notruf 112 muss folgende Angaben enthalten:

Wer: Wer hat angerufen???
Name des Meldenden und Telefonnummer, unter der der Meldende bei
etwaigen Ruckfragen zurlickgerufen werden kann.

Was: Was ist passiert 2?7
Was brennt oder was wird brennend vermutet.

Wo: Wo brennt es???
Station, Ebene, Bahnsteig, Raum.

Wieviel: Wieviele verletzte oder vermisste Personen gibt es???

Sind Personen gefahrdet ?7?
(eingeschlossen durch Feuer und Rauch)

Warten: Warten auf Riickfragen !!!

Alarmierung der Betriebsleitstelle der VGF: 069-213-22222
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5.2 Alarmsignale und Anweisungen beachten

Auf Alarmsignale und Durchsagen achten!

Bei Ertdnen der Signale (Durchsagen Uber Lautsprecher oder Megaphon oder Signalhu-
pen) haben alle Passanten, Fahrgaste und Mieter von Laden und deren Beschaftigte sowie
Mitarbeiter der VGF (wenn nicht mit Aufgaben aus Teil C dieser Brandschutzordnung be-
traut) die Station unverziglich auf den gekennzeichneten Rettungswegen zu verlassen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist den Hinweisen des mit der Evakuierung betrauten
Personals (Verkehrsmeister, Ordnungsdienst der VGF, Fahrdienstmitarbeiter, Hausmeis-
ter) unverziglich Folge zu leisten.

5.3 In Sicherheit bringen

Die Sicherheit der sich in der Station befindlichen Personen geht jeder Brandbekampfung
vor.

Gefahrdete, behinderte oder verletzte Personen sind mitzunehmen, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass Aufzuge im Brandfall nicht zu nutzen sind.

Mobilitdtseingeschrankte Personen sind auf die Hilfe anderer angewiesen.
Verstandigen Sie die Personen in benachbarten Rdumen (auch Toiletten).

Tdren (Brand- und Rauchschutztiiren) schlieRen (nicht abschlieRen) und die Station Uber
die gekennzeichneten Fluchtwege verlassen.

Im Brandfall keine Aufzuge benutzen!

Den gekennzeichneten Fluchtwegen folgen.

2—

In verrauchten Raumen ist geblckt oder kriechend vorzugehen, da in Bodennahe in der
Regel noch atembare Luft und bessere Sicht vorhanden ist.

Kann ein Ausgang wegen der starken Verrauchung nicht erreicht werden, so ist in den vom
Brandherd am weitesten entfernten Raum zu gehen.

Alle Turen sind zu schlieBen. Um ein Verrauchen dieser Rdume zu verhindern, sind mog-
lichst alle Tarritzen, Schlussellécher o. a. abzudichten (Tucher, Kleidung, etc.).

Es ist darauf zu achten, dass kein Durchzug entsteht und dadurch Rauchgase in die R&u-
me gelangen.

5.4 Loschversuche unternehmen

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind eigene Ldschversuche, soweit dies ohne Gefahr-
dung der eigenen Person maoglich ist, durchzufihren.

Ldschversuche kénnen mit den vorhandenen Feuerléscheinrichtungen (Feuerldscher,
Wandhydranten, Léschdecke usw.) durchgefiihrt werden.
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e Die Handhabung, Funktion und Wirkungsweise von Feuerldschern ist je nach Loschmittel
und Bauart sehr unterschiedlich. Deshalb hat sich jeder Beschaftigte mit den in seinem Be-
reich vorhandenen Feuerléschern vertraut zu machen.

e  Achtung beim Gebrauch der Wandhydranten auf den Fahrebenen!

Bei einem Loschangriff bei einem brennenden Zug sind folgende Sicherheitsabstan-
de zur Fahrleitung der U-Bahn einzuhalten:

Sicherheitsabstand mind. 1 m bei Sprihstahl
Sicherheitsabstand mind. 5 m bei Volistrahl

e  Soweit mdglich, sind leicht brennbare Gegenstdnde aus der Nahe des Brandherdes zu
entfernen.

o Bleiben die ersten Léschversuche ohne Erfolg, so sind sofort alle Tlren zu schlieen und
die Station ist auf dem schnellsten Wege zu verlassen.

. Brennende Personen nicht weglaufen lassen, sondern in eine Decke, Mantel 0.a. einwi-
ckeln, zu Boden reiflen und in der Decke hin- und herwalzen bis die Flammen erstickt sind.
Brandwunden sofort mit sauberem Wasser kihlen und den Rettungsdienst erwarten.

e Die Feuerwehr ist an geeigneter Stelle zu erwarten. In der Regel ist das der Stationszu-
gang mit der Nummer 1. Die Nummerierung der Stationszugange ist auf den Hinweistrans-
parenten an den Stationszugangen dargestellt.

e Der Feuerwehr ist der kurzeste Weg zum Brandherd zu zeigen.
e Den Anweisungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

o Neugierige sind von der Einsatzstelle fern zu halten.

6. Besondere Verhaltensregeln

6.1 Loschen in Sonderfallen

In folgenden Fallen dirfen Brande nicht mit Wasser geléscht werden, sondern es ist das
entsprechende Sonderléschmittel einzusetzen:

e Bei Fett- und Friteusebrianden kein Wasser einsetzen!!!

Gefahr der Fettexplosion !!!!

Hier sind geeignete Fettbrandldscher der Brandklasse F bzw.
Ldschdecken, ein passender nichtbrennbarer Deckel, Pulver- oder CO, - Léscher einzusetzen.

e Bei Branden von Flussigkeiten (Benzin, Alkohol, Ol, usw.) kein Wasser einsetzen, da diese
Flussigkeiten aufschwimmen kdnnen und dadurch der Brandherd vergroert wird. Vorwie-
gend Pulver-Loéscher der Klassen ABC oder BC oder Schaum-L&scher einsetzen.

6.2 MaBnahmen bei Verbrennungen oder Verbrithungen

Die betroffenen Gliedmafen sind sofort mit sauberen flieRendem kalten Wasser zu kiihlen, bis
eine Schmerzlinderung eintritt. Anschlieffend sind die Brandwunden keimfrei abzudecken.
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6.3 MaRnahmen bei Unfallen mit elektrischem Strom

Bei Unfallen mit elektrischem Strom ist der Stromfluss sofort zu unterbrechen durch Ausschal-
ten, Stecker ziehen oder Sicherung herausnehmen.

Unter Spannung stehende Personen nicht beriihren.
Gefahr des Spannungsitiberschlages !!!

SofortmaBnahmen:

e Notruf 112 (siehe Punkt ,Brand melden®)

o sofortige Ruhelage

e Vitalfunktionen wie Atmung und Puls kontrollieren

e Dbei Atemstillstand sofort Atemspende einleiten

e Dbei Kreislaufstillstand sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten

o bei Bewusstlosigkeit und vorhandenen Vitalfunktionen, die Person in der stabilen Seitenla-
ge lagern

e eventuell vorhandene Brandwunden keimfrei abdecken
(siehe unter ,MalRnahmen bei Verbrennungen®)

7. Weitere MaBnahmen

e Bei Gefahrdungen aus oder fur den U- und/oder S-Bahnbetrieb:

Betriebsleitstelle der VGF informieren: 069 / 213 -22222

e Eventuell erforderliche EvakuierungsmalRnahmen einleiten. Betroffene Bereiche raumen
und absperren, gefahrdete Personen ruhig und sachlich informieren.

o Feuerwehr und Rettungsdienste einweisen und bei EvakuierungsmalRnahmen unterstit-
zen.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr tibernimmt deren Einsatzleiter die Leitung der MaR-
nahmen. Anweisungen der Feuerwehr folgen !

8. Verhalten nach Branden

o Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverziglich der Betriebsleitstelle zu melden.
o Die Brandstelle darf erst nach ausdriicklicher Genehmigung wieder betreten werden.

¢ Brandmeldeanlagen, Feuerldschanlagen, -gerate und -einrichtungen missen unver-
zuglich wieder Einsatzbereit gemacht werden.

e  Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor der Wiederinbetriebnahme zu prifen.
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VerkehrsGesellschaft V f
Frankfurt am Main

Sicherheitstechnischer Dienst

Umweltschutz/Brandschutz

NAO3/Le Frankfurt am Main, 22.08.2007
Tel. 25139

Merkblatt:

Umgang mit Mineralwolle-Ddmmstoffen bei der VGF

Der Umgang mit ,alter” und ,neuer” Mineralwolle in den Geb&uden der Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH hat zum Schutz von Fahrgasten und Mitarbeitern nach der Technischen
Regel fur Gefahrstoffe 521 Faserstaube (TRGS 521) zu erfolgen. Dies muss auch bei der Verga-
be von Auftrdgen an Fremdfirmen in der Ausschreibung festgelegt werden. Als Hilfe zum Um-
gang mit Mineralwolle kann die Handlungsanleitung ,Umgang mit Mineralwolle-Dadmmstoffen* der
Bau-Berufsgenossenschaft herangezogen werden. Sie ist diesem Schreiben als Anhang beige-
fugt.

In vielen U-Bahnstationen der VGF sind vor allem in den Zwischendeckenbereichen Mineralwol-
le-Dammstoffe verbaut. Im Rahmen von Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten ist es
erforderlich, dass Mitarbeiter der VGF oder von Fremdfirmen diese Produkte z.B. im Deckenbe-
reich entfernen missen. Mineralwolle, die vor 1996 verbaut wurde (alte Mineralwolle), ist nach
Gefahrstoffverordnung als krebsverdachtig eingestuft. Die nach 1996 hergestellte Mineralwolle
gilt zum grof3ten Teil nicht mehr als krebsverdachtig. Mineralwolle die ab dem 01.06.2000 (neue
Mineralwolle) produziert wurde, ist unbedenklich. Dies erkennt man an dem vergebenen RAL-
Zeichen fir das Produkt. Zum grofRten Teil ist in den Gebauden der VGF aufgrund des Baujahres
von alter Mineralwolle auszugehen.

Je nach Art und Umfang der Tatigkeiten mit alter Mineralwolle missen unterschiedliche Mal3-
nahmen zum Schutz von Fahrgasten und Mitarbeitern getroffen werden. Diese Schutzmaf3nah-
men sind in der TRGS 521 festgelegt und richten sich an Mitarbeiter, die direkten Umgang mit
der Mineralwolle haben, z.B. Matten anfassen oder bewegen.

Bei Produkten, die nach 1996 und vor 2000 eingebaut wurden, ist von einem Krebsverdacht aus-
zugehen. Der Verdacht kann nur durch einen Einzelnachweis widerlegt werden.

Grundsatzlich gibt es gemal Chemikalienverbotsverordnung kein Gebot alte Mineralwolle aus-
zubauen. Jedoch darf einmal ausgebaute alte Mineralwolle nicht wieder eingebaut werden, son-
dern ist durch neue Mineralwolle (mit RAL-Zeichen) zu ersetzen.

Eine Ausnahme bildet z.B. das Um- und Zurtickklappen von Matten im Deckenbereich zum Zwe-
cke von Inspektionsarbeiten (Remontage). Allerdings gelten auch fir diese Tatigkeiten die Anfor-
derungen aus dem nachfolgenden Beispiel (< 10 m2 Remontage, Schutzstufe 1; > 10 m2 Remo-
tage, Schutzstufe 2).

Aber auch fir den Umgang mit neuer Mineralwolle, die als unbedenklich eingestuft ist, sind die
Mindestschutzmaflinahmen (Schutzstufe 1) gemal Handlungsanleitung zu beachten.
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Die Handlungsanleitung ,Umgang mit Mineralwolle-D&mmstoffen” sieht ein dreistufiges Schutz-
stufenkonzept vor. Im Anhang 1 der Handlungsanleitung ist eine Tatigkeitsliste aus dem Baube-
reich mit Zuordnung der jeweiligen Schutzstufe angehangt. Diese Handlungsanleitung ist bis auf
den Punkt unternehmensbezogene Anzeige aktuell. Eine solche Anzeige durch den Unterneh-
mer ist geman der neuen Gefahrstoffverordnung nicht mehr erforderlich.

Stellvertretend als Beispiel ,, Arbeiten an Deckenbekleidungen und Unterdecken® mit alter
Mineralwolle folgendes:

1. Demontage von ungeschiitzten Dammplatten von weniger als 3 m?/
Remontage von ungeschiitzten Dammplatten von weniger als 10 m?

Schutzstufenzuordnung

Schutzstufe 1, d.h. die Arbeit beinhaltet Tatigkeiten, die erfahrungsgemar zu keiner oder
nur geringer Faser-Exposition fuhren.

MalRnahmenkatalog

(hier nur ein Ausschnitt der wichtigsten Punkte, genaueres ist der anhdngenden Hand-
lungsanleitung der Bau-BG zu entnehmen)

- Mineralwollematten nicht auf den Boden werfen, sondern direkt in geeignete Plastik-
sacke einfillen.

- Staubsauger zu Verhinderung von Faserexpositionen einsetzen, nicht kehren.

- Arbeitsplatz sauber halten und regelméfRig reinigen. Verschnitte und Abféalle sofort in
geeigneten Behaltnissen, z.B. Tonnen oder Plastiksdcken, sammeln. Arbeitsplatze
zum Schutz der Fahrgaste und Mitarbeiter abtrennen.

2. Demontage von ungeschiitzten Dammplatten von mehr als 3 m?/
Remontage von ungeschiitzten Dammplatten von mehr als 10 m?

Schutzstufenzuordnung

Mindestens Schutzstufe 2, d.h. beinhaltet Tatigkeiten, bei denen unter Berticksichtigung
der MindestschutzmaRnahmen die Einhaltung des Luftgrenzwertes (250.000 Fasern/m?)
gewadhrleistet ist. Die Schutzstufe 3 gilt fur Arbeiten, bei denen der Luftgrenzwert nicht
eingehalten werden kann.

Bei der sachgerechten Demontage von Mineralwolleplatten aus dem Deckenbereich ist
von einer Einhaltung des Luftgrenzwertes der Schutzstufe 2 auszugehen. Werden die
Platten wahrend des Ausbaus geworfen, ist von einer Uberschreitung des Luftgrenzwer-
tes auszugehen.
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MalRnahmenkatalog

(auch hier nur ein Ausschnitt der wichtigsten Punkte, genaueres ist der anhdngenden
Handlungsanleitung der Bau-BG zu entnehmen)

- Alle Malihahmen aus Schutzstufe 1

- Arbeitsbereiche abgrenzen und kennzeichnen

- Folienabdeckung bei mangelnder Reinigungsmoglichkeit
- Tragen von personlicher Schutzausriistung empfohlen.

Fur die 6ffentlichen Bereiche der U-Bahnstationen der VGF wird empfohlen, die Demonta-
ge von ungeschitzten Mineralwolleddmmplatten in einem Umfang von >3 m?2 und die Re-
montage von > 10 m2 zum Schutz der Fahrgaste und der Mitarbeiter in der Betriebsruhe
vorzunehmen.

Bei umfangreicheren Arbeiten mit alter Mineralwolle z.B. im Zuge von Deckenarbeiten bitten wir
bezlglich der sicherheitstechnischen Abstimmung um Ricksprache mit dem Sicherheitstechni-
schen Dienst/Brandschutz/Umweltschutz NAO3.

Rt Lnde

P. Laska
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1. Ausgangssituation

Nicht zuletzt aufgrund von Brandereignissen in anderen Stadten besteht die Erkenntnis, dass
die Méglichkeiten der Selbstrettung in vorhandenen unterirdischen Personenverkehrsanla-
gen (uPva), insbesondere im Hinblick auf die Entstehung und Ausbreitung von Rauch im
Brandfall, problematisch erscheinen. .

Die Fremdrettung und der Léschangriff durch die Feuerwehr kénnte durch die Rauchentwick-
lung ebenfalls stark behindert werden. Eine erhebliche Gefahrdung einer Vielzahl von Per-
sonen kann somit grundsétzlich nicht ausgeschlossen werden.

Diese z. T. problematischen Gegebenheiten in den uPva gilt es zu untersuchen. Neben der
Erstellung von Brandschutzkonzepten fur Neubaustationen ist es erforderlich auch Brand-
schutzkonzepte fir bestehende Stationen zu erstellen, um so die vorhandene Situation bes-
ser beurteilen und entsprechende Mafnahmen festlegen zu kénnen.

2. Ziele des Grundlagenpapiers

Aus dem unmittelbar zutreffenden Vorschriftenwerk u. a. der BOStrab und den dazu erlasse-
nen Tunnelbaurichtlinie sind keine detaillierten Vorgaben abzuleiten.

Ziel der vorliegenden Richtlinie ist es daher, sowohl fur die Betreiber von uPvas als auch
tatig werdenden Brandschutzsachverstandigen eine einheitliche Grundlage flr die Bewer-
tung von bestehenden und neu zu planenden uPvas zu schaffen.

Der Geltungsbereich dieser Richtlinie umfasst daher sowoh! die brandschutztechnische
Nachriistung von Bestandsstationen als auch die brandschutztechnische Ausstattung von
Neubaustationen. Es wird jedoch beriicksichtigt, dass an bestehende Stationen nicht die
gleichen Anforderungen wie an neu zu planende Stationen gestellt werden kénnen, da sich
hier bestimmte Zwsnge aus dem Bestand ergeben, die zu beachten sind. Ertichtigungs-
mafnahmen sind zeitnah und ggf. stufenweise umzusetzen.

Die Inhalte der Richtlinie erstrecken sich dabei ausschliellich auf Aspekte des vorbeugen-
den und abwehrenden Brandschutzes; weitere Bedrohungsszenarien etwa durch terroristi-
sche Angriffe sind nicht Bestandteil der Betrachtungen. Die zugrunde gelegten Brandszena-
rien sollen explizit nicht den ,worst-case’, sondern ein angemessenes typisches Szenario
_worst-credible” beinhalten. AuRergewdhnliche Ereignisse wie z.B. der Vollbrand eines Fahr-
zeugs wahrend Sonderveranstaltungen (z.B. ,Sound of Frankfurt®) sind nicht Gegenstand
der Betrachtungen; da hierfur grundsétzlich SondermaRnahmen in Abstimmung mit allen
beteiligten Amtern erforderlich sind. Mafgebend ist grundsatzlich der Umstand, dass sowohl
aus technischen wie auch wirtschaftlichen Zwéngen heraus, moglichst kurzfristig wirksame
Malnahmen unter Berticksichtigung des optimalen Wirkungsgrades zur Verbesserung der
brandschutztechnischen Gesamtsituation zu erzielen sind. '

Die vorliegenden Erkenntnisse sind bereits in der Planungsphase zur Beurteilung kinftig neu
zu errichtende Stationen heranzuziehen. Im Zuge von Planfeststellungsverfahren ist durch
einen Brandschutzsachverstandigen die Ubereinstimmung der Planung mit dieser Richtlinie
zu bestatigen. Die Brandschutzplanungen sind entsprechend den Leistungsphasen der HOAI

Zu vertiefen.
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3. Schutzziele

Vornehmliches Schutzziel in unterirdischen Verkehrsstationen bei Brandereignissen muss
die sichere Selbstrettung von Personen ins Freie oder einen benachbarten Rauch/ bzw.
Brandabschnitt sein. Die Realisation dieses Schutzzieles wird dabei durch zwei wesentliche
Eckpunkte charakterisiert:

Einerseits die tatsachlich notwendige Zeit aller Nutzer zum Verlassen des Zuges bzw. der
Station bis in einen sicheren Bereich, andererseits die Zeit bis zum Absenken der Rauch-
gasschicht in die fir die Evakuierung erforderliche Rettungswegflihrung.

Die Sicherheitsanforderungen an den Stationsbetrieb sind in unmittelbarem Zusammenhang
mit den hier vorhandenen potentiellen Brandgefahren, d. h. den Fahrzeugen sowie den Ver-
kaufsstanden unter Beriicksichtigung hoher Personendichten und Uberlanger Rettungswege
2u sehen. Andere Brandszenarien haben eher untergeordnete Bedeutung.

4. Grundlagen zur Raumung von U-Bahnstationen

Die erforderlichen Zeiten fiir die Rdumung einer Station sind mit geeigneten Individualmodel-
len zu ermitteln. Im Regelfall sind die in der Tabelle (Kap. 9) aufgefiihrten Personenzahlen
fur die Evakuierungsberechnung anzusetzen.

Bei bestehenden Stationen kénnen im Einzelfall auch Zshlungen als Grundlage fiir die Eva-
kuierungsberechnung herangezogen werden.

Hinsichtlich der zugrunde zu legenden Personendichte innerhalb der Station ist von einer
Spitzenauslastung auszugehen, wie sie wahrend einer taglichen ,Rushhour” auftritt. Aus-
nahme- oder Einzelereignisse wie z.B. Sonderveranstaltungen sind nicht Gegenstand

der vorliegenden Betrachtungen.

Bei Gemeinschaftsstationen, bei denen eine Umsteigbeziehung zu Ziigen und S-Bahnen der
DB besteht, sind fur die Rdumung dieser Bereiche Personenzahlen anzusetzen, die mit dem
Eisenbahnbundesamt abgestimmt sind.

Zur Ermittlung einer ,oberen Abschatzung" der Personenanzahl in einer Station fur
Evakuierungsberechnungen kann hilfsweise die sog. ,EBA-Formel“ herangezogen
werden:

Pmax =n (P1 + P2) + P3

n Zahl der Gleise am Bahnsteig

P1 zul. Sitzplatze der langsten am Bstg. haltenden Zugeinheit

P2 zul. Stehplatze der l&ngsten am Bstg. haltenden Zugeinheit

P3 30 % aus der Summe P1 + P2

Hierbei ist zu berticksichtigen, dass etwaige Nachbargeb&ude (Kaufhaus, Blrogeb&aude)
in den Verteilerebenen zu einer Erhéhung der maximalen Personenzahl beitragen
kénnen.
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5. Grundlagen zur Rauch- und Wéarmefreisetzung

Die Rauchableitung ist in den meisten Fallen problembehaftet, weil Rauchabzugsein-
richtungen im Bestand nur zum Teil vorhanden sind und auch nicht ohne weiteres nachge-
riistet werden konnen. Die freien Querschnitte fir die Rauchableitung zwischen den unterir-
dischen Ebenen sind (berwiegend zugleich Rettungswege.

Daher ist es notwendig, die Zeiten bis zum Verrauchen der Station bzw. der Reftungswege
zu bestimmen. MaRgeblich fir die Rauchgassimulation ist zunachst die Kenntnis der bei ei-
nem Fahrzeugbrand freigesetzten Rauch- und Warmemengen.

Aufgrund der-derzeit bekannten Untersuchungen ist davon auszugehen, dass grundsétzlich
die Bauart der Fahrzeuge von erheblichem Einfluss flr das Brandverhalten bzw. das Rauch-
potential ist. Bedingt dadurch, dass die Bauart der verwendeten Ziige nicht nur von Stadt zu
Stadt, sondern auch von Linie zu Linie variiert, ist die Ubertragung der bereits vorhandenen
Erkenntnisse auf die Situation in anderen Stadten nicht méglich.

Daher ist es erforderlich, dass die einzelnen Verkehrsbetriebe fr ihre im Tunnel verkehren-
den Fahrzeuge eine Brandverlaufskurve ermitteln. Kommen neue Fahrzeuge zum Einsatz,
so ist hierfiir ein Brandschutzkonzept mit Brandverlaufskurve vorzulegen, um den Nachweis
zu flihren, dass diese Fahrzeuge den angesetzten Parametern entsprechen.

Fur den in Frankfurt eingesetzten Fahrzeugtyp U2 wurde von den Stadtwerken Verkehrsge-
sellschaft Frankfurt mbH die Erarbeitung eines Bemessungsbrandberichtes in Auftrag gege-
ben. Es wurden Zind- und Brandversuche u. a. an einem kompletten Abteil in dem Abbrand-
raum einer Brandprifstelle durchgefiihrt. Die Versuche belegen, dass eine Warmefreiset-
zungsrate von 10-12 MW erst nach 50-60 Minuten erreicht wird wahrend in den ersten 10
Minuten weniger als 2 MW ermittelt wurden. Ein entsprechender Nachweis wurde auch far
den Fahrzeugtyp U5 gefuhrt. -

Die Bewertung der Belastungen durch Rauch und Flammen muss in jedem Fall auf das kon-
kret zu bewertende Gebaude unter Berlicksichtigung

o der Position des Fahrzeugs im bzw. zum Gebaude,

e der Gebiudegeometrie, vor allem der méglichen Aufstiegshéhe des Rauches im
Bauwerk und der GroRe des Deckenspeichers und

e den vorhandenen Zu- und Abstroméffnungen erfolgen.

Einzelheiten der bei der Brandsimulation zu berlicksichtigen Randbedingungen sind in der
Tabelle (Kap. 9) aufgeflhrt.

6. Abwehrender Brandschutz

Die notwendige Anfahrtszeit der Feuerwehr sowie die erforderliche Erkundungs- und Ent-
wicklungszeit sind zu ber{icksichtigen.

Aufgrund der Situation im Stadtgebiet von Frankfurt ist — einhergehend mit den Anforderun-
gen aus dem HBKG davon auszugehen, dass die ersten Einheiten der Berufsfeuerwehr nach
max. 5 bis 10 Minuten an jeder U-Bahnstation eintreffen. Unter Beriicksichtigung einer Er-
kundungs- und Entwicklungszeit von funf Minuten ist mit dem Beginn von Fremdrettungs-
und Brandbekampfungsmafnahmen nach ca. 10 bis 15 Minuten zu rechnen.
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7. Anzunehmende Brandszenarien

Bei den angenommenen Szenarien wird vorausgesetzt, dass es betrieblich und anlagen-
technisch sichergestellt ist, dass das betroffene Fahrzeug eine Station erreicht. Im Stadtge-
biet Frankfurt/M ist beispielsweise von einer max. Fahrzeit von zwei Minuten zwischen den
Stationen und einer damit verbundenen raschen Detektion -bedingt durch eine erkennbare
Rauchentwicklung- auszugehen.

7.1 Vollbrandszenario

Aufgrund des kurzen Streckenabstandes zwischen den Stationen und den damit verbunde-
nen Méglichkeiten der Brandentdeckung durch Personal und Fahrgéste ist ein Vollbrander-
eignis wahrend des Betriebes, ausgehend vom Fahrgastbereich unwahrscheinlich.

7.2 Initialbrandszenarien

Bei manuellen Zindversuchen (z.B. durch Papierkissen, Sprayflaschen, Textilien etc.) im
Fahrgastraum des Fahrzeugtyps U2 der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH kam es nach etwa vier bis sechs Minuten zum selbstandigen Verléschen des Brandes.
Eine Untersuchung der technischen Zundquellen und der Ausbreitungspfade von Entste-
hungsbranden im Unterflurbereich kommt zu dem Ergebnis, dass — insbesondere wegen der
Kapselung der Brandlasten — technische Ursachen weitgehend ausgeschlossen werden
kénnen.

Sollte sich dennoch ein Initialbrand im Unterflur- oder Dachbereich ereignen, ist mit einer
verzégerten Brandausbreitung aufgrund der Kapselung oder der geringen Brandlasten zu
rechnen.

Brande im Bereich des Bahnsteiges z.B. durch/an Automaten oder Kiosken kénnen grund-
satzlich nicht ausgeschlossen werden. Die Qualitat dieser Brandereignisse lasst sich jedoch
mit groRer Wahrscheinlichkeit unter die o. g. Initialbrandszenarien subsumieren und ist ggf.
einer Einzelfallbetrachtung zu unterziehen.

8. Brandschutzkonzept

Aus den vorgenannten Erkenntnissen heraus muss sich ein Brandschutzkonzept fir unterir-
dische Verkehrsstationen in Abhangigkeit der notwendigen Raumungszeit und der Zeit bis
zum Verrauchen der Ausgéange auf

die Minimierung von Brandlasten

die Vermeidung einer Brand - bzw. Rauchentstehung

die Verhinderung bzw. Verzégerung der Brand- und Rauchausbreitung

die friihzeitige Detektion von Brénden in Zug und Station

die Verbesserung der betrieblichen und organisatorischen Brandschutzmafnahmen und
die Erméglichung eines wirksamen Loschangriffes durch die Feuerwehr j

YVVYYVYY

erstrecken.
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Bauliche/ technische MaRnahmen zur Rauchbegrenzung/Abfiihrung missen das Konzept
erganzen, wenn die festgelegten Schutzziele fur kritische Szenarien durch die ortlichen Ge-

gebenheiten in der Station ni
Dies gilt es fur bestehende
gen am Baukorper im Regelfall nur mit er

cht erreicht werden.
U-Bahnstationen grundsétzlich zu priifen, wobei aber Anderun-
heblichem Aufwand zu realisieren sind.

Beziiglich des Inhaltes eines Brandschutzkonzeptes sei an dieser Stelle auf die Anlage 2

zum Bauvorlagenerlass zur HBO vom

Der Bauvorlagenerlass enthalt Hinw
tung von Bauvorlagen fir Bauaufsi

22. August 2002 des Landes Hessen verwiesen.

eise und Empfehlungen zum Inhalt und zur Ausgestal-
chtliche Verfahren und die Genehmigungsfreistellung

nach § 56 HBO. Unter Punkt 7 des Bauvorlagenerlasses werden die Inhalte, die ein Brand-
schutzkonzept fur Sonderbauten beriicksichtigen solite, aufgefuhrt.

9. Brandsimulations- und Evakuierungsberechnungen

Tabelle: Vorgaben zu Brandsimulations- und Evakuierungsberechnungen fir neu zu errich-
tende und bestehende unterirdische Personenverkehrsanlagen (uPva)

Brandsimulation neu zu errichtende Stationen bestehende Stationen
Brandsimulationsmodell Feldmodell Feldmodell

Rechenzeit fiir den Rauch- 30 Minuten 15 Minuten

schutz

Magl. Vorbrennzeit nach Zan- | 2 Minuten 2 Minuten

dung in der vorherigen Stati-
on

Tunnelanschlisse

stehen als Zustroméffnung zur
Verfugung, Erfordernisse sind far
das konkrete Modell durch den
Gutachter abzuschatzen und zu
begriinden

stehen als Zustromdffnung zur
Verfiigung, Erfordernisse sind fur
das konkrete Modell durch den
Gutachter abzuschatzen und zu
begriinden

Modellierungshinweis

e Treppenaufgénge sind mit
Stufen zu modellieren

¢ Raume am Bahnsteig und im
Gleis stehende Fahrzeuge
miussen als Kérper ausgebil-
det werden

s Treppenaufgange sind mit
Stufen zu modellieren

e Ré&ume am Bahnsteig und im
Gleis stehende Fahrzeuge
mussen als Kérper ausgebil-
det werden

Langsstromung am Bahn-
steig
(Fahrbetrieb wird eingestellt)

0,5 m/s, als Einstrom modellie-
ren,

es ist zu betrachten, ob ohne
Langsstromung eventuell un-
ginstigere Verhéltnisse auftreten

0,5 m/s, als Einstrom modellie-
ren,

es ist zu betrachten, ob ohne
Langsstromung eventuell un-
gunstigere Verhaltnisse auftreten

Bemessungsbrand Brandverlaufskurve der ver- Brandverlaufskurve der ver-
kehrenden Fahrzeuge. kehrenden Fahrzeuge
Brandszenarien Brand eines Fahrzeugs am Bahn- | Brand eines Fahrzeugs am Bahn-

steig in unginstigster Position

Verkaufsstellen, Ausstellungsein-
richtungen, Automaten etc.

(Die fiir die jeweilige Station zu er-
wartende Gefiahrdung muss abge-
deckt sein)

steig in ungtinstigster Position

Verkaufsstellen, Ausstellungsein-
richtungen, Automaten etc.

(Die fiir die jeweilige Station zu er-
wartende Geféhrdung muss abge-
deckt sein)
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Verkaufsstande

Sprinklerschutz bzw. brand-
schutztechnische Abtrennung

Sprinklerschutz bzw. brand-
schutztechnische Abtrennung

Héhe der raucharmen
Schicht in der Selbstret-
tungsphase

Selbstrettungsphase:

e« mind. 2,50 ab OK Bahnsteig
{iber 15 Minuten

e Treppenaufgé&nge mussen
raucharm bleiben

Selbstrettungsphase:

e mind. 2,50 ab OK Bahnsteig
tiber 15 Minufen

e Treppenaufgédnge mlssen
raucharm bleiben

Im begrundeten Einzelfall kann:
die raucharme Schicht auf 2 m
reduziert werden und die Wir-
kungszeit der Rauchschutzmaf-
nahmen reduziert werden (jedoch
mind. 10% lénger als die Evaku-.
ierung).

Héhe der raucharmen
Schicht in der Fremdret-
tungsphase

Fremdrettungsphase:

e mind. 1,50 ab OK Bahnsteig
tber 30 Minuten

Treppenaufgange dirfen verrau-

chen.

Fremdrettungsphase:

Ein Nachweis Uber die Héhe der
raucharmen Schicht ist nicht er-
forderlich.

Bedingungen der raucharmen
Schicht wahrend der Selbst-
rettungsphase

Sichtweite: >15 m

Optische Dichte: max.0,17 1/m
bei einer max. CO,-Konzentration
von 0,6 Vol. %

Sichtweite: >15m

Optische Dichte: max.0,17 1/m
bei einer max. CO,-Konzentration
von 0,6 Vol. %

Temperaturbedingungen

Ansatz einer mittleren Tempera-
tur 20 °C in der Station und auf
der Oberflache.

Ansatz einer mittleren Tempera-
tur 20 °C in der Station und auf
der Oberfléche.

Bedingungen zur Beleuch-
tung ‘

Leuchtfunktion/ Erkennbarkeit der
Leuchten (Sicherheits- und Ret-
tungszeichenleuchten) ist rechne-
risch nachzuweisen.

Leuchtfunktion/ Erkennbarkeit der
Leuchten (Sicherheits- und Ret-
tungszeichenleuchten) ist rechne-
risch nachzuweisen.

feste Rauchschirzen

Die lichte Hohe unter festen
Rauchschiirzen muss mind.
2,30 m betragen.

Die lichte Hohe unter festen
Rauchschiirzen muss mind.

2,30 m betragen.

mobile Rauchschiirzen

Die lichte Héhe unter mobilen
Rauchschlirzen muss mind.
2,00 m betragen

Die lichte Héhe unter mobilen
Rauchschiirzen muss mind.
2,00 m betragen

Im Einzelfall kénnen auch 2-
stufige Rauchschirzen vorgese-
hen werden.

Ausgabe der Rechenergeb-
nisse

Erforderlich zu folgenden Para-
metern:

e Optische Dichte
Kohlendioxidkonzentration
Kohlenmonoxidkonzentration
Temperaturen
Stramungsgeschwindigkeiten
an den Rauchschirzen und
in der Stationsmitte

In den Ergebniszeichnungen
muss eine Hilfslinie in 2,50 m und
in 1,50 m eingefugt werden.

Erforderiich zu folgenden Para-
metern:

s Optische Dichte
Kohlendioxidkonzentration
Kohlenmonoxidkonzentration
Temperaturen
Stromungsgeschwindigkeiten
an den Rauchschiirzen und
in der Stationsmitte

In den Ergebniszeichnungen
muss eine Hilfslinie in 2,50 m
eingefiigt werden.

Natarliche (NRA) od. maschi-
nelle (MRA) Rauch- und
Warmeabzugsanlagen

Falls erforderlich: Bemessung
und Einbau von NRA oder MRA
gemah den gultigen DIN-Normen

Machbarkeit nachweisen

Falls erforderlich: Bemessung
und Einbau von NRA oder MRA
gemal den gultigen DIN-Normen

Machbarkeit nachweisen
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Evakuierung

neu zu errichtende Stationen

bestehende Stationen

Evakuierungsnachweis

Raumungszeit muss stets kar-
zer sein als die Verrauchungs-
zeit van 15 Minuten.

Raumungszeit muss stets kur-
zer sein als die Verrauchungs-
zeit,

Wirkungszeit der Rauchschutz-
mafnahmen mind. 10% l&nger
als Evakuierung.

Evakuierungsrechnung,
Art des zu verwendenden Simu-
lationsmodells

Individualmodelle
z. B. ASERI| oder PEDGO

Individualmodelle
z..B. ASERI oder PEDGO

Personenanzahl Auflenbahnsteig: AuRenbahnsteig:
1 Vierwagenzug mit max. Aus- | 1 Vierwagenzug mit max. Aus-
lastung von 680 Personen lastung von 680 Personen
Mittelbahnsteig: Mittelbahnsteig:
Anzustreben sind 2 Vierwagen- | 2 Vierwagenzige mit max.-Aus-
z(ige mit max. Auslastung von lastung von 680 Personen, je
je 680 Personen = 1360 Perso- | Zug zu 80% besetzt (1088
nen. Pers.)
Bei bestehenden Stationen kann
die Personenzahl im Einzelfall
auch durch Zahlungen ermittelt
werden.
Start der Selbstrettung nach 3 Minuten nach 3 Minuten

2 Minuten Fahrtzeit +
1 Minute Aussteigen/Reaktion

2 Minuten Fahrizeit +
1 Minute Aussteigen/Reaktion

Ansatz von Fahrtreppen

Fahrtreppen kénnen, wenn no-
tig, unter folgenden Vorrausset-
zung mit bei der Berechnung
der Entfluchfungszeiten ange-
setzt werden:

e Alle Fahrtreppen werden als
,stehend" betrachtet.

o Alle abwarts fuhrenden
Fahrtreppen missen mit
Ausldsen der BMA in Stopp
gesetzt werden.

e Aus jeder Fahrtreppengrup-
pe wird i. d. R. eine als in
Reparatur betrachtet.

s Bei Fahrtreppengruppen >2
ist eine Einzelfallentschei-
dung erforderlich.

e Die Steigung darf nicht
mehr als 20 cm betragen.

Allgemein ist pro Fahrtreppe nur

eine Gehspur von 0,6 m anzu-

setzen.
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10. Brandschutzmafnahmen

Der nachfolgende Katalog fasst - ohne Priorisierung — unter der MaRgabe technischer
Machbarkeit die in Frage kommenden Brandschutzmafnahmen fir Station und Zug zusam-
men.

Grundsétzlich vorausgesetzt werden muss - unabhéngig von weiteren MaRnahmen - eine
Minimierung der Brandlasten in Station und Zug zur Reduzierung des Risikopotentials. Be-
stehen bauliche oder anlagentechnische Verbindungen zu Nachbargeb&uden und Anlagen
(Kaufhaus, Burogebaude, sonstige Personenverkehrsanlagen etc.), so ist eine gegenseitige
negative Beeinflussung durch geeignete brandschutztechnische Malnahmen auszuschlie-
Ren. Die Schnittstellen sind zu definieren.

Die Auswahl und Priorisierung notwendiger Mafinahmen muss im Einzelfall individuell an-
hand des nachfolgenden Kataloges erfolgen. Der Katalog dient dabei lediglich als Leitfaden
méglicher, relevanter Mafnahmen fur die Dauer der Selbstrettung. Wesentliches Kriterium
zur Auswahl der Art und Anzahl von MaRnahmen ist die Zeitspanne zwischen dem Ende der
R&aumung und dem Ende der Rauchfreihaltung.

10.1 Generelle Anforderungen

- Verkabelung von sicherheitstechnischen Einrichtungen ist in E30 vorzusehen.

- Bei Aufziigen, die nicht auf der A- Ebene enden (z. B. bei einer erforderlichen Umsteige-
beziehung in der B-Ebene), ist im Brandfall eine dynamische Evakuierungsfahrt vorzuse-
hen.

- Alle Ebenen sind flachendeckend mit Brandmeldern der KenngréRe Rauch zu uberwa-
chen.

- Eine Aufschaltung der BMA erfolgt in der Regel auf die Feuerwehr und die Betriebsleit-
stelle.

- FEine akustische Alarmierungsanlage ist flachendeckend in allen Ebenen vorzusehen, mit
der Maglichkeit von Sprachdurchsagen in den sffentlichen Bereichen. Neben der Durch-
sagemdglichkeit durch die Leitstelle ist auch eine Einsprechméglichkeit far die Feuerwehr
vor Ort vorzusehen. ,

- Auf die Rettung von mobilitatseingeschrénkten Personen ist in den Sprachdurchsagen
gesondert hinzuweisen.

- Durch Ausbaugewerke diirfen keine zusétzlichen Brandlasten eingebracht werden.

- Fir jede Station ist eine Brandschutzakte anzulegen.

- In den nicht offentlich zugénglichen Bereichen (Betriebsraumbereiche) mit Aufenthalts-
rdumen sind zwei unabhangige Rettungswege bis zur Gelandeoberflache erforderlich:
Mindestens ein Rettungsweg ist entsprechend der HBO als notwendige Treppe herzu-
stellen. '

- Die Notausstiege im Tunnel erhalten bei Neubaustrecken vor der Treppenanlage (im
Bereich Zugang vom Tunnel) eine Schleuse ohne Druckbeliftung. Die Schleuse erhéilt
feuerhemmende Rauchschutztiiren (T30-RS nach DIN 4102). Diese Tiren kénnen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Aufhaltevorrichtungen (rauchmeldergesteuert) offen gehal-
ten werden.
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10.2 Anforderungen Stationen

Baulicher Brandschutz

- Minimierung der Brandlasten

- Bauliche MaRnahmen zur Rauchabflihrung
- Einhausung von Flucht- und Reftungswegen

Anlagentechnischer Brandschutz
- Automatische Brandmeldeanlage (Gleisebene/Flucht- und Rettungswege)

- Automatische Brandmeldeanlage/Léschanlage (Nebenrdumen/Nachbarflachen) .

- Rauchabschnittsbildung/Verzégerung der Rauchausbreitung (Rauchschirzen)
- Rauch- und Wérmeabzugsanlagen

- Videotiberwachung der Bahnsteige

- Brandfallsteuerung fur Aufzlige

Organisatorischer Brandschutz

- Flucht- und Rettungswegkennzeichnung stationar

- Flucht- und Rettungswegkennzeichnung dynamisch

- Flucht- und Rettungswegplane

- Verhinderung des Nachstrémens (Flucht- und Rettungswege)
- Optisches und akustisches Signal

- Sprachdurchsage (mehrsprachig)

- Einsprechstelle fur FW in der Station

- Rauchverbot in Technikraumen und auf den Fahrebenen
- Brandschutzbeauftragter

- Brandschutzordnung

- Notfallregelungen fur Personal

Betrieblicher Brandschutz

- Geordnete Einstellung des Betriebes durch den Fahrzeugfuhrer
- Eahrstromabschaltung auf Anforderung der Feuerwehr

- Sicherheitsbeleuchtung

- Ersatzstromanlage

- Notrufeinrichtung

- Abschaltung von Fahrireppen, die zum Ereignis hinfuhren

Abwehrender Brandschutz

- Definition von Angriffswegen/Feuerwehrplan

- Zugangsnummerierung

- Brandmeldeabfrageschrank an der Oberflache
- BOS-Funkversorgung

- Léschwasserversorgung

- Wandhydranten/Steigleitung

- UFH/UFH in der Nahe der Zu- und Abgénge

- Trockene Léschwasserleitung mit Einspeisung
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10.3 Anforderungen Fahrzeug

Baulicher Brandschutz
- Minimierung der Brandlasten

Anlagentechnischer Brandschutz
- Detektion- /Stérungsmeldung

Organisatorischer Brandschutz
- Unterweisung der Zugfuhrer Uber das Verhalten im Brandfall
- Aufbau eines Notfallmanagements

Abwehrender Brandschutz
- Feuerldscher in Fahrgastzelle/Fuhrerstand

11.Zusammenfassung

Aufgrund der typischen Bauweise und Abmessungen der U-Bahnstationen ist eine schnelle
Verrauchung der Fluchtwege innerhalb kurzer Zeit ohne abwehrende MaRnahmen festzu-
stellen.

Da die Nutzer den gleichen Weg wie die Rauchgase nehmen mussen, namlich tber Treppen
und Verteilerebenen ins Freie, ergibt sich fiir die unterirdischen Bauwerke ein gravierendes
Problem. Die Entfluchtungszeiten der Stationen kénnen in derselben Zeitspanne wie die Ver-
rauchungszeiten liegen.

Die Personen kénnen in eine verrauchte Umgebung gelangen, in der eine Orientierung nur
noch unter erschwerten Bedingungen maglich ist. Nur eine der Stationssituation angepasste
Konzeption fuhrt zur Erreichung der Schutzziele ohne die wirtschaftlichen Grenzen zu spren-
gen, denn sowohl die Betrachtung des eingesetzten Fahrzeugtyps mit seinen speziellen
Brandlasten und Brandverlaufsform wie die speziellen raumlichen und technischen Gege-
benheiten der Station lassen eine Aussage Uber die verfiigbare und erforderliche Fluchtzei-

ten zu.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

11.11.2025

Verfahren: VGF 235/25 - Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper
SKONTO

Skonto zugelassen Ja

Zahlungsziel 14 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Ausfuhrungsbedingungen

Ausfiihrungsbedingungen

Fur die Ausfihrung der Arbeiten im Rahmen dieses Leistungsverzeichnisses sind nachfolgende Ausfiihrungsbedingungen zu
bertcksichtigen:

2.1. Information uber Ortlichkeiten .
Der Auftragnehmer (AN) hat sich Uber die Ortlichkeiten eingehend zu informieren. Spatere Einwande werden nicht anerkannt. Der Bieter
versichert mit seiner Unterschrift, dass er die im Rahmen der Preiskalkulation erforderlichen Baustellenbegehungen durchgefiihrt hat.

Nachtragliche Anspriiche wegen ungeniigender Kenntnisse der Voraussetzungen, sowie der geforderten Ausflihrung, werden nicht
anerkannt.

2.2. Bauleitung des AG
Der AG setzt fur die Durchfiihrung der Arbeiten eine 6rtliche Bauleitung ein.
Den Weisungen der vom AG eingesetzten Bauleitung ist Folge zu leisten. Die Bauleitung des AG bt das Hausrecht aus.

2.3. Bauleitung des AN

Der AN hat einen Bauleiter zu benennen, der alle Entscheidungen fiir den AN trifft und Verhandlungspartner fiir den AG ist. Dieser muss
standig erreichbar sein, um sofortige Entscheidungen wahrend der BaumafRnahme treffen zu kénnen.

Der vom AN benannte Bauleiter muss die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

Der AN Ubernimmt flir seine Leistungen die verantwortliche Bauleitung nach HBO, Paragraph 51.

2.4. Betriebsvorschriften des AG
Da die Arbeiten in Teilen in 6ffentlichen Verkehrsraumen auszufiihren sind, missen die Vorschriften des Betriebes unbedingt beachtet
und den Anweisungen des zustandigen Personals Folge geleistet werden.

Leistungsverzeichnis - 1/70
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Eine Unterweisung Uber den Aufenthalt und die Arbeiten im Gefédhrdungsbereich des Bahnbetriebes erfolgt durch das zustandige
Fachpersonal und ist schriftlich zu dokumentieren.

Fur Staubintensive Arbeiten z.B. Bohren von Diibelléchern oder &hnliches, ist die Abschaltung der Brandmeldeanlage erforderlich. Das
Anmelden solcher Arbeiten ist rechtzeitig, d. h. mindestens 1 Woche
(5 Arbeitstage) vor Arbeitsbeginn bei der Bauleitung schriftlich zu beantragen.

Fur Schweil3-, Schneid-, L6t-, Auftau- und Trennarbeiten, sowie sonstige feuergefahrlichen Arbeiten ist grundsatzlich die Ausstellung
eines Erlaubnisscheins erforderlich. Die darin aufgefiihrten Sicherheitsvorkehrungen sind strikt einzuhalten. Die Ausstellung eines
Erlaubnisscheins ist rechtzeitig, d. h. mindestens 1 Woche (5 Werktage) vor Arbeitsbeginn bei der Bauleitung schriftlich zu beantragen.

2.5. Sicherheitseinweisung

Alle vom AN einzusetzenden Fuhrungs- und Arbeitskrafte missen sich vor Arbeitsaufnahme einer vom AG durchgefiihrten
Sicherheitseinweisung unterziehen. Nicht eingewiesenes Personal wird nicht zur Durchfihrung von Arbeiten zugelassen.

Der AG fuhrt vor Aufnahme der Arbeiten fir das vom AN, fur den Einsatz vorgesehene Montagepersonal, eine einmalige
Sicherheitseinweisung durch. Diese schliel3t auch vom AN vorgesehenes Personal eventueller Nachunternehmer ein. Die Teilnahme der
Mitarbeiter des AN an der Sicherheitseinweisung wird dem AN gesondert vergutet (siehe entsprechende LV-Position).

Sofern durch den AN veranlasste Personalwechsel und/oder Einsatz weiterer Nachunternehmer, weitere Sicherheitseinweisungen
erforderlich werden, gehen deren Kosten (hierzu zéhlen auch die Aufwendungen des AG fir die Durchfiihrung der Einweisung) zu Lasten
des AN.

Die Erteilung des notwendigen VGF-Ausweises fir das Montagepersonal des AN, ist an die Teilnahme an der Einweisung geknupft. Alle
Personen, die an der MalRnahme beteiligt werden, sind namentlich zu benennen. Zur Erstellung eines Ausweises ist jeweils ein Lichtbild
digital zur Verfigung zu stellen.

Der VGF-Ausweis ist gut sichtbar zu tragen. Arbeiter ohne Ausweis werden auf der Baustelle nicht geduldet.

2.6. Meldepflicht

Alle geplanten Montagearbeiten sind rechtzeitig, d. h. mindestens 1 Woche (5 Arbeitstage), vor Ausfuihrung bei der Bauleitung (und der
Leitstelle) anzumelden (und mit diesen abzustimmen). Ohne Annahme der Meldung von Seiten der Leitstelle dirfen die Arbeiten nicht
aufgenommen werden. Hier sind ggf. Wartezeiten einzukalkulieren. Die Bauleitung behélt sich vor, unangemeldete Arbeiten zu
untersagen. Die Kosten fur vergebliche An- und Abfahrten zur Baustelle tragt in diesem Fall der AN.

Das eingesetzte Montagepersonal ist dartiber hinaus verpflichtet, sich bei Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende bei der Leitstelle des
Verkehrsbetriebes an- bzw. abzumelden.

Bei Zuwiderhandlung erfolgt der Verweis aus dem Verkehrsbauwerk.

2.7. An- und Abfahrt sowie Parksituation

Das An- und Abfahren zum Verkehrsbauwerk erfolgt Gber das 6ffentliche Stral3ennetz, hier kbnnen keine Sondergenehmigungen seitens
des AG erteilt werden. Ebenso ist es dem AN nicht méglich Parkflachen zur Verfligung zu stellen. Die Stadt Frankfurt bietet die
Mdglichkeit fur Gewerbetreibende einen Dauerparkausweis bzw. Jahresparkschein an, wenn hier interesse besteht hat sich der AN
eigenstandig darum zu kimmern. Ansonsten gelten die Bedingungen der Stral3enverkehrsordnung Frankfurt.

Leistungsverzeichnis - 2/70
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Demontage Infotransparente
Demontage
1 Demontage

Die nachfolgend aufgefiihrten Positionen beschreiben Materialien,
welche demontiert und entsorgt werden.

Sollte in den nachfolgenden Positionen nichts anderes ausdriicklich
vermerkt sein, gehen die demontierten Einrichtungen inkl. allen
Schrauben etc. in das Eigentum des AN Uber und sind auf dessen
Kosten abzutransportieren und umweltgerecht zu entsorgen.

Nach der Entsorgung sind die Entsorgungsnachweise unaufgefordert
der Bauleitung zu Ubergeben.

DieI IlD(emontage und Entsorgung der Leuchtmittel erfolgt durch den AN
- Elektro.

Das Freischalten, Abklemmen, Zuriickziehen und Sichern der Kabel
aus den Infotransparenten erfolgt gemeinsam in Abstimmung durch
den AN - Elektro.

Die Infotransparente bzw. Anlagenteile, die zukinftig in Betrieb
bleiben, sind nach der Freischaltung wieder gemeinsam durch den AN
- Elektro so zu verschalten, dass deren ordnungsgemafier Betrieb
weiter gewahrleistet ist.

Diese Maflinahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und
werden nicht separat vergiitet.

Die Sanierungmaflnahme erfolgt bei laufendem Betrieb. Die
Demontagearbeiten sind in Teilabschnitten Zug um Zug mit der
Neumontage durchzufiihren. Erhéhter Aufwand und zusatzliche
Koordinationsleistungen infolge der Abstimmung mit AN, VGF und
Bauleitung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die
Demontagen missen sorgfaltig und schonend unter Riicksichtnahme
auf den laufenden Betrieb erfolgen.

Die Besichtigung der Anlagen vor Ort zur Feststellung des
Demontageaufwandes und der Ortlichkeiten, Transportwege etc., wird
dringend empfohlen. Nachforderungen wegen nicht wahrgenommener
Ortsbesichtigung sind ausgeschlossen.

2 Demontage A-Ebene

Die nachfolgenden Positionen erstrecken sich auf den
Montagebereich:

A-Ebene
Im Geb&aude werden in den 6ffentlichen Bereichen die kompletten
Infotransparente gegen neue ausgetauscht.

Die Malinahme wird wéahrend des laufenden Betriebs ausgefihrt,
entsprechend muss die bestehende Anlage in Betrieb bleiben. Der

Leistungsverzeichnis - 3/70
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1.1.10

Austausch der Leuchten erfolgt in Teilabschnitten sukzessive, wobei

immer die Funktion der Anlage sichergestellt sein muss. Das Frei- und

Zuschalten der Leuchtkasten erfolgt in enger Zusammenarbeit, durch
den AN - Elektro. Erhohter Aufwand und zuséatzliche
Koordinationsleistungen infolge der Abstimmung mit AN, VGF und
Bauleitung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Demontage erfolgt auf der A-Ebene auf den 6ffentlichen Flachen,
teilweise Uber den Fahrtreppen und Treppen. Vor der Montage Uber
den Treppen ist die Abschaltung und Sperrung der Fahr- und
Lauftreppe mit der Bauleitung abzustimmen.

Montagehéhe: 3,50 - 5,00 m

Demontage vorhandener

Infotransparente Hohe bis 600mm USt. [%] Menge Einheit

19% 23,00 m

Demontage und Entsorgung vorhandener Infotransparente

Hohe bis 600mm und Tiefe bis 300m bestehend aus einem
Vierkantrahmensystem aus Metall, inkl. allen Halterungen, wie z.B.
Wandausleger, Befestigungsschrauben, etc.

Die Demontage erfolgt in Teilabschnitten Zug um Zug, die "alten"
Infotransparente werden gegen "neue" Schilder ausgetauscht,
entsprechend dessen befinden sich die Schilder in Funktion.

Das Freischalten, Abklemmen, Zurtickziehen und Sichern der Kabel
erfolgt gemeinsam in enger Abstimmung durch den AN - Elektro.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

1.1.20

Zulageposition, fur Demontage in

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit

19% 23,00 m

Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Meter in Euro.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m
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1.1.30

Demontage vorhandener

Taubenbleche bis 500mm USt. [%] Menge Einheit

19% 23,00 m

Demontage und Entsorgung vorhandener Taubenbleche

Breite bis 500mm, inkl. allen Halterungen wie z.B. Wandausleger,
Befestigungsschrauben, etc.

Die Demontage erfolgt in Teilbereichen, die "alten" Taubenbleche
werden gegen "neue" ausgetauscht.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

1.1.40

Zulagepositon, fir Demontage gy o5)  wienge  Einhei

19% 23,00 m

Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Meter in Euro.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

1.1.50

Demontage vorhandener

Befestigungspunkte 200mm USt. [%] Menge Einheit

19% 6,00 St

Demontage und Entsorgung vorhandener Befestigungspunkte aus
Alu/Stahl, bestehend aus Gelander - und Montageflansch

bis 100 x 100 mm und Vierkantrohr bis 50 x 50 mm.

Inkl. Befestigungsschrauben, etc.

bis zu einer Lange von 200mm

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]
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1.1.60

Zulageposition, flir Demontage in . .
Nacr?ta?beit 9 USt. [%] Menge Einheit

19% 6,00 St

Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stuck in Euro.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

1.1.70  Demontage vorhandener — Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Abhéngugg 1200mm USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro1,00St e
Demontage und Entsorgung vorhandener Abhangung aus Alu/Stahl,
bestehend aus Decken- und Montageflansch
bis 100 x 200 mm und Vierkantrohr bis 50 x 50 mm.
Inkl. Befestigungsschrauben, etc.
bis zu einer Lange von 1200mm
1.1.80 Zulageposition, fir Demontage in o Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nachgtatr)beit 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro 1,00 St

Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stuck in Euro.

3 Demontage B-Ebene

Die nachfolgenden Positionen erstrecken sich auf den
Montagebereich:

B-Ebene
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1.1.90

Im Geb&aude werden in den 6ffentlichen Bereichen die kompletten
Infotransparente gegen neue ausgetauscht.

Die Maflinahme wird wahrend des laufenden Betriebs ausgefihrt,
entsprechend muss die bestehende Anlage in Betrieb bleiben. Der
Austausch der Leuchten erfolgt in Teilabschnitten sukzessive, wobei
immer die Funktion der Anlage sichergestellt sein muss. Das Frei- und
Zuschalten der Leuchtkasten erfolgt in enger Zusammenarbeit, durch
den Elektriker. Erhdhter Aufwand und zusétzliche
Koordinationsleistungen infolge der Abstimmung mit Elektriker, VGF
und Bauleitung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Anlagen, die in Betrieb bleiben, sind unmittelbar nach der
Freischaltung der einzelnen Leuchten wieder zuzuschalten, sodass
der ordnungsgemalfie Betrieb gewéhrleistet ist. Diese MalRnahmen
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht separat
vergutet.

Die Demontage erfolgt auf der B-Ebene auf den 6ffentlichen Flachen
sowie in dem o6ffentlichen Treppenraum, teilweise Uber den
Fahrtreppen und Treppen. Vor der Montage tber den Treppen ist die
Abschaltung und Sperrung der Fahr- und Lauftreppe mit der
Bauleitung abzustimmen.

Montagehéhe: 3,50 - 5,00 m

Demontage vorhandener
Infotransparente Hohe bis 600mm

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 33,00 m pro 1,00 m

Demontage vorhandener Infotransparente bestehend aus einem
Vierkantrahmensystem Hohe bis 600mm und Tiefe bis 300mm, inkl.
allen Halterungen wie z.B. Wandausleger, Befestigungsschrauben,
etc.

Die Demontage erfolgt in Teilabschnitten Zug um Zug, die "alten"
Infotransparente werden gegen "neue" Hinweisschilder ausgetauscht,
entsprechend dessen befinden sich die Schilder in Funktion.

Das Freischalten, Abklemmen, Zurtickziehen und Sichern der Kabel
erfolgt gemeinsam in Abstimmung durch den AN - Elektro.

Gesamtpreis [EUR]
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1.1.100

Zulageposition, flir Demontage in . .
Nacr?ta?beit 9 USt. [%] Menge Einheit

19% 33,00 m

Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Meter in Euro.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

1.1.110 Demontage vorhandener . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Abhangung 600mm USt. [%] Menge Einheit
19% 30,00 St pro1,00St e
Demontage vorhandener Abhangung aus Alu/Stahl, bestehend aus
Decken- und Montageflansch bis 100 x 100 mm, Vierkantrohr bis 50 x
50 mm ineinander verschiebbar. Die beiden Rohre sind mit einer
Schraube M 8 x 80 fixiert.
Inkl. Befestigungsschrauben, etc..
bis zu einer Lange von 600mm
1.1.120 Zulageposition, fir Demontage in . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nachgtatr)beit 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 30,00 St pro1,00St e,
Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stuck in Euro.
1.1.130 Demontage vorhandener . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Abhangung 1200mm USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro 1,00 St

Demontage vorhandener Abhangung aus Alu/Stahl, bestehend aus
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Decken- und Montageflansch bis 100 x 100 mm, Vierkantrohr bis 50 x
50 mm ineinander verschiebbar. Die beiden Rohre sind mit einer
Schraube M 8 x 80 fixiert.

Inkl. Befestigungsschrauben, etc..

bis zu einer L&dnge von 1200mm

1.1.140

Zulageposition, fir Demontage in

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St

Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

4 Demontage C-Ebene

Die nachfolgenden Positionen erstrecken sich auf den
Montagebereich:

C-Ebene

Im Geb&aude werden in den 6ffentlichen Bereichen die kompletten
Infotransparente gegen neue ausgetauscht.

Die Mafinahme wird wahrend des laufenden Betriebs ausgefihrt,
entsprechend muss die bestehende Anlage in Betrieb bleiben. Der
Austausch der Leuchten erfolgt in Teilabschnitten sukzessive, wobei
immer die Funktion der Anlage sichergestellt sein muss. Das Frei- und
Zuschalten der Leuchtkasten erfolgt in enger Zusammenarbeit, durch
den Elektriker. Erhdhter Aufwand und zusatzliche
Koordinationsleistungen infolge der Abstimmung mit Elektriker, VGF
und Bauleitung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Anlagen, die in Betrieb bleiben, sind unmittelbar nach der
Freischaltung der einzelnen Leuchten wieder zuzuschalten, sodass
der ordnungsgemalfie Betrieb gewahrleistet ist. Diese MalRnahmen
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht separat
vergutet.

Die Demontage erfolgt in den Bahnsteigbereichen und tber den
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Fahrtreppen und Treppen. Vor der Montage tber den Treppen ist die
Abschaltung und Sperrung der Fahr- und Lauftreppe mit der
Bauleitung abzustimmen.

Montagehéhe: 3,50 - 5,00 m

1.1.150 Demontage vorhandener . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Infotransparente Hohe bis 600mm USt. [%] Menge Einheit
19% 8,00 m pro1,00m e,
Demontage vorhandener Infotransparente bestehend aus einem
Vierkantrahmensystem Hohe bis 600mm und Tiefe bis 300mm, inkl.
allen Halterungen wie z.B. Wandausleger, Befestigungsschrauben,
etc.
Die Demontage erfolgt in Teilabschnitten Zug um Zug, die "alten"
Infotransparente werden gegen "neue" Hinweisschilder ausgetauscht,
entsprechend dessen befinden sich die Schilder in Funktion.
Das Freischalten, Abklemmen, Zurtickziehen und Sichern der Kabel
erfolgt gemeinsam in Abstimmung durch den AN - Elektro.
1.1.160 Zulageposition, fir Demontage in N Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nacr?tal?beit 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 8,00 m pro1,00m e,
Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Meter in Euro.
1.1.170 Demontage vorhandener Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 8,00 St

Abh&ngung 600mm

Demontage vorhandener Abhangung aus Alu/Stahl, bestehend aus

Decken- und Montageflansch bis 100 x 100 mm, Vierkantrohr bis 50 x

50 mm ineinander verschiebbar. Die beiden Rohre sind mit einer

pro 1,00 St
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Schraube M 8 x 80 fixiert.
Inkl. Befestigungsschrauben, etc..
bis zu einer Ladnge von 600mm

1.1.180

Zulageposition, fir Demontage in

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 800 St OT00S
Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
1.1.190 Demontage vorhandener S Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Abhangung 1200mm USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro1,00St e,
Demontage vorhandener Abhéangung aus Alu/Stahl, bestehend aus
Decken- und Montageflansch bis 100 x 100 mm, Vierkantrohr bis 50 x
50 mm ineinander verschiebbar. Die beiden Rohre sind mit einer
Schraube M 8 x 80 fixiert.
Inkl. Befestigungsschrauben, etc..
bis zu einer Lange von 1200mm
1.1.200 Zulageposition, fir Demontage in . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nack?tarr)beit 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro 1,00 St

Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
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2.1

Montage Infotransparente (Wegeleitsystem)
5 Fabrikatabfrage

Fabrikatabfrage

Wenn gleichwertige Fabrikate angeboten werden, so muss die
Gleichwertigkeit in folgenden Punkten gegeben sein:

- Abmessung

- Qualitat und technische Prifzeichen

- Detailausbildung asthetischer Gesamteindruck

- Technische Vorgaben und Normen

- Gleichmafiges und schattenfreies hinterleuchten

- Gewabhrleistung und Ersatzteilversorgung (Herstellerangaben)

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom Bieter zu erbringen.
Ist der Nachweis strittig, gilt es als nicht erbracht, es ist dann das vom
Auftraggeber verlangte Fabrikat zu liefern.

6 MaRangaben

Maf3angaben:

Hiermit wird gesondert darauf hingewiesen, dass Alle MaRangaben
zur Fertigung von neuen Bauelementen als ca. Mal3angaben
anzusehen sind um als Kalkulationsgrundlage zu dienen. Samtliche
Malf3e sind vor Fertigungsbeginn vor Ort zu prifen und nachzumessen,
hierflir wurden separate Positionen generiert. Sollte hiervon nicht
gebrauch gemacht werden und bauteile auf Grund Missachtung
dessen falsch gefertigt und somit unbrauchbar angeliefert werden,
geht dies zu Lasten des AN.

Montage Infotransparente (Wegeleitsystem)

7 Haubentransparent / Scheibentransparent
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Haubentransparent hinterleuchtet als Besucher-/Info-Leitsystem

Fir den Innen- und AufRenbereich.

Rahmen aus umlaufendem Aluminium-Hohlkammerprofi | in
Stangenpressverfahren gefertigt nach DIN 755.

Der Rahmen ist als Mehrkammersystem mit zwei internen
langsverlaufenden Aussteifungsprofilen sowie beidseitig nach au3en
offenen Vierkantprofilen, zur Aufnahme der Leuchtenwannen oder
einer Ruckwand auszufuhren.

Nur in der A-Ebene (aussenbereich) ist das umlaufende Vierkantprofil
mit Bohrungen zum kontrollierten Kondenswasserablauf zu versehen.
In allen anderen Ebenen (innerhalb der Station) sind die
Rahmenprofile in komplett geschlossener Bauweise (ohne
Kondenswasserlocher) herzustellen.

Alle Ecken und die Riuckwand mussen verwindungsfrei verschweif3t,
geschliffen und poliert werden.

Die Profile miissen so ausgesteift sein, dass ein Abstand von 1,15 m
zwischen den Halterungen moglich ist.

Profilbreite: 115 mm, Profilstarke: 25 mm, Aluwandstérke: 2 mm

Bei Wandmontage ist die Rickwand aus Alublech, Starke: 2 mm und
wird zur Stabilitat an vier Seiten abgekantet und verschweif3t.

Fir den Einbau von bauseits gestellten Sperrschildern muss parallel
zu der Haubenzarge auf der auf3eren Vierkantkammer des
Hohlkammerprofils der Anbau von Abstandhaltern mdglich sein. Des
Weiteren soll der Bereich der Zugangssperrschilder keinerlei
Beleuchtung enthalten und mittels eines Abschottungsblech zum
restlichen Transparent abgeschottet werden (um ein durchleuchten
der LED-Platine zu verhindern).

Die Befestigungsschrauben fur Wand-, Stiel oder Deckenmontage
durfen den Einbau der Netzgerate, LED's und Anschlussdosen nicht
behindern.

Die gleichméafige Ausleuchtung der Zarge erfolgt von "unten" mittels
LEDs mit optimierten, elliptischen Linsen auf montagefreundlichen
Montageschienen. Durch werkzeugloses Einrasten der LED-Module ist
ein schnelles und einfaches austauschen moglich.

Netzgeréate, Anschlussdosen bis 2,5 mm?2 und Erdungsklemmen sind
seitlich ,schattenfrei“. Anschlussfertig zu montieren und zu verkabeln.
In den Leuchtkasten sind Kabeleinfihrungen flr die Zuleitungen der
LEDs und Sperrschilder gemaf den Anforderungen vor Ort
herzustellen.

Ebenfalls sind die Befestigungspunkte der Flanschplatten der
Deckenabhanger am Leuchtenkorpus vor Ort herzustellen, da im
Bestand verbaute Techniken wie z.B. Liftungskanéle, Unterziige oder
Bestandsinstallationen ggf. berticksichtigt werden mussen.

Die Leuchten sind gegen stérende Staubablagerungen im Inneren,
mittels geeigneten Dichtungen dauerhaft zu schitzen.

Farbe: Innen und Auf3en RAL 9010 pulverbeschichtet oder nach Wahl
des Auftraggebers

Normen: IEC 61347-1-18.3, IEC 61347-1-18.4, IEC 60695-11-5, IEC
60695-11-10, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 62384, IEC
61000-3-2, IEC 61547

Bei Transparenten groRer 2,90m werden diese aus mehreren
Segmenten hergestellt, bedeutet es werden einzelne Leuchtkasten
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hergestellt, welche vor Ort dann kraftschlissig miteinander
verschraubt werden. Die Kabeldurchfiihrungen zwischen den
einzelnen Gehausen sind mit entsprechenden Kabeldurchfihrungen
zu versehen.

Leuchtenhauben :

-Makrolon (3mm, opal)

-Lichtdurchlassigkeit: 30 %

-Gluhdrahttest: IEC60695-2-12, 960°C

-Brandschutzklasse: B2

-Zargentiefe: 50 mm, umlaufend einschlief3lich Eintauchtiefe von 20
mm in den Rahmen, einschliellich Locher fir
Befestigungsschrauben,(In bus M4).

Das Ausbilden der Leuchthauben erfolgt in Warmbiegetechnik oder
mittels entsprechender, umlaufender Verklebung.

-Alle Biegestellen sind vor dem Abkanten 45° einzufrasen

-Die Ecken sind auf Garung zu schneiden und dauerhaft zu verkleben.

-Schattenfreie und gleichmafige Ausleuchtung der Hauben,
hier dient als Richtwert zur Beleuchtungsstérke ca. 500 Cd/mz2 an der
Leuchthaube zu erreichen.

Scheibentransparent hinterleuchtet als Besucher-/Info-Leitsystem , fir
den Auf3enbereich.

Rahmen aus umlaufendem Aluminiumprofil, gefertigt nach DIN 755.
Der Rahmen ist aus mehreren einzelnen Aluprofilen gefertigt und als
einteiliges System verschweil3t. Bestehend aus einem umlaufenden
Alublech mit einem internen, umlaufenden Flachprofil zur versenkten
Montage des umlaufenden Rahmen zur befestigung der Scheibe,
ausgesteift mit einem umlaufenden Aluwinkel zur Versteifung und zum
Anlegen der Leuchtscheibe.

Das Profil ist an den Unterseiten mit Bohrungen zum kontrollierten
Kondenswasserablauf zu versehen.

Alle Ecken und Profile miissen verwindungsfrei verschweif3t,
geschliffen und poliert werden.

Die Profile miissen so ausgesteift sein, dass ein Abstand von bis zu
1,15 m zwischen den Befestigungspunkten mdglich ist, montiert
werden die Scheibentransparente an vorhandenen Gelandern- oder
Gelanderbriustungen.

Profilbreite insgesamt: 175 mm, (Grundprofilbreite 145mm plus
Abgesetzte Flachprofile zur versenkten Aufnahme der Umlaufenden
Haltewinkel der Scheiben) Profilstarke: 25 mm, Aluwandstarke: 2 mm
Die Schilder sind zur beidseitigen Aufnahme von Leuchtscheiben zu
fertigen.

Die Schrauben zum Befestigen des umlaufenden Aluwinkels sind als
Senkkopfschrauben (inbus M4) auszufihren.

Die Befestigungsschrauben dirfen den Einbau der Netzgerate, LED's
und Anschlussdosen nicht behindern.

Die gleichméRige Ausleuchtung der Zarge erfolgt von "oben" mittels
LEDs mit optimierten, elliptischen Linsen auf montagefreundlichen
Montageschienen. Durch werkzeugloses Einrasten der LED-Module ist
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ein schnelles und einfaches austauschen maglich.

Netzgerate, Anschlussdosen bis 2,5 mmz2 und Erdungsklemmen sind
seitlich ,schattenfrei“. Anschlussfertig zu montieren und zu verkabeln.
In den Leuchtkasten sind Kabeleinfihrungen fir die Zuleitungen der
LEDs und Sperrschilder gemaR den Anforderungen vor Ort
herzustellen.

Die Leuchten sind gegen stérende Staubablagerungen im Inneren,
mittels geeigneten, umlaufenden Dichtungen dauerhaft zu schiitzen.
Farbe: Innen und AufRen RAL 9010 pulverbeschichtet oder nach Wahl
des Auftraggebers

Normen: IEC 61347-1-18.3, IEC 61347-1-18.4, IEC 60695-11-5, IEC
60695-11-10, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 62384, IEC
61000-3-2, IEC 61547

Leuchtscheibe:

Die Ausfuhrung der Leuchtscheibe erfolgt als klare Scheibe zum
Bekleben bzw. Beschriften von der Innenseite. Nach Beklebung soll
eine einheitliche Optik zu den Haubentransparenten erreicht werden.

-Makrolon (3mm)

-Lichtdurchlassigkeit: 30 % (nach Beklebung)
-Gluhdrahttest: IEC60695-2-12, 960°C
-Brandschutzklasse: B2

-Schattenfreie und gleichmafRige Ausleuchtung der Scheiben,
hier dient als Richtwert zur Beleuchtungsstérke ca.500 Cd/mz2 an der
Leuchtscheibe zu erreichen.

8 Halterungen

Montage Abhangungen fir Fahrgastinformationssyste me

Fur alle Befestigungen wird eine Mindestfeuerwiderstandskl asse von
F30 gefordert.

Die Mindestquerschnitte der Halter dirfen den statischen
Berechnungen aus Priifbericht Loos Partner vom 05.04.2018 und
03.05.2018 nicht unterschreiten (Siehe Anlage).

Fir die Dubel ist die geforderte Tragkraft und die geforderte
Feuerwiderstandsklasse von mindestens F30 nachzuweisen.

Halter die den Vorgaben nicht entsprechen, sind zu tauschen.

Die Montage erfolgt in den 6ffentlichen Flachen, sowie Uber den
Fahrtreppen und Lauftreppen.

Vor der Montage Uber den Treppen ist die Abschaltung und Sperrung
der Fahr und Lauftreppe mit der Bauleitung abzustimmen.

Die moglichen Montageorte sind vor Ort zu Uberprifen.
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2.1.10

9 Montage Ebene A

Die nachfolgenden Positionen erstrecken sich auf den
Montagebereich:

Ebene A

Im Gebaude werden in den 6ffentlichen Bereichen die kompletten
Infotransparente gegen neue ausgetauscht.

Die Malnahme wird wéhrend dem laufenden Betrieb ausgefihrt,
entsprechend muss die bestehende Anlage in Betrieb bleiben. Der
Austausch der Infotransparente erfolgt in Teilabschnitten sukzessive,
wobei immer die Funktion der Anlage sichergestellt sein muss. Das
Frei- und Zuschalten der Leuchtkasten erfolgt in enger
Zusammenarbeit, durch den AN - Elektro. Erhdhter Aufwand und
zusatzliche Koordinationsleistungen infolge der Abstimmung mit AN -
Elektro, VGF und Bauleitung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Anlagen, die in Betrieb bleiben, sind unmittelbar nach der

Freischaltung der einzelnen Leuchte wieder zuzuschalten, so dass der
ordnungsgemafe Betrieb gewahrleistet ist. Diese MalRnahmen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht separat vergiitet.

Die Montage erfolgt in der Ebene A in den 6ffentlichen Flachen und
Uber den Fahrtreppen und Treppen als Wandmontage fiir die
Haubentransparente und als Montage auf vorhandenen Geléndern bei
den Scheibentransparenten.

Vor der Montage Uber den Treppen ist die Abschaltung und Sperrung
der Fahr und Lauftreppe mit der Bauleitung abzustimmen.
Montagehohe: 3,00 - 5,00 m

Bestandsaufnahme N Einzelpreis [EUR]
Infotransparente USt. [%] Menge Einheit

19% 7,00 St pro 1,00 St

Bestandsaufnahme der bestehenden

Infotransparente mit Abhanger vor Ort,

auf Basis der Ausfiihrungsplane zur Festlegung der
Montagepunkte in Abstimmung mit der Bauleitung unter
Berucksichtigung den drtlichen Gewgebenheiten.
Prufen samtlicher MaR3e, vor Ort.
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2.1.20 Zulageposition, fir Montage in L Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nacr?ta?beit 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 7,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stuck in Euro.
2.1.30 Haubentransparent AO_TRA_A 001 . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
(477/3500) P - - = USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro1,00St e,

Haubentransparent als Besucher-/Info-Leitsystem

Betriebsfertig bestlicken und montieren.

Vorderseite: Haube
Riickseite: ALU

Breite: 3500 mm
Hohe: 477 mm
Tiefe: 145 mm

AnschluR3leistung:ca.50 Watt

Auf Grund der GréRe muss das Schild segmentiert werden, hier die
Teilbreiten:

- Teil 1 =1700 mm

- Teil 2 =1800 mm

LED-Module fur Lichtwerbung und Leuchtschriften Beleuchtung von
doppelseitigen Leuchtkasten

Osram Box LED Side Plus fur den dauerhaften Einsatz im Auf3en- und
Innenbereich BX-M-PL 865:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Nennspannung 24V DC

-Nennleistung pro Modul 3W (12 LED)

-Farbtemperatur 6500 K / Index Ra 80

-Lichtfarbe weif3

-Lichtstrom pro Modul 318,75 Im

-Lebensdauer 50000 h

-einschlie3lich Montageprofil
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Teilschild 1:

Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:
Teilschild 2:

Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:
-Schutzart IP 66/ IP 68

-Schutzklasse 11

-Lebensdauer 50000 h

-Einschliel3lich Anschlussdose (pro Teilschild) und Kabelverbinder IP

54

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Elektriker anschliel3en

und in Betrieb nehmen.
Fabrikatsabfrage LED-Modulen

Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:'....."
[#TB61-Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:#]

Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:'.....

[#TB62-Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:#]

2.1.40

Zulageposition, fir Montage in

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis flir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.50 Scheibentransparent . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
AO_TRA_A_002, 005, 007 (300/1100) YSt [%] ~Menge  Einheit
19% 3,00 St pro1,00St e,

Scheibentransparent als Besucher-/Info-Leitsystem
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Betriebsfertig bestiicken und montieren,

Vorderseite: Scheibe
Ruckseite: Scheibe
Breite: 1100 mm
Hohe: 300 mm
Tiefe: 175 mm

Anschluf3leistung:ca.20 Watt

LED-Module fir Lichtwerbung und Leuchtschriften Beleuchtung von
doppelseitigen Leuchtkasten

Osram Box LED Side Plus fur den dauerhaften Einsatz im Auf3en- und
Innenbereich BX-M-PL 865:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Nennspannung 24V DC

-Nennleistung pro Modul 3W (12 LED)

-Farbtemperatur 6500 K / Index Ra 80

-Lichtfarbe weil3

-Lichtstrom pro Modul 318,75 Im

-Lebensdauer 50000 h

-einschlie3lich Montageprofil

Spannungsversorgung Osram OT 20/220-240V/24P:
-Schutzart IP 66/ IP 68

-Schutzklasse Il

-Lebensdauer 50000 h

-Einschlief3lich Anschlussdose und Kabelverbinder IP 54

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Elektriker anschliel3en
und in Betrieb nehmen.

Fabrikatsabfrage LED-Modulen

Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:'.....'vom Bieter auszufillen
[#TB61-Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:#]

Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:'.....'vom Bieter
auszufillen
[#TB62-Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:#]
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2.1.60

Zulageposition, fir Montage in Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 St pro1,00St
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stuck in Euro.
2.1.70  Haubentransparent AO_TRA_A 003 N Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
(477/6000) P - - - USt. [%] Menge Einheit P [ ] p [ ]
19% 1,00 St pro1,00St e

Haubentransparent als Besucher-/Info-Leitsystem

Betriebsfertig bestiicken und montieren.

Vorderseite: Haube
Ruckseite: ALU

Breite: 6000 mm
Hohe: 477 mm
Tiefe: 145 mm

Anschluf3leistung:ca.81 Watt

Auf Grund der GréRe muss das Schild segmentiert werden, hier die
Teilbreiten:

- Teil 1 = 1800 mm

- Teil 2 =1800 mm

- Teil 3 =2400 mm

LED-Module fir Lichtwerbung und Leuchtschriften Beleuchtung von
doppelseitigen Leuchtkasten

Osram Box LED Side Plus fur den dauerhaften Einsatz im Aufen- und
Innenbereich BX-M-PL 865:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Nennspannung 24V DC

-Nennleistung pro Modul 3W (12 LED)

-Farbtemperatur 6500 K / Index Ra 80

-Lichtfarbe weil3

-Lichtstrom pro Modul 318,75 Im

-Lebensdauer 50000 h

-einschlie3lich Montageprofil

Teilschild 1:
Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:
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Teilschild 2:
Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:
Teilschild 3:
Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:

-Schutzart IP 66/ IP 68
-Schutzklasse Il
-Lebensdauer 50000 h

-Einschliel3lich Anschlussdose (pro Teilschild) und Kabelverbinder IP

54

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Elektriker anschliel3en

und in Betrieb nehmen.
Fabrikatsabfrage LED-Modulen

Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:'....."
[#TB61-Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:#]

Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:'....."

[#TB62-Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:#]

2.1.80

Zulageposition, fir Montage in

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.90 Haubentransparent AO_TRA_A 004 . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
(477/4000) P - - = USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro1,00St e,

Haubentransparent als Besucher-/Info-Leitsystem

Leistungsverzeichnis - 21/70

202



Betriebsfertig bestiicken und montieren.

Vorderseite: Haube
Ruckseite: ALU

Breite: 4000 mm
Hohe: 477 mm
Tiefe: 145 mm

Anschluf3leistung:ca.52 Watt

Auf Grund der GréRe muss das Schild segmentiert werden, hier die
Teilbreiten:

- Teil 1 = 1800 mm

- Teil 2 =2200 mm

LED-Module fir Lichtwerbung und Leuchtschriften Beleuchtung von
doppelseitigen Leuchtkasten

Osram Box LED Side Plus fur den dauerhaften Einsatz im Auf3en- und
Innenbereich BX-M-PL 865:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Nennspannung 24V DC

-Nennleistung pro Modul 3W (12 LED)

-Farbtemperatur 6500 K / Index Ra 80

-Lichtfarbe weil3

-Lichtstrom pro Modul 318,75 Im

-Lebensdauer 50000 h

-einschlie3lich Montageprofil

Teilschild 1:

Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:

Teilschild 2:

Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Schutzklasse 11

-Lebensdauer 50000 h

-Einschliel3lich Anschlussdose (pro Teilschild) und Kabelverbinder IP
54

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Elektriker anschliel3en
und in Betrieb nehmen.

Fabrikatsabfrage LED-Modulen

Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:'....."
[#TB61-Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:#]
Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:'....."
[#TB62-Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:#]
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2.1.100 Zulageposition, fur Montage in L Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nacr?ta?beit 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stuck in Euro.
2.1.110 Haubentransparent AO_TRA_A 006 Lo Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
(477/3400) P - - = USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro1,00St e,

Haubentransparent als Besucher-/Info-Leitsystem

Betriebsfertig bestlicken und montieren.

Vorderseite: Haube
Riickseite: ALU

Breite: 3400 mm
Hohe: 477 mm
Tiefe: 145 mm

AnschluR3leistung:ca.50 Watt

Auf Grund der GréRe muss das Schild segmentiert werden, hier die
Teilbreiten:

- Teil 1 =1700 mm

- Teil 2=1700 mm

LED-Module fur Lichtwerbung und Leuchtschriften Beleuchtung von
doppelseitigen Leuchtkasten

Osram Box LED Side Plus fur den dauerhaften Einsatz im Auf3en- und
Innenbereich BX-M-PL 865:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Nennspannung 24V DC

-Nennleistung pro Modul 3W (12 LED)

-Farbtemperatur 6500 K / Index Ra 80

-Lichtfarbe weif3

-Lichtstrom pro Modul 318,75 Im

-Lebensdauer 50000 h

-einschlie3lich Montageprofil
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Teilschild 1:

Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:
Teilschild 2:

Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:
-Schutzart IP 66/ IP 68

-Schutzklasse 11

-Lebensdauer 50000 h

-Einschliel3lich Anschlussdose (pro Teilschild) und Kabelverbinder IP

54

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Elektriker anschliel3en

und in Betrieb nehmen.
Fabrikatsabfrage LED-Modulen

Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:'....."
[#TB61-Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:#]

Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:'....."

[#TB62-Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:#]

2.1.120

Zulageposition, fir Montage in

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis flir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.130 Makrolonscheibe AO_TRA_A_008 Lo Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
(395/1225) - - = USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro1,00St e,

Makrolonscheibe als Besucher-/Info-Leitsystem
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Fir den Innen- und AufRenbereich
In vorhandenen Lichtkasten tber Aufzugstiren einbauen. Der Einbau

erfolgt Gber den Aufzugsschacht gemeinsam mit dem Aufzugfihrer der

VGF.

Die vorhandene Beleuchtung bleibt bestehen und ist nicht Bestandteil
dieser MalRnahme.

Leuchtenscheibe bestehend aus:

-Makrolon

-Lichtdurchlassigkeit: 30 %

-Dicke: 3 mm

-Gluhdrahttest: IEC60695-2-12, 960°C

-Brandschutzklasse: B2

Betriebsfertig bestiicken und montieren,

Vorderseite: Makrolonscheibe

Breite: 1225 mm

Hoéhe: 395 mm

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Aufzugsfihrer /
Elektriker anschlieRen und in Betrieb nehmen.

2.1.140 ﬁl;lgﬁtgeggil;uon, fur Montage in USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis flr Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.150 Montagefii3e als Hohlprofil Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 6,00 St

quadratisch bis 0,3 m

MontagefuRe als Hohlprofil quadratisch fur das Aufstandern der v.g.
Scheibentransparente auf den bauseits vorhandenen Geléandern.
Bestehend aus Montageflansch oben und unten bis 100x100 mm (je
nach Art des Gelénders, Maf3e sind vor Ort zu nehmen) und
Vierkantrohr >30x30 mm. Die exakte Montagethe wird vor Ort fest

pro 1,00 St
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gelegt..

Typ: Sonderkonstruktion

Stahlgite mind. S235

schwarz lackiert.

Vierkant Stahl, > 30x30x3 mm

Flansche bis 100x100x8 mm

Dubel: Fischer FAZ 1l 8/10/R30 oder gleichwertig

Flansch Leuchte 100x100x8 mm fir Schraubbefestigungen M8
Belastung > 50kg

schwarz lackiert.

Inkl. Zubehor wie z.B. Flanschplatten und Befestigungsmaterial (Dubel
und Schrauben), etc.,

liefern und montieren.

Lange: bis 0,3 m.

2.1.160 Zulageposition, fur Montage in — Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nacf?ta?beit 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 6,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis flir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.170 Wetter- und Taubenschutzblech USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

% 1700 Mm@ e,
19% 17,00 m oo 100
Wetter- und Taubenschutzblech fur v.g. Haubentransparente
Als Z-Profil fur Wandmontage zweimal 45° abgekantet und mit
Dichtfuge an der Wandkante einschlief3lich Silikonabdichtung und
Umschlag an der Abtropfkanteund Wandanschluss.

Die Montage hat so zu erfolgen, dass sich die Abtropfkante etwa 2 cm
vor der Transparentenfront befindet um ein Abtropfen ohne Kontakt
zum Leuchtschild zu gewahrleisten.

Typ: Sonderkonstruktion

-Material: ALU-Blech 3 mm
-Kantenlange: 50 mm Wand-Profil und 10 mm Umschlag mit Dichtfuge
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-Kantenlange: 220 mm Schrage

-Kantenlange: 30 mm und 15 mm Umschlag Abtropfkante
-Gesamtbreite: 325mm

-Farbe: RAL 9010 pulverbeschichtet oder nach Wahl des
Auftraggebers

Inkl. Abstandhalter, Wandabdichtung, Befestigungsmaterial (Dubel
und Schrauben), etc., liefern und oberhalb der Scheibentransparente
in Teillangen analog zu den Leuchtkasten montieren, somit sind die
Bleche bis zu einer Einzellange von 2,9m in einem Stlick zu Fertigen.
Die StoRe (Ubergéange) sind mit entsprechenden Laschen miteinander
zu verschrauben (um die Ubergéange mdglichst homogen zu halten).

2.1.180

Zulageposition, fir Montage in

L Einzelpreis [EUR
Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit P [ ]

19% 17,00 m pro 1,00 m

Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Meter in Euro.

Gesamtpreis [EUR]

10 Montage Ebene B

Die nachfolgenden Positionen erstrecken sich auf den
Montagebereich:

Ebene B

Im Geb&aude werden in den 6ffentlichen Bereichen die kompletten
Infotransparente gegen neue ausgetauscht.

Die Maflinahme wird wahrend dem laufenden Betrieb ausgefihrt,
entsprechend muss die bestehende Anlage in Betrieb bleiben. Der
Austausch derinfotransparente erfolgt in Teilabschnitten sukzessive,
wobei immer die Funktion der Anlage sichergestellt sein muss. Das
Frei- und Zuschalten der Leuchtk&sten erfolgt in enger
Zusammenarbeit, durch den AN - Elektro. Erhdhter Aufwand und
zusatzliche Koordinationsleistungen infolge der Abstimmung mit AN -
Elektro, VGF und Bauleitung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
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Die Anlagen, die in Betrieb bleiben, sind unmittelbar nach der

Freischaltung der einzelnen Leuchte wieder zuzuschalten, so dass der
ordnungsgemaéalle Betrieb gewahrleistet ist. Diese MalRnahmen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

Die Montage erfolgt in der Ebene B in den 6ffentlichen Flachen als
abgehangte Montage mit entsprechenden Haltern von der Rohdecke

und Uber den Fahrtreppen und Treppen als Wandmontage.

Vor der Montage Uber den Treppen ist die Abschaltung und Sperrung

der Fahr und Lauftreppe mit der Bauleitung abzustimmen.
Montagehéhe: 3,50 - 5,00 m

2.1.190 Bestandsaufnahme N Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Infotransparente USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 St pro1,00St e
Bestandsaufnahme der bestehenden
Infotransparente mit Abhanger vor Ort,
auf Basis der Ausfiihrungsplane zur Festlegung der
Montagepunkte in Abstimmung mit der Bauleitung unter
Berucksichtigung den drtlichen Gewgebenheiten.
Prufen samtlicher MaR3e, vor Ort.
2.1.200 Zulageposition, fur Montage in N Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nacr?ta[r)beit 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 3,00 St pro1,00St e

Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
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2.1.210

Haubentransparent AO_TRA_B_010

. Einzelpreis [EUR
(300/5670) USt. [%] Menge Einheit p [ ]

19% 1,00 St pro 1,00 St

Haubentransparent als Besucher-/Info-Leitsystem

Betriebsfertig bestiicken und montieren.

Vorderseite: Haube
Ruckseite: Haube
Breite: 5670 mm
Hohe: 300 mm
Tiefe: 175 mm

Anschluf3leistung:ca.74 Watt

Auf Grund der GréRe muss das Schild segmentiert werden, hier die
Teilbreiten:

- Teil 1 = 2800 mm

- Teil 2=2870 mm

LED-Module fir Lichtwerbung und Leuchtschriften Beleuchtung von
doppelseitigen Leuchtkasten

Osram Box LED Side Plus fur den dauerhaften Einsatz im Auf3en- und
Innenbereich BX-M-PL 865:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Nennspannung 24V DC

-Nennleistung pro Modul 3W (12 LED)

-Farbtemperatur 6500 K / Index Ra 80

-Lichtfarbe weil3

-Lichtstrom pro Modul 318,75 Im

-Lebensdauer 50000 h

-einschlie3lich Montageprofil

Teilschild 1:
Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:
Teilschild 2:
Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Schutzklasse Il

-Lebensdauer 50000 h

-Einschliel3lich Anschlussdose (pro Teilschild) und Kabelverbinder IP
54

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Elektriker anschliel3en
und in Betrieb nehmen.

Fabrikatsabfrage LED-Modulen
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Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:'....."
[#TB61-Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:#]
Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:'....."
[#TB62-Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:#]

2.1.220

Zulageposition, fir Montage in Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis flr Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.230 Haubentransparent AO_TRA_B 011 Lo Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
(300/3750) P - - = USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro1,00St e,

Haubentransparent als Besucher-/Info-Leitsystem

Betriebsfertig bestlicken und montieren.

Vorderseite: Haube
Riickseite: Haube
Breite: 3750 mm
Hohe: 300 mm
Tiefe: 175 mm

Anschluf3leistung:ca.53 Watt

Auf Grund der GréRRe muss das Schild segmentiert werden, hier die
Teilbreiten:

- Teil 1 = 2250 mm

- Teil 2 =1500 mm

LED-Module fur Lichtwerbung und Leuchtschriften Beleuchtung von

doppelseitigen Leuchtkéasten
Osram Box LED Side Plus fiir den dauerhaften Einsatz im Aufen- und
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Innenbereich BX-M-PL 865:
-Schutzart IP 66/ IP 68
-Nennspannung 24V DC
-Nennleistung pro Modul 3W (12 LED)
-Farbtemperatur 6500 K / Index Ra 80
-Lichtfarbe weil3

-Lichtstrom pro Modul 318,75 Im
-Lebensdauer 50000 h

-einschlie3lich Montageprofil

Teilschild 1:
Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:
Teilschild 2:
Spannungsversorgung Osram OT 20/220-240V/24P:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Schutzklasse I

-Lebensdauer 50000 h

-Einschliel3lich Anschlussdose (pro Teilschild) und Kabelverbinder IP
54

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Elektriker anschliel3en
und in Betrieb nehmen.

Fabrikatsabfrage LED-Modulen

Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:'....."
[#TB61-Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:#]
Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:'.....'
[#TB62-Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:#]

2.1.240

Zulagepositon, i Montage in USt (%] Menge Einhet

19% 1,00 St

Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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2.1.250

Haubentransparent AO_TRA_B_012

. . Einzelpreis [EUR
(300/4800) USt. [%] Menge Einheit P [ ]

19% 1,00 St pro 1,00 St

Haubentransparent als Besucher-/Info-Leitsystem

Betriebsfertig bestiicken und montieren.

Vorderseite: Haube
Ruckseite: Haube
Breite: 4800 mm
Hohe: 300 mm
Tiefe: 175 mm

Anschluf3leistung:ca.75 Watt

Auf Grund der GréRe muss das Schild segmentiert werden, hier die
Teilbreiten:

- Teil 1 =950 mm

- Teil 2 =2900 mm

- Teil 3 =950 mm

LED-Module fir Lichtwerbung und Leuchtschriften Beleuchtung von
doppelseitigen Leuchtkasten

Osram Box LED Side Plus fur den dauerhaften Einsatz im Auf3en- und
Innenbereich BX-M-PL 865:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Nennspannung 24V DC

-Nennleistung pro Modul 3W (12 LED)

-Farbtemperatur 6500 K / Index Ra 80

-Lichtfarbe weif3

-Lichtstrom pro Modul 318,75 Im

-Lebensdauer 50000 h

-einschlie3lich Montageprofil

Teilschild 1:
Spannungsversorgung Osram OT 20/220-240V/24P:
Teilschild 2:
Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:
Teilschild 3:
Spannungsversorgung Osram OT 20/220-240V/24P:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Schutzklasse Il

-Lebensdauer 50000 h

-Einschliel3lich Anschlussdose (pro Teilschild) und Kabelverbinder IP
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54

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Elektriker anschliel3en
und in Betrieb nehmen.

Fabrikatsabfrage LED-Modulen

Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:'....."
[#TB61-Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:#]
Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:'.....'
[#TB62-Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:#]

2.1.260

Zulageposition, fir Montage in Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.270 Deckenabhéanger als Hohlprofil Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

quadratisch bis 0,65 m USt. [%] Menge Einheit

19% 18,00 St pro 1,00 St

Deckenabhénger als Hohlprofil quadratisch fir Abhangung der v.g.
Haubentransparente. Bestehend aus Decken- und Montageflansch bis
100x100 mm und zwei Vierkantrohr >30x30 mm zur Héhenverstellung
ineinander verschiebbar. Die beiden Rohre sind mit einer
durchgehenden Schraube zu fixieren.

Typ: Sonderkonstruktion

Stahlgite mind. S235

schwarz lackiert.

Vierkant Stahl, > 30x30x3 mm

Flansch Decke 100x100x8 mm

Dubel: Fischer FAZ Il 8/10/R30 oder gleichwertig
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Flansch Leuchte 100x100x8 mm fir Schraubbefestigungen M8
Belastung > 50kg

schwarz lackiert.

Inkl. Zubehor wie z.B. durchgehende Feststellschraube,
Flanschplatten und Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben), etc.,
liefern und montieren.

Lange: bis 0,65 m.

2.1.280

Zulageposition, fir Montage in Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 18,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.290 Verkleidungsblech USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 2 e
19% 1,00 m pro1,00m2 e

Verkleidungsblech zum Verkleiden von entstehenden Luftspalten oder
Zwickel.

Das Blech ist vor Ort, gemaR der Bausituation aufzumessen und
entsprechend zu formen und ggf. abzukanten.

Zur Montage sind Haltewinkel zu verwenden, welche aufgenietet oder
verschraubt werden um das eigentliche Verkleidungsblech zu tragen.
Diese Hilfskonstruktion ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergutet.

Die Montage des eigentlichen Blechs erfolgt ebenfalls als Niet oder
Schraub-Montage.

Typ: Sonderkonstruktion

-Material: ALU-Blech 3 mm

-Farbe: RAL 9010 pulverbeschichtet oder nach Wahl des
Auftraggebers

Leistungsverzeichnis - 34/70

215



Inkl. Montagehilfskonstruktion, Schrauben, Nieten, Abstandhalter,
Befestigungsmaterial etc.

Liefern und montieren.

2.1.300

Zulagepositon, i Montage in UStL D] Menge Einhet

19% 1,00 m?

Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Meter in Euro.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m?

Gesamtpreis [EUR]

11 Montage Ebene C

Die nachfolgenden Positionen erstrecken sich auf den
Montagebereich:

Ebene C

Im Geb&aude werden in den 6ffentlichen Bereichen die kompletten
Infotransparente gegen neue ausgetauscht.

Die Maflinahme wird wahrend dem laufenden Betrieb ausgefihrt,
entsprechend muss die bestehende Anlage in Betrieb bleiben. Der
Austausch derInfotransparente erfolgt in Teilabschnitten sukzessive,
wobei immer die Funktion der Anlage sichergestellt sein muss. Das
Frei- und Zuschalten der Leuchtk&sten erfolgt in enger
Zusammenarbeit, durch den AN - Elektro. Erhdhter Aufwand und
zusatzliche Koordinationsleistungen infolge der Abstimmung mit AN -
Elektro, VGF und Bauleitung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Anlagen, die in Betrieb bleiben, sind unmittelbar nach der

Freischaltung der einzelnen Leuchte wieder zuzuschalten, so dass der
ordnungsgemaéalle Betrieb gewahrleistet ist. Diese Mal3nahmen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

Die Montage erfolgt in der Ebene C in den 6ffentlichen Flachen als
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abgehangte Montage mit entsprechenden Haltern von der Rohdecke

und Uber den Fahrtreppen und Treppen als Wandmontage.

Vor der Montage Uber den Treppen ist die Abschaltung und Sperrung

der Fahr und Lauftreppe mit der Bauleitung abzustimmen.
Montagehéhe: 3,50 - 5,00 m

2.1.310 Bestandsaufnahme . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Infotransparente USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 6,00 St pro1,00St e
Bestandsaufnahme der bestehenden
Infotransparente mit Abhanger vor Ort,
auf Basis der Ausfiihrungsplane zur Festlegung der
Montagepunkte in Abstimmung mit der Bauleitung unter
Berucksichtigung den drtlichen Gewgebenheiten.
Prufen samtlicher Mal3e, vor Ort.
2.1.320 ﬁl;llgrg]gtgpr)ggilttlon, fur Montage in USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 6,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.330 Haubentransparent L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
AO_TRA_C_019, 024 (300/4935) USt [%] Menge Einheit
19% 2,00 St pro1,00St e

Haubentransparent als Besucher-/Info-Leitsystem
Betriebsfertig bestiicken und montieren.

Vorderseite: Haube
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Ruckseite: Haube

Breite: 4935 mm
Hohe: 300 mm
Tiefe: 175 mm

Anschluf3leistung:ca.65 Watt

Auf Grund der GréRe muss das Schild segmentiert werden, hier die
Teilbreiten:

- Teil 1 = 2345 mm

- Teil 2 =2590 mm

LED-Module fir Lichtwerbung und Leuchtschriften Beleuchtung von
doppelseitigen Leuchtkasten

Osram Box LED Side Plus fur den dauerhaften Einsatz im Auf3en- und
Innenbereich BX-M-PL 865:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Nennspannung 24V DC

-Nennleistung pro Modul 3W (12 LED)

-Farbtemperatur 6500 K / Index Ra 80

-Lichtfarbe weil3

-Lichtstrom pro Modul 318,75 Im

-Lebensdauer 50000 h

-einschlie3lich Montageprofil

Teilschild 1:

Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:

Teilschild 2:

Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:

-Schutzart IP 66/ IP 68

-Schutzklasse 11

-Lebensdauer 50000 h

-Einschliel3lich Anschlussdose (pro Teilschild) und Kabelverbinder IP
54

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Elektriker anschliel3en
und in Betrieb nehmen.

Fabrikatsabfrage LED-Modulen

Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:'....."
[#TB61-Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:#]
Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:'.....'
[#TB62-Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:#]
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2.1.340

Zulageposition, fur Montage in

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stuck in Euro.
2.1.350 Haubentransparent . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
AO_TRA_C_020, 021, 022 (450/3835) USt. [%] ~Menge  Einheit
19% 3,00 St pro1,00St e,

Haubentransparent als Besucher-/Info-Leitsystem

Betriebsfertig bestlicken und montieren.

Vorderseite: Haube
Riickseite: Haube
Breite: 3835 mm
Hohe: 450 mm
Tiefe: 175 mm

AnschluR3leistung:ca.56 Watt

Auf Grund der GréRe muss das Schild segmentiert werden, hier die

Teilbreiten:
-Teil 1 =2235 mm
- Teil 2 =1600 mm

LED-Module fur Lichtwerbung und Leuchtschriften Beleuchtung von

doppelseitigen Leuchtkasten

Osram Box LED Side Plus fur den dauerhaften Einsatz im AufRen- und

Innenbereich BX-M-PL 865:
-Schutzart IP 66/ IP 68
-Nennspannung 24V DC
-Nennleistung pro Modul 3W (12 LED)
-Farbtemperatur 6500 K / Index Ra 80
-Lichtfarbe weil3

-Lichtstrom pro Modul 318,75 Im
-Lebensdauer 50000 h

-einschlie3lich Montageprofil
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Teilschild 1:

Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:
Teilschild 2:

Spannungsversorgung Osram OT 40/220-240V/24P:
-Schutzart IP 66/ IP 68

-Schutzklasse 11

-Lebensdauer 50000 h

-Einschliel3lich Anschlussdose (pro Teilschild) und Kabelverbinder IP

54

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Elektriker anschliel3en

und in Betrieb nehmen.
Fabrikatsabfrage LED-Modulen

Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:'....."
[#TB61-Angebotenes Fabrikat/Typ LED-Module:#]

Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:'....."

[#TB62-Angebotenes Fabrikat/Typ Spannungsversorgung 24V:#]

2.1.360

Zulageposition, fir Montage in

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis flir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.370 gglg/glgg)scheme AO_TRA_C_023 USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro1,00St e,

Makrolonscheibe als Besucher-/Info-Leitsystem
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Fir den Innen- und AufRenbereich
In vorhandenen Lichtkasten tber Aufzugstiren einbauen. Der Einbau

erfolgt Gber den Aufzugsschacht gemeinsam mit dem Aufzugfihrer der

VGF.

Die vorhandene Beleuchtung bleibt bestehen und ist nicht Bestandteil
dieser MalRnahme.

Leuchtenscheibe bestehend aus:

-Makrolon

-Lichtdurchlassigkeit: 30 %

-Dicke: 3 mm

-Gluhdrahttest: IEC60695-2-12, 960°C

-Brandschutzklasse: B2

Betriebsfertig bestiicken und montieren,

Vorderseite: Makrolonscheibe

Breite: 1225 mm

Hoéhe: 395 mm

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben),
etc., liefern, montieren und gemeinsam mit dem Aufzugsfihrer /
Elektriker anschlieRen und in Betrieb nehmen.

2.1.380 Zulageposition, fur Montage in — Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nacf?ta?beit 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis flr Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.390 Deckenabhéanger als Hohlprofil Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 27,00 St

quadratisch bis 0,65 m

Deckenabhénger als Hohlprofil quadratisch fir Abhéangung der v.g.
Haubentransparente. Bestehend aus Decken- und Montageflansch bis
100x100 mm und zwei Vierkantrohr >30x30 mm zur Héhenverstellung
ineinander verschiebbar. Die beiden Rohre sind mit einer
durchgehenden Schraube zu fixieren.

pro 1,00 St
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Typ: Sonderkonstruktion

Stahlgite mind. S235

schwarz lackiert.

Vierkant Stahl, > 30x30x3 mm

Flansch Decke 100x100x8 mm

Dubel: Fischer FAZ 1l 8/10/R30 oder gleichwertig

Flansch Leuchte 100x100x8 mm fir Schraubbefestigungen M8
Belastung > 50kg

schwarz lackiert.

Inkl. Zubehor wie z.B. durchgehende Feststellschraube,
Flanschplatten und Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben), etc.,
liefern und montieren.

Lange: bis 0,65 m.

2.1.400 ﬁl;lgﬁtgeggil;uon, fur Montage in USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 27,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.410 Deckenabhéanger als Hohlprofil Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St

quadratisch bis 1,2 m

Deckenabhénger als Hohlprofil quadratisch fir Abhéangung der v.g.
Haubentransparente. Bestehend aus Decken- und Montageflansch bis
100x100 mm und zwei Vierkantrohr >30x30 mm zur Héhenverstellung
ineinander verschiebbar. Die beiden Rohre sind mit einer
durchgehenden Schraube zu fixieren.

Typ: Sonderkonstruktion

Stahlgite mind. S235

schwarz lackiert.

Vierkant Stahl, > 30x30x3 mm

Flansch Decke 100x100x8 mm

Dubel: Fischer FAZ Il 8/10/R30 oder gleichwertig

Flansch Leuchte 100x100x8 mm fur Schraubbefestigungen M8

pro 1,00 St
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Belastung > 50kg

schwarz lackiert.

Inkl. Zubehor wie z.B. durchgehende Feststellschraube,
Flanschplatten und Befestigungsmaterial (Dibel und Schrauben), etc.,
liefern und montieren.

Lange: bis 1,20 m.

2.1.420

Zulageposition, fir Montage in Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.430 Deckenabhéanger als Hohlprofil Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

quadratisch bis 1,8 m USt [%] Menge Einheit

19% 1,00 St pro 1,00 St

Deckenabhénger als Hohlprofil quadratisch fir Abhangung der v.g.
Haubentransparente. Bestehend aus Decken- und Montageflansch bis
100x100 mm und zwei Vierkantrohr >30x30 mm zur Héhenverstellung
ineinander verschiebbar. Die beiden Rohre sind mit einer
durchgehenden Schraube zu fixieren.

Typ: Sonderkonstruktion

Stahlgite mind. S235

schwarz lackiert.

Vierkant Stahl, > 30x30x3 mm

Flansch Decke 100x100x8 mm

Dubel: Fischer FAZ Il 8/10/R30 oder gleichwertig

Flansch Leuchte 100x100x8 mm fur Schraubbefestigungen M8
Belastung > 50kg

schwarz lackiert.

Inkl. Zubehor wie z.B. durchgehende Feststellschraube,
Flanschplatten und Befestigungsmaterial (Dubel und Schrauben), etc.,
liefern und montieren.

Lange: bis 1,80 m.
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2.1.440

Zulageposition, fir Montage in

. Einzelpreis [EUR
Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit P [ ]

19% 1,00 St pro 1,00 St

Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.

Gesamtpreis [EUR]

2.1.450

Verkleidungsblech USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

0 2 e
19% 1,00 m oro 300 e
Verkleidungsblech zum Verkleiden von entstehenden Luftspalten oder
Zwickel.

Das Blech ist vor Ort, gemaR der Bausituation aufzumessen und
entsprechend zu formen und ggf. abzukanten.

Zur Montage sind Haltewinkel zu verwenden, welche aufgenietet oder
verschraubt werden um das eigentliche Verkleidungsblech zu tragen.
Diese Hilfskonstruktion ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergutet.

Die Montage des eigentlichen Blechs erfolgt ebenfalls als Niet oder
Schraub-Montage.

Typ: Sonderkonstruktion

-Material: ALU-Blech 3 mm

-Farbe: RAL 9010 pulverbeschichtet oder nach Wahl des
Auftraggebers

Inkl. Montagehilfskonstruktion, Schrauben, Nieten, Abstandhalter,
Befestigungsmaterial etc.

Liefern und montieren.
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2.1.460 Zulageposition, fir Montage in

. . Einzelpreis [EUR
Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit P [ ]

19% 1,00 m?2 pro 1,00 m2

Zulageposition, Mehrpreis fir Demontage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Meter in Euro.

Gesamtpreis [EUR]

12 Muster

Bemusterung von Haubentransparent

Vor Freigabe der Montageplanung und Detailzeichnungen sind
folgende Muster zu erstellen. Die nachfolgend aufgefiihrten Positionen
beschreiben die Mehrkosten fiir die Montage der Muster von
Haubentransparente als Besucher-/Info-Leitsystem einschlieRlich der
Deckenhalter im Bereich der vorgesehen Verkehrsflachen. Die Muster
sind entsprechend den vorgegebenen LV Positionen, einschlie3lich
Beschriftung der Makrolonhauben, sowie die kompletten E-Anschlisse
und Inbetriebnahmen auszufihren. Die Muster sind nach der Freigabe
behutsam zu demontieren und bis zur endgultigen Montage
einzulagern.

Dauer der Bemusterung ca. 2 Wochen.

Bemusterung von Scheibentransparent

Vor Freigabe der Montageplanung und Detailzeichnungen sind
folgende Muster zu erstellen. Die nachfolgend aufgefihrten Positionen
beschreiben die Mehrkosten fiir die Montage der Muster von
Scheibentransparente als Besucher-/Info-Leitsystem einschlieflich der
Halterungen im Bereich der vorgesehen Verkehrsflachen. Die Muster
sind entsprechend den vorgegebenen LV Positionen, einschlie3lich
Beschriftung der Makrolonscheiben, sowie die kompletten
E-Anschlusse und Inbetriebnahmen auszufiihren. Die Muster sind
nach der Freigabe behutsam zu demontieren und bis zur endgiltigen
Montage einzulagern.

Dauer der Bemusterung ca. 2 Wochen.
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2.1.470

Mehrkosten fur Muster

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

AO TRA A 001 USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro1,00St
Mehrkosten fir die Montage von Haubentransparent
Muster einschlie3lich Beschriftung wie in den nachfolgenden
Positionen beschrieben, liefern und betriebsfertig montieren.
Haubentransparente wie:
AO_TRA_A_001
Beschriften der Makrolonhauben:
2.1.480 ﬁlgggtgﬁ)g:;ttlon, fir Montage in USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stick in Euro.
2.1.490 MT(_-:‘SK(o;t%%fZUr Muster AO USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St Pro1,00St s

Mehrkosten fur die Montage von Scheibentransparent.
Muster einschlie3lich Beschriftung wie in den nachfolgenden
Positionen beschrieben, liefern und betriebsfertig montieren.
Scheibentransparente wie:

AO_TRA_A_002

Beschriften der Makrolonscheiben:
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2.1.500

Zulageposition, fur Montage in

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro1,00St
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stuck in Euro.
2.1.510 Umbau und Austausch von USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Bauteilen
19% 2,00 St pro1,00St e
Umbau und Austausch als Alternativen von Bauteilen (wie LEDs,
Sperrschilder oder Befestigungen) fir optische, mechanische oder
lichttechnischen Varianten der vorgenannten Positionen.
2.1.520 Zulageposition, fur Montage in S Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nack?ta[r)beit 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 2,00 St pro1,00St e
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stuck in Euro.
2.2 Beschriftung Transparente EUR ...

13 Beschriftung

Makrolonhauben

Beschriftung der hinterleuchteten Makrolonhauben in
Schneideplott-Technik mit Schutzfolie nach vorgegebenen Grafiken
und Farben.

In:
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-Schneidetechnik

Zuschneiden von Formen und Buchstaben mittels digital gesteuerten
Schneideplottern:

Auf transluzente PVC-Folie/Hochleistungsfo lie mit Klebestoff auf
Acrylbasis.

Die Folie muss langfristig und farbintensiv fir Innen- und
AulRenbereiche geeignet sein.

Mindesthaltbarkeit, alle Farben 7 Jahre
Temperaturbestandigkeit, -50°C bis +110°C

transluzente PVC-Folie, 80pm

Kraftpapier, 140 g/m?

Nach entfernen der Schutzfolie, sind die kompletten Leuchthauben mit
Antistatik Spray, von Innen und von aussen zu reinigen.

Makrolonscheiben

Beschriftung der hinterleuchteten Makrolonscheiben in
Digitaldruck-Technik mit Schutzfolie nach vorgegebenen Grafiken und
Farben.

- Digitaldruck

In hoher Auflésung auf transluzenter Polymer-PVC-Luftkammer-Fo lie,
weil3, UV-stabilisiert und seidenglénzend.

Klebstoff Solvent Polyacrylat, mit permanenter Haftung in grau oder
transparent blasenfrei verarbeiten.

Die Folie muss langfristig und farbintensiv fur den Innen- und
Aul3enbereich geeignet sein.

Die Folienfarbe ist so zu wahlen das ein moglichst einheitliches
Erscheinungsbild zu den opalen Makrolonhauben erreicht wird.

Mit hochauflosendem Tintenstrahldruck auf Latexbasis.
Mindesthaltbarkeit, 7 Jahre

Temperaturbestandigkeit, -40°C bis +80°C

transluzenter Polymer-PVC, 80um

Papier beids. PE-beschichtet eins. Silikoniert, 143g/m?

- Schutzfolie fur Druck- und Plott-Foliensysteme

Hochwertige, glanzende polymere Weich-PVC-Folie in Kaltlamination
und fur langfristigen Schutz der bedruckten und geschnittenen Folien.
Mit Reinacrylatkleber dauerhaft und transparent verarbeitet.
Selbstverldschend nach DIN75200/B1

Mindesthaltbarkeit: 5 Jahre

Temperaturbestandigkeit: -40°C bis +90°C

Nach entfernen der Schutzfolie, sind die kompletten Leuchtscheiben
mit Antistatik Spray, von Innen und von aussen zu reinigen.
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2.2.10 Beschriftung Makrolonscheiben . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Aufzug AO_gTRA_A_OOS USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro1,00St
Beschriftung der Makrolonscheiben an den Aufzugsanlagen
Hinterleuchtete Makrolonscheiben in Schneideplott-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigefugten Grafiken in der Werkstatt
beschriften.
Pos.: Aufzug AO_TRA_A 008
Hohe: 395 mm
Breite: 1225 mm
Flache: 483875 mm?2 (ca. 0,48 m2)
2.2.20 Egsc?gf&ugg (l\)/(l)alkrolonhauben USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro1,00St e
Beschriftung der Makrolonhauben
Hinterleuchtete Makrolonhauben in Schneideplott-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigefligten Grafiken in der Werkstatt
beschriften.
Pos.: AO_TRA_A 001
Hohe: 477 mm
Breite: 3500 mm
Flache: 1669500 mm?2 (ca. 1,67 m?)
2.2.30 Egsc_lblgfpt\ur/&g CI\)/(I)%krolonhauben USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro 1,00 St

Beschriftung der Makrolonhauben

Hinterleuchtete Makrolonhauben in Schneideplott-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigefligten Grafiken in der Werkstatt
beschriften.
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Pos.: AO_TRA_A_003

Hohe: 477 mm
Breite: 6000 mm
Flache: 2862000 mm?2 (ca. 2,86 m?)

2.2.40 Beschriftung Makrolonhauben — Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
AO_TRA_Ag_OO4 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 St pro1,00St e
Beschriftung der Makrolonhauben
Hinterleuchtete Makrolonhauben in Schneideplott-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigefligten Grafiken in der Werkstatt
beschriften.
Pos.: AO_TRA A 004
Hohe: 477 mm
Breite: 4000 mm
Flache: 1908000 mma2 (ca. 1,91 m?)
2.2.50 Beschriftung Makrolonhauben . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
AO_TRA_Ag_OOG USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]

19% 1,00 St pro 1,00 St

Beschriftung der Makrolonhauben
Hinterleuchtete Makrolonhauben in Schneideplott-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigefugten Grafiken in der Werkstatt

beschriften.

Pos.: AO_TRA_A 006
Hobhe: 477 mm

Breite: 3400 mm
Flache: 1621800 mm? (ca. 1,62 m2)
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2.2.60 Beschriftung Makrolonscheiben L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
AO_TRA_A 002, 005, 007 USt. [%] Menge Einheit
19% 6,00 St pro1,00St e
Beschriftung der Makrolonscheiben mit beklebung von der Innenseite.
Hinterleuchtete Makrolonscheiben in Digitaldruck-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigeflgten Grafiken in der Werkstatt
beschriften.
Pos.: AO_TRA_A_003, 005, 007
Hoéhe: 300 mm
Breite: 1100 mm
Flache: 330000 mmz2 (ca. 0,33 m?)
2.2.70  Beschriftung Makrolonhauben L Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
AO_TRA_Bg_Olo USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 2,00 St pro1,00St e,
Beschriftung der Makrolonhauben
Hinterleuchtete Makrolonhauben in Schneideplott-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigefligten Grafiken in der Werkstatt
beschriften.
Pos.: AO_TRA B 010
Hoéhe: 300 mm
Breite: 5670 mm
Flache: 1701000 mmz2 (ca. 1,70 m2)
2.2.80 Beschriftung Makrolonhauben L Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
AO_TRA_Bg_Oll USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 2,00 St pro 1,00 St

Beschriftung der Makrolonhauben
Hinterleuchtete Makrolonhauben in Schneideplott-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigefugten Grafiken in der Werkstatt
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beschriften.

Pos.: AO_TRA B_011
Hoéhe: 300 mm
Breite: 3750 mm
Flache: 1125000 mm?2 (ca. 1,13 m?)
2.2.90 Beschriftung Makrolonhauben — Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
AO_TRA_Bg_012 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 2,00 St pro1,00St e
Beschriftung der Makrolonhauben
Hinterleuchtete Makrolonhauben in Schneideplott-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigefligten Grafiken in der Werkstatt
beschriften.
Pos.: AO_TRA B 012
Hoéhe: 300 mm
Breite: 4800 mm
Flache: 1440000 mma2 (ca. 1,44 m?)
2.2.100 Beschriftung Makrolonhauben S Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
AO_TRA_Cg_019, 024 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 4,00 St pro 1,00 St

Beschriftung der Makrolonhauben

Hinterleuchtete Makrolonhauben in Schneideplott-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigefugten Grafiken in der Werkstatt
beschriften.

Pos.: AO_TRA _C 019, 024
Hoéhe: 300 mm

Breite: 4935 mm

Flache: 1480500 mm2 (ca. 1,48 m?)
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2.2.110

Beschriftung Makrolonhauben

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

AO_TRA_C 020, 021, 022 USt. [%] Menge Einheit
19% 6,00 St pro1,00St e
Beschriftung der Makrolonhauben
Hinterleuchtete Makrolonhauben in Schneideplott-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigeflgten Grafiken in der Werkstatt
beschriften.
Pos.: AO_TRA_C_020, 021, 022
Hoéhe: 450 mm
Breite: 3835 mm
Flache: 1725750 mm?2 (ca. 1,73 m?)
2.2.120 Beschriftung Makrolonscheiben . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Aufzug AO_TRA_C_023 USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro1,00St e,
Beschriftung der Makrolonscheiben an den Aufzugsanlagen
Hinterleuchtete Makrolonscheiben in Schneideplott-Technik mit
Schutzfolie nach Vorgaben der beigefugten Grafiken in der Werkstatt
beschriften.
Pos.: Aufzug AO_TRA_C_023
Hoéhe: 390 mm
Breite: 750 mm
Flache: 292500 mm? (ca. 0,29 m2)
23 Bauseits gestelltes Sperrschild einbauen EUR ...,

14 Sperrschilder einbauen
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2.3.10

Um im Gefahrenfall den Zutritt von Personen zur Station
weitestgehend zu verhindern, werden selbstleuchtende Sperrschilder
an den Zugangen der Station vorgesehen.

Hierfur wird das Symbol D-P003 nach DIN 4844-Teil 2 verwendet (wird
bauseits beigestellt).

Die Sperrschilder 450x450 mm werden in die Haubentransparente
eingebaut. Beim Einbau ist zu beachten dass die Leuchtdichte von
m.ir:jdestens 500 cd/m? vor der Makrolonscheibe nicht unterschritten
wird.

Zuséatzlich wird ein Blech zur Verschattung des Sperrschildes in den
Leuchtenkorpus eingebracht, damit durch die Normalbeleuchtung das
Sperrschild nicht "durch leuchtet".

Bauseits gestellte Sperrschilder Einzelpreis [EUR]

vom Bauherrn iibernehmen USt. [%] Menge Einheit

19% 4,00 St pro 1,00 St

Bauseits gestellte Sperrschilder vom Bauherrn tbernehmen und in der
Werkstatt in die Haubentransparente einbauen.

Um im Gefahrenfall den Zutritt von Personen zur Station
weitestgehend auszuschlieRen, werden leuchtende Sperrschilder
450x450 mm in die Haubentransparente eingebaut. Die LED's diirfen
bei ausgeschaltetem Zustand nicht von auf3en ersichtlich sein.

Um eine optimale Erkennung des Schildes sicherzustellen, muss die
Platine jedoch unmittelbar hinter der Makrolonscheibe platziert
werden. Dafur missen auf der AuBenseite des oberen und unteren
Aluprofils je zwei Abstandhalter, bestehend aus hochfesten,
konsistenten, faserverstarktem Kunststoff geliefert und montiert
werden. Inkl. Befestigungsschrauben, etc..

Diese Abstandhalter werden auf den gegeniiberliegenden Seiten auf
Materialstarke der Platine eingefrast, sodass die Platine von der Seite
in diese Schlitze eingeschoben werden kann. Die Lange der
Abstandhalter ist so zu wéhlen, dass das Symbol mit den LEDs auf
der Platine unmittelbar hinter der Makrolonscheibe montiert ist und
verlustarm diese durchleuchten kann.

Fir die E-Versorgung der Platinen sind geeignete Anschlussdosen mit
steckbaren Anschlussklemmen zu liefern.

Inkl. Zubehor wie z.B. Befestigungsmaterial (Anschlussdosen,
Verdrahtungsmaterial, Schrauben) etc. liefern, in der Werkstatt
montieren und gemeinsam mit dem AN - Elektro vor Ort anschlie3en
und in Betrieb nehmen.
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2.3.20  Verschattungsblech fur L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Sperrschilder USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 St Pro1,00St s

Verschattungsblech als Kantblech zur Abschattung der Sperrschilder,
inkl. allem notwendigen Montagezubeh6ér, Liefern und montieren.

3 Ergénzungsleistungen EUR ..o

3.1 Sicherheitseinweisung EUR ...ccooiiieiiice

3.1.10 Sicherheitseinweisung fur Arbeiten Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

im Gleisbereich USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Sicherheitseinweisung fiir das Personal des AN fiir Arbeiten im
Gleisbereich und fir das Verhalten in technischen Betriebsrdumen vor
Beginn der Montagearbeiten.

Samtliche Personen, die sich auf der Baustelle aufhalten, werden im
Rahmen einer ca. 1-stiindigen Belehrung durch die
Sicherheitsaufsichtsfachk raft vor Ort in die fir die Bauausfiihrung
zutreffenden Sicherheitsbedingungen eingewiesen.

Dies betrifft neben dem Montagepersonal auch technische Mitarbeiter
wie Bauleiter und Techniker zur Erstellung ortlicher AufmaR3e oder
Personal zur Durchfihrung von Transportarbeiten.

Personal, das nicht in die Sicherheitsbestimmungen eingewiesen
wurde, erhalt keinen Zutritt zu den Montagestellen. Die Bauleitung des
AG macht in solchen Féllen von ihrem Hausrecht Gebrauch und erteilt
Montageverbot.

Diese Regelung betrifft im Besonderen auch Personal von
Subunternehmern.

Zur Durchfiihrung der Sicherheitsbelehrung ist vor Beginn der Arbeiten
mit der Baullberwachung ein Termin zu vereinbaren, an dem alle im
Rahmen der BaumafRhahme vom AN zum Einsatz vorgesehenen
Mitarbeiter vor Ort zusammenkommen.

Dieser Zeitaufwand fir die einmalige Teilnahme an der
Sicherheitseinweisung einschlie3lich eventuell gesondert anfallender
An- und Abfahrtskosten wird im Rahmen dieser Abrechnungsposition
pauschal vergutet.
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Sofern durch Personalwechsel, z.B. auch durch Einsatz von
Subunternehmern, weitere Einweisungen erforderlich werden, werden
diese zusatzlichen Zeiten nicht gesondert vergutet.

Die Kosten des AG fur die Durchfiihrung weiterer
Sicherheitseinweisungen werden dem AN in Rechnung gestellt.
Anzahl der vom Bieter fiir die Teilnahme an der Sicherheitseinweisung
vorgesehenen Personen:"

[#TB61-Anzahl der vom Bieter flir die Teilnahme an der
Sicherheitseinweisung vorgesehenen Personen:#]

3.2 SchutzmafRnahmen EUR oo

3.2.10  Staubschutz Kunststofffolie . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
herstellen, beseitigen USt [%] Menge Einheit prets [EUR] prets [EUR]

19% 10,00 m2 proL,00m2 e,

STLB-Bau 2025-04 000 4978
Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebauden, einschl. Trag- und
Unterkonstruktion sowie Aussteifung, aus Kunststofffolie, Foliendicke
mind. 0,4 mm, Hohe Uber 2 bis 3 m, herstellen und beseitigen,
Abrechnung nach bespannter Flache.

3.2.20  Schutzabdeckung Bodenbelag Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 m2

Verbundfolie

STLB-Bau 2025-04 034 947

Schutzabdeckung des Bodenbelages aus Betonwerkstein, mit
Verbundfolie, Std3e Gberlappen, Rander kleben, einschl. beseitigen,
anfallende Stoffe im Behalter des AN lagern.

pro 1,00 m2
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3.2.30 cS)czrm:’rz]abdeckung Gerat Folie D USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 10,00 m2 pro1,00m2 e,
STLB-Bau 2025-04 034 947
Schutzabdeckung des Gerates, mit Folie, Foliendicke 0,2 mm, StéRe
Uberlappen, Rander kleben, einschl. beseitigen, anfallende Stoffe im
Behalter des AN lagern.
3.2.40  Anbringen von Hinweisschildern USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 1000 @ St e
19% 10,00 St pro1,00St
Hinweisschilder bezlglich geadnderter Personenfuhrung und
geanderter Fluchtwegesituation werden von der értlichen Bauleitung
vorgehalten und sind nach Absprache mit dieser vom AN anzubringen
und umzusetzen.
3.2.50 Zulageposition, fir Montage in . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nack?tarr)beit 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 10,00 St pro1,00St
Zulageposition, Mehrpreis fir Montage in Nachtarbeit gem.
Beschreibung pro Stuck in Euro.
3.3 Lieferzeiten EUR ...,

15 Lieferzeiten fir Haubentransparent
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3.4
3.4.10

Lieferzeit samtlicher Schilder und Transparente (Haubentransparente,
Scheibentransparente, Makrolonscheiben und Blechschilder) fir den
Teilbereich "A-Ebene", mit allen notwendigen Anbauteilen,
Abhangern,Wetterschutzble chen, Beschriftungen, etc. ab Datum der
technischen Klarstellung durch Aufmal an der Baustelle bis zum
Datum der Anlieferung auf der Baustelle:

[#TB61-#] Anzahl Arbeitstage

Lieferzeit samtlicher Schilder und Transparente (Haubentransparente,
Scheibentransparente, Makrolonscheiben und Blechschilder) fir den
Teilbereich "B-Ebene", mit allen notwendigen Anbauteilen,
Abhangern,Wetterschutzble chen, Beschriftungen, etc. ab Datum der
technischen Klarstellung durch Aufmal an der Baustelle bis zum
Datum der Anlieferung auf der Baustelle:

[#TB61-#] Anzahl Arbeitstage

Lieferzeit samtlicher Schilder und Transparente (Haubentransparente,
Scheibentransparente, Makrolonscheiben und Blechschilder) fiir den
Teilbereich "C-Ebene", mit allen notwendigen Anbauteilen,
Abhangern,Wetterschutzble chen, Beschriftungen, etc. ab Datum der
technischen Klarstellung durch Aufmal3 an der Baustelle bis zum
Datum der Anlieferung auf der Baustelle:

[#TB61-#] Anzahl Arbeitstage

Werkplanung und Vorabdokumentation

Werk- und Montageplanung USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 psch

Werkstatt- / Montagezeichnungen fur die gewahlte
Ausfuhrungsvariante mit zugehérigen Anschluss- und Montage- bzw.
Befestigungsdetails etc. im erforderlichen MaRstab 1:50 bis 1:1
anfertigen und dem Bauherren zur Prufung durch die
Pruf-Sachverstandigen und zur Zustimmung durch die technische
Aufsichtsbehérde Gibergeben. Die Kosten der Priifung trégt der
Auftraggeber.

Die Werkplanung des AN erfolgt in priffahiger Form auf Grundlage
und in Ergénzung zur Ausfiihrungsplanung des Objektplaners. Sie
muss alle fiir die nachfolgende fachtechnische Prifung durch die
Pruf-Sachverstandigen erforderlichen Darstellungen und Angaben
enthalten. Hierzu gehéren neben der Darstellung aller Konstruktions-

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 psch
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und Einbaudetails insbesondere Fabrikatsangaben,
Typbezeichnungen, bauaufsichtliche Zulassungen oder
bauaufsichtliche Prifzeugnisse, technische Produktdokumentationen
der Hersteller, Montageanleitungen usw. zur zweifelsfreien
Spezifikation der Leistung. Es wird empfohlen, vorab einen Musterplan
zu erstellen und diesen mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Vorlage hat innerhalb von 3 Kalenderwochen nach
Auftragserteilung in 3-facher Ausfertigung in Papierform sowie in
digitaler Form als CAD-Datei und zusatzlich im Dateiformat PDF zu
erfolgen.

Fur die Prifung und Genehmigung der Werkplanung ist ein
durchschnittlicher Zeitraum von ca. 2 Kalenderwochen (gerechnet von
Ubergabe der Werkplanung an den Auftraggeber bis zur Freigabe zur
Ausflhrung) einzuplanen.

3.4.20

Statische Nachweise USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

% 100 obopsch
19% 1,00 psch o1 100 pech

Statische Nachweise fur alle statisch relevanten Bauteile der
gewahlten Ausfiihrung zu Sonderbefestigungen und den evtl.
zugehorigen Details, inkl. samtlicher Befestigungsmittel etc. anfertigen
und an den Bauherren zur Prufung und Zustimmung durch den
Pruf-Sachverstandigen fiir Tragwerksplanung und die technische
Aufsichtsbehérde Gibergeben. Die Kosten der Priifung trégt der
Auftraggeber.

Die Nachweise kénnen -soweit vorhanden- auch durch die Vorlage
bauaufsichtlich geprtifter Typenstatiken erbracht werden. Auch in
diesem Falle kénnen jedoch erganzende individuelle statische
Naghweise erforderliche werden, deren Kosten hier einzurechnen
sind.

Die Vorlage hat innerhalb von 3 Kalenderwochen nach
Auftragserteilung in 3-facher Ausfertigung in Papier sowie in digitaler
Form im Dateiformat PDF zu erfolgen.

Fir die Prifung und Genehmigung der statischen Nachweise ist ein
durchschnittlicher Zeitraum von 2 Kalenderwochen (gerechnet von
Ubergabe der Werkplanung an den Auftraggeber bis zur Freigabe zur
Ausfuhrung) einzuplanen.
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3.4.30 Erstellung eines Arbeitsablaufplans USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 100 bopsch 0
19% 1,00 psch pro1,00psch e
Erstellung eines Arbeitsablaufplans fur den
Leistungsumfang " Wegeleitsystem".
Die Arbeiten sind dem Auftraggeber vor Arbeitsaufnahme strukturiert
in schriftlicher Form aufzulisten.
35 Unterstiitzung bei Sachverstéandigenabnahme EUR ..o,
3.5.10 Teilnahme an Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Sachverstandigen-Abnahme USt [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Begleitung der Prufungen und Assistenz in Form von Gestellung von
Leitern, Geristen, Einstiegshilfen (je nach Bedarf), Beleuchtung der
Abnahmestellen (soweit erforderlich) des vom Auftraggeber
beauftragten Sachverstéandigen bis einschlie3lich der mangelfreien
Nachabnahmen mit dem mangelfreien Protokoll fur die
Bestandsdokumentation. Die gutachterliche Priifung soll erfolgen fur
Einbau, Funktion und Dokumentation der Ergebnisse durch einen
Sachverstandigen Elektrotechnik und / oder der Sachverstandigen fur
Brandschutz.

Sofern die ausgefiihrten Leistungen durch die weitere Bauausfihrung
der Prifung und Feststellung entzogen werden, sind vom
Aufragnehmer in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauliberwachung
entsprechende Teil- oder Zwischenabnahmen zu veranlassen.

Die vollstandigen und méngelfreien Abnahmen durch die

Prifsachverstandigen sind Voraussetzung fiir die vertragliche
Abnahme der Leistung gemaf § 12, VOB/B.
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3.5.20

Teilnahme an

Sachverstandigen-Teilabna hme USt [%] Menge Einheit

19% 4,00 St

Position wie v.g., jedoch als Teilabnahme fur einzelne Bereiche.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

3.6
3.6.10

Sonstiges

Statische Abstimmung USt. [%] Menge Einheit
19% 5,00 St

Abstimmung mit dem Statiker auf Tragféhigkeit der Halter und bei
moglich notwendigen Hilfskonstruktionen zur Montage von Bauteilen in
Sonderféllen.

Die Position beinhaltet keine Kosten des Statikers selbst, hier sind die
Aufbereitung und Unterbreitung einer Hilfskonstruktion sowie die
Teilnahme an einer Abstimmung gemeinsam mit dem Statiker und der
Bauleitung zu bertcksichtigen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

3.6.20

Baustelleneinrichtung, Stellen eines

Obermonteurs USt. [%] Menge Einheit

19% 10,00 Wo

Baustelle vor dem Beginn der MalRnahme einrichten, fir den im
Terminplan vorgegebenen Zeitraum vorhalten und nach Abschluss der
Mafinahme raumen.

Einschlief3lich Stellung eines bauleitenden Monteurs, der die
MaRnahme vor Ort betreut und an den regelméaRigen Besprechungen
teilnimmt.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Wo
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3.6.30

Verlangerungswoche USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 Wo

Verzogert sich die Fertigstellung der Ma3nahme aus Grinden, die der
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat und sich deshalb die Vorhaltung
der Baustelleneinrichtung verlangert, wird die Verlangerung, soweit
der Auftragnehmer hierauf vertraglich oder gesetzlich einen Anspruch
hat, separat (je angefangene Woche) vergitet.

Im Einheitspreis dieser Position sind enthalten:

- Vorhaltung der Baustelleneinrichtung fiir 1 Woche

- Stellung eines bauleitenden Monteurs fur 1 Woche

- Alle sonstigen Kosten, die dem AN durch die Verlangerung
entstehen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Wo

Gesamtpreis [EUR]

3.6.40

An- / Abfahrtspauschale USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St

An- und Abfahrtspauschale des Montagetrupps einschl.
Montagefahrzeug fiir gesonderte Leistungen auf Anordnung der
Bauleitung.

Die Pauschale wird nur vergutet, wenn die Ausfuhrung zusétzlicher
Montagearbeiten von der Bauleitung angeordnet wird und die
angeordneten Arbeiten nicht im Zusammenhang mit vertraglich
vereinbarten Leistungen der Titel gem. LV ausgefihrt werden kénnen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

3.6.50

Zulageposition, in Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St

Zulageposition, Mehrpreis fur An- und Abfahrtspauschale
in Nachtarbeit gem. Beschreibung pro Stiick in Euro.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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3.6.60

Mobile Absperrschranken aus Einzelpreis [EUR]

Kunststoff zur Absperrung von USt. [%] Menge Einheit

Arbeitsbereichen T
19% 30,00 St pro 1,00 St

Mobile Absperrschranken aus Kunststoff zur Absperrung von
Arbeitsbereichen nach TL-Absperrschranken und Vorschriften der
ZTV-SA

Eigenschaften:

Absperrschranken bestehend aus UV-bestandigem Kunststoff
(HDPE), keine scharfen Kanten, universal stapelbar, Schranke und
Tastleiste mit retro-reflektierender Folie beklebt, Folie durch
umlaufende Schutzkante vor Beschadigungen geschiitzt,

stabile Verbindung durch Haken und Osen der einzelnen Elemente,
spannungssicher bei Arbeiten im Stromleitungsbereich
Abmessung: 2.000 x 1.000 mm, einschl. Rohrhiilsen und drehbaren
FURen zur stabilen Aufstellung auf Bodenflache.

Absperrelemente liefern, aufstellen, fur die Dauer der BaumaflZnahme
vorhalten und am Ende der BaumalRnahme abtransportieren.

Bei Baufeldern im Treppenbereich sind Ebenen tbergreifend
zusatzliche Absperrungen einzukalkulieren (Treppenantritt /
-austritt).

Die Einrichtung der Absperrbereiche sind mit der értlichen Bauleitung
sowie der Leitstelle und dem sicherheitstechnischen Dienst
abzustimmen. Der Aufwand fir die Einzelabstimmung ist in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Diese Position beinhaltet das Vorhalten der Absperrschranken
wahrend der gesamten Bauphase, das mehrfache bzw. je nach Arbeit
und Montagebereich, tégliche Auf- und Abbauen, Zwischenlagern und
zum Ende der Bauzeit das Abtransportieren.

Wahrend der Bauzeit zu Schaden kommende Bauteile sind
unverziglich auszutauschen.

Die genannten Leistungen sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren und wird nicht separat vergitet.
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3.6.70

Rollgerist zur Montage USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

O 200 St e
19% 2,00 St 010 100 St
Rollgertst als Montagehilfebei der Montage von Transparenten oder
Neubeklebungen firr die gesamte Bauzeit.

Bestehend aus:

- 1 Montagebuhne

- 1 Steigleiter

- 4 Rollen mit Feststellbremse

- Montagehdhe bis zu 5,0 Meter
- Komplettes Zubehor

Der mehrfache Auf- und Abbau ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Nach Beendigung der Baumalinahme wird das Gerust wieder
abgebaut und abtransportiert.

Die Gertstfreigabe nach dem Aufbauen muss durch eine befahigte
Person vorgenommen werden und ist deutlich sichtbar am Gertst
anzubringen.

Liefern und montieren.

Gesamtpreis [EUR]

3.6.80

Hubsteiger/LKW_Arbeitsbih ne zur
Montage

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 8,00 h pro 1,00 h
Einstindiger Einsatz einer mobilen LKW-Arbeitsbiihne (Hubsteiger)

inkl. Fahrer. Fur eine Montagehohe bis zu 15 Metern und Tragkraft fur
zwei Monteure und Werkzeug im Hubkorb (ca. 250Kg).

Gesamtpreis [EUR]

16 Montage in Treppenbereichen
Zur Montage der neuen Installationen sowie Beleuchtung im Bereich

der Treppen- und Fahrtreppenauf- bzw. Abgangen sind z.T.
Geruststellungen, verbunden mit zeitweiligen Treppensperrungen,
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3.6.90

erforderlich.

Treppensperrungen sind im Bereich der Treppen erforderlich. Es ist
darauf zu achten, dass immer nur ein Treppenab- oder Aufgang
gesperrt werden darf.

Erforderliche Treppengertste fur die Montage in den
Treppenaufgangen sind als separate Positionen erfasst. Die Wahl des
erforderlichen Hilfsmittels (Treppengertste / Stufenleitern, etc.) ist dem
AN Uberlassen.

In Bauabschnitten mit Treppenanlagen ist der Arbeitsbereich von der
restlichen Ebene an den Treppenzugangen mit Absperrschranken zu
trennen. Diese Abtrennung ist entsprechend des Arbeitsfortschritts zu
versetzt. Die jeweiligen Arbeitsbereiche sind mit Absperrschranken
von den ubrigen Bereichen abzutrennen. Die Sperrungen der Treppen
sind bei der Bauleitung rechtzeitig anzumelden (spéat 2 Wochen
Vorlaufzeit) und genehmigen zu lassen.

Der Arbeitsbereich / die Arbeitsstelle ist nach jedem Schichtende /
Abschluss der Arbeiten besenrein zu hinterlassen.

An dieser stelle weisen wir gesondert darauf hin, dass der AG KEINE
Steighilfen wie z.B. Treppenstufenleitern oder Geruste zur Verfligung
stellen kann.

Mehraufwendungen fir Arbeiten im Einzelpreis [EUR]

Treppenbereich inkl. USt. [%] Menge Einheit

Gerastvorhaltung e
19% 4,00 St pro 1,00 St

Mehraufwendungen fir Arbeiten im Treppenbereich inkl. Kosten flr
Geriistvorhaltung.

Hierzu gehoren das Anliefern, Aufbauen, Standzeit fir die komplette
notwendige Montage in diesem Bereich, sowie das Abbauen und
Abtransportieren des Gerustes.

Im Bauverlauf missen Treppenabgange wegen der kompletten
Sperrung in einem Arbeitsgang funktionsfertig saniert werden.

Hierfir ist es erforderlich, dass der AN diese Bereiche innerhalb der
gesetzten Fristen komplett fertig stellt und hierfur ggf. zusatzliches
Personal einsetzen muss bzw. zusétzliche Anfahrten anfallen.

Bei den hier genannten Treppenabgangen stehen keine bauseitigen
Geriiste zu Verfugung, sodass der AN eigene Gerlste flir Arbeiten im
Treppenbereich bereitstellen muss. Die Deckenhdhe kann bis zu ca. 5
m ab Oberkante Treppenstufe betragen.

Die Kosten hierfir sind in dieser Position zu berticksichtigen.
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Diese Position betrifft jeweils einen Treppenabgang.

3.6.100 Zulage zur v.g. Position USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 100 St e
19% 1,00 St pro1,00St
Zulageposition zur v.g. Position wenn die Deckenh6he bis zu ca. 8 m
ab Oberkante Treppenstufe betragen.
Diese Position betrifft jeweils einen Treppenabgang.
3.6.110 Mehraufwendungen fiir Arbeiten im Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 St

Treppenbereich inkl.Stufenleiter

Mehraufwendungen fiir Arbeiten im Treppenbereich inkl. Kosten flr
Steighilfen wie Stufenleitern.

Bei den hier genannten Treppenabgéangen stehen keine bauseitigen
Steighilfen zur Verfigung, sodass der AN eigene Steighilfen wie z.B.
Stufenleitern fur Arbeiten im Treppenbereich bereitstellen muss. Die
Deckenhdhe kann bis zu ca. 7 m ab Oberkante Treppenstufe
betragen.

Die Kosten hierfur sind in dieser Position zu beriicksichtigen.

Diese Position betrifft jeweils einen Treppenabgang.

pro 1,00 St
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3.7

Abschluss-Dokumentation
17 Dokumentation

Dokumentationsunterlagen nach Vorgabe der VGF sind vom
Auftragnehmer zu erstellen und spatestens zur Abnahme komplett zu
Ubergeben.

Ein Exemplar muss mindestens 2 Wochen vor dem beantragten
Abnahmetermin zur Prifung vorliegen.

Die Erstellung der Dokumentationsunterlagen ist Bestandteil des
Leistungsumfangs des AN. Liegen 12 Tage

vor dem beantragten Abnahmetermin keine Unterlagen vor, kann die
Abnahme nicht erfolgen.

Als Dokumentationsunterlagen sind die vorhandenen Grundrisspléane
als CAD-Zeichnung zu erstellen.

Weiterhin sind alle Unterlagen und Zeichnungen geman
Anforderungen VDE, VdS sowie der drtlichen Brandschutzbehérde zu
erstellen.

Die auf3ere Form sowie der Aufbau der Dokumentationsunterlagen ist
nachfolgend beschrieben und vom AN zu berlicksichtigen.

Die Layerstruktur der CAD-Dokumentation ist in Abstimmung mit bzw.
gemal’ den Vorgaben der CAD-Richtlinie der VGF vorzusehen.

AuRere Form der Dokumentationsunterlagen

1.

Die Ordner durfen maximal nur bis 1 cm unter der
Ringdffnung gefillt werden, andernfalls ist ein weiterer Ordner
anzufangen.

2.

Sollte fir die gesamte Dokumentation ein Order ausreichen,
ist das Aufteilen auf verschiedene Ordner nicht erforderlich
3.

Die Rickenschilder miissen nach Angabe des AG bzw. der
Bauleitung mit Schreibmaschine oder Schablone beschriftet
werden.

4.

Die Rickenfarbe fir Ordner und Stehsammler ist ein-
heitlich nach Angabe des AG bzw. der Bauleitung
auszufiihren.

5.

In jedem Ordner ist am Anfang ein Deckblatt sowie

ein Inhaltsverzeichnis der Dokumentation einzuordnen.

Die zu dem jeweiligen Ordner gehtérenden Bereiche des
Inhaltsverzeichnisses sind gesondert durch Fettdruck zu
markieren. Das Deckblatt und das Inhaltsverzeichnis ist durch
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Klarsichtfolien oder ,Einlaminieren” zu schitzen.
Aufbau und Inhalt der Dokumentationsunterlagen

Deckblatt (in Klarsichthulle oder ,Einlaminiert®)
- Projektbezeichnung und Adresse
- Gewerkebezeichnung
- Name und Anschrift ausfihrende Firma
- Name und Anschrift Fachplaner
- Gewabhrleistungsfristen

Inhaltsverzeichnis (in Klarsichthille)
- Gliederung gemaf nachfolgender Vorgabe
Die nachfolgend aufgelisteten Gliederungspunkte sind durch

entsprechend gekennzeichnete Registerblatter zu trennen.

1. Allgemeines
- Datentrager mit kompletter, digitaler

Dokumentation

- Errichterbescheinigung

- Konformitatserklarung .

- Abnahmeprotokoll Sachverstandiger (TUV,
DEKRA)

- Abnahmeprotokoll Brandschutz
- Abnahmeprotokoll VOB-Abnahme

2. Anlagenbeschreibung
- Stichpunktartige Beschreibung des
Wegleitsystems

3. Herstellerunterlagen
- Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller
eingesetzten Komponenten)
- Gerétekartei (beinhaltet Fabrikateliste und
Ersatzteilliste aller eingesetzen Komponenten)

4. Revisionsplane
- Grundrissplédne M 1:100 mit Angabe aller
Betriebsmittel
mit Bezeichnungen
- Installationsplédne M 1:100 mit Angabe aller
Betriebsmittel
mit Bezeichnungen
- Konstruktionsplane M 1:50 bis 1:1

5. Bescheinigungen .
- Protokolle TUV-Abnahmen
- Fachbauleitererklarung
. - Zulassungsbescheinigungen einschl.
Ubereinstimmungserklarung
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- Bescheinigung tber Einhaltung der VDE- und

DIN- Normen
- Werksabnahmeprotokolle
3.7.10 Mehrexemplar Dokumentation USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0% 300 St e
19% 3,00 St pro1,00St L

Mehrexemplar Dokumentationsunterlagen wie zuvor beschrieben.

Einheitspreis pro Satz Dokumentation.
3.7.20 Dokumentation Infotransparentet - Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Anlage, digital USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 pau pro 1,00 pau

Erstellen der v.g. Dokumentationsunterlagen in digitaler Form
(PDF-Format).

Die digitale Dokumentation ist in exakter Analogie zur gedruckten
Ausfertigung zu erstellen. Die digitale Ordnerstruktur muss der
Struktur der Druckversion entsprechen.

Fur alle Einzeldokumente sind gesonderte Einzeldateien zu erstellen
und entsprechend ihrem Inhalt in Klarschrift zu beschriften.

Die Dokumentationsunterlagen sind dem AG nach Fertigstellung der
Montagearbeiten und vor Durchfiihrung der Abnahmen durch die
Prifsachverstandigen im beschriebenen Umfang einschl. aller
geforderten Protokolle 3-fach im Ordner sortiert und 3-fach auf
CD-ROM bzw. DVD zu Ubergeben.

Fur die zu erstellenden Plane und Schemen sind alle Vorgaben der
VGF und deren CAD-Richtlinien zu beachten.
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ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 11.11.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 235/25 - Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 11.11.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 235/25 - Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.
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KRITERIENKATALOG 11.11.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 235/25 - Erneuerung Wegeleitsystem Alte Oper

LEISTUNGSKRITERIEN
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Typ Dateiname GroRRe MIME-Type
Dateianlage HVA_Baubeschreibung_Wegel eitsystem AO_21-007-2021.pdf 219,60 KB pdf
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